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Beginn: 9.04 Uhr. 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Guten Morgen! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

 

Ich eröffne die 87. Sitzung des Landtags von 
Sachsen-Anhalt der sechsten Wahlperiode. Ich 
begrüße alle Mitglieder des Hohen Hauses sowie 
die Gäste herzlich und stelle die Beschlussfähig-
keit des Hohen Hauses fest.  

 

Wir setzen nunmehr die 42. Sitzungsperiode fort. 
Wir beginnen die heutige Beratung mit dem Ta-
gesordnungspunkt 18, danach folgt der Tagesord-
nungspunkt 17.  

 

Ich darf daran erinnern, dass sich für heute Minis-
terpräsident Herr Dr. Reiner Haseloff, Minister Herr 
Bullerjahn, Minister Herr Dorgerloh sowie Minister 
Herr Bischoff ganztägig entschuldigt haben. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf: 

 

 
 

Aktuelle Debatte  

 

Entgeltgleichheit verwirklichen - Lohnlücke end-
lich schließen 

 

Antrag Fraktion SPD - Drs. 6/3913 

 
 
 

In der Aktuellen Debatte beträgt die Redezeit je 
Fraktion zehn Minuten. Die Landesregierung hat 
ebenfalls eine Redezeit von zehn Minuten. Es 
wurde folgende Reihenfolge vereinbart: SPD, DIE 
LINKE, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Zu-
nächst hat für die Antragstellerin, die Fraktion der 
SPD, die Fraktionsvorsitzende Frau Katrin Budde 
das Wort. 

 

 

Frau Budde (SPD):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Immer-
hin haben wir heute bei den anwesenden Mitglie-
dern der Landesregierung eine Frauenquote von 
30 %. Das schafft die Landesregierung sonst nicht.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Minister 
Herr Möllring: Soll ich gehen?) 

 

- Dann wird die Quote noch besser, Hartmut; dann 
sind es 50 %. Aber ich würde es vorziehen, wenn 
du zuhörst, weil es doch auch sehr viel um den Be-
reich der Wirtschaft geht, um Löhne und Gehälter. 
- Ach Mensch, noch ein Herr! Schade, jetzt sind es 
nur noch 25 %.  

 

(Zuruf von den GRÜNEN: Immer weniger!) 

 

Es wird immer weniger. Ja, meine Herren, so ist 
das: Je mehr Männer in den Raum kommen, 
desto schlechter wird die Quote. Das sollten Sie 

sich einmal überlegen, da scheint mathematisch 
irgendetwas falsch gelaufen zu sein bei der Auf-
stellung der Landesregierung. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 
der CDU: Die Quote für Männer wird besser, 
Frau Budde!) 

 

Was für ein schöner Einstieg, alle sind wach. Dann 
wenden wir uns jetzt vielleicht doch dem wirklichen 
Thema von heute zu, nämlich dem Thema Equal 
Pay oder Entgeltgleichheit, also der Lohnlücke, die 
wir endlich schließen wollen. 

 

Ich fange mit dem Jahr 1966 an; das war - da war 
ich gerade ein Jahr alt - also vor fast 60 Jahren. 
- Nein, vor fast 50. Ich bin 1965 geboren. - Hier hat 
mir einer eine falsche Zahl hineingeschrieben.  

 

(Heiterkeit - Zuruf von der CDU: War das ei-
ne Frau oder ein Mann?) 

 

- Falko. 

 

(Frau Bull, DIE LINKE: Sie sind entlassen! 
- Heiterkeit) 

 

Damals hat James Brown eines seiner bekanntes-
ten Lieder geschrieben: „This is a man’s world“. Er-
innern Sie sich an das Lied? - Das war eine reale 
Beschreibung der damaligen gesellschaftlichen 
Zustände, in der Tat. Aber wenn man das auf heu-
te überträgt, dann könnten wir eigentlich immer 
noch sagen: This is still a man’s world. Denn das, 
was in dem Lied gesungen worden ist, gilt noch 
immer.  

 

Wenn man das immer wieder deutlich sagt und 
stetig wiederholt, dann hat man ganz oft die Reak-
tion - die sind erwartbar, die sind vorhersehbar -, 
dass gesagt wird: Was wollt Ihr denn beim Thema 
Gleichberechtigung eigentlich noch? Die ist doch 
da, ist doch erledigt. Ihr seid doch gleichberechtigt. 
- Aber wir haben sie nicht, die Gleichberechtigung, 
ganz wirklich nicht. Natürlich ist es besser als vor 
100 Jahren, auch besser als vor 50 und vor 
49 Jahren, aber es ist noch lange nicht gut.  

 

Natürlich haben wir Frauen heute das Wahlrecht, 
ja. Wir haben das Recht zur freien Berufswahl, ja. 
Wir werden Bundeskanzlerin und Ingenieurin. Wir 
werden Ärztin, Fraktionsvorsitzende. Wir werden 
Bauhaus-Chefin, Intendantin, Justizministerin, Mi-
nisterpräsidentin; das ist alles drin heute. Diese 
Berufe wären früher für Frauen undenkbar gewe-
sen.  

 

(Zuruf: Aber nicht in Sachsen-Anhalt!)  

 

Aber, meine Herren, selbstverständlich ist das 
eben nicht.  

 

(Unruhe) 

 

- Schön, dass das noch ein Aufregerthema ist. 
- Wer gestern Abend, wie ich, auf dem Empfang 
der Sparkassen war, der hat vielleicht, wenn er mit 
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offenen Augen durch die Gegend geschaut hat, 
zwei Dinge bemerkt.  

 

Zum einen: Die Grußworte wurden nur von Män-
nern gehalten. Das würde vermutlich keine Zeitung 
erwähnen. Bei Veranstaltungen, wo Frauen die 
Grußworte halten, bekommt man schon einmal 
den Kommentar von einer großen regionalen Zei-
tung, ob sich die Männer dann im Raum überhaupt 
wohlfühlen bei so vielen Grußworten von Frauen, 
oder: Der Oberbürgermeister war ein Quotenmann.  

 

Haben Sie uns einmal gefragt, ob wir uns wohlfüh-
len, wenn so viele Männer ein Grußwort halten? 
- Das wird auch nicht geschrieben. Das ist im 
Grunde auch richtig so - das andere aber genauso.  

 

Und zum anderen: Wenn Sie auf das Bild geguckt 
haben, das Foto, das gemacht worden ist  

 

(Herr Lange, DIE LINKE: Ja, das war lustig!)  

 

- eines mussten Sie darauf suchen: eine Frau. Da 
drängelten sich ausschließlich Männer vor der 
Wand zum Fotografieren.  

 

(Frau Feußner, CDU: Das machen die im-
mer, das kennt man! - Heiterkeit) 

 

Die Bilder sprechen eine reale Sprache. Deshalb 
sage ich: Ja, es ist schon viel passiert, aber eben 
nicht genug. 

 

(Zustimmung bei allen Fraktionen) 

 

Meine Damen und meine Herren! Das, was am 
Ende zählt, ist natürlich das zwischen Daumen und 
Zeigefinger. Im Berufsleben, da gibt es sie eben 
nicht, die Gleichstellung oder die gleiche Bewer-
tung der Arbeit in Geld, die sich zwischen Daumen 
und Zeigefinger auszahlt. Da gibt es nach wie vor 
eine Realität für Frauen und eine Realität für Män-
ner. Ich sage einmal, im 21. Jahrhundert wäre es 
wirklich nett, wenn wir in der gleichen Realität le-
ben würden und nicht in unterschiedlichen.  

 

(Zustimmung bei allen Fraktionen) 

 

Damit komme ich auf James Brown zurück, der 
dann sagte - ich mache es gleich auf Deutsch -: 
Und nachdem der Mann alles erschaffen hatte, 
was er konnte, verdiente er Geld, damit er Dinge 
von anderen Männern kaufen konnte. Genau so 
läuft das auch an vielen Stellen der Arbeitswelt. 
Das ist eine wunderbare Beschreibung und die 
Fakten sprechen da eine klare Sprache.  

 

Die Aufstiegschancen in diesem Land sind nach 
wie vor geschlechterabhängig. Frauen tragen nach 
wie vor die größeren Risiken im Erwerbsleben. Sie 
sind nach wie vor diejenigen, die am meisten und 
vor allem häufig unfreiwillig in Teilzeit und prekärer 
Beschäftigung sind. Deshalb, meine Damen und 
Herren, gilt noch ein Satz: Altersarmut ist weiblich. 
Das ist die Folge. 

 

(Beifall bei der SPD) 

Obwohl wir Frauen oft gleich gute oder auch bes-
sere Berufs- und Bildungsabschlüsse haben als 
Männer, in der Arbeitswelt werden wir trotzdem 
ganz oft abgehängt, und wir werden sogar im 
Schnitt auf gleichen Positionen schlechter bezahlt 
als Männer. Die Lohnlücke in Deutschland liegt ak-
tuell bei 22 %, meine Damen und Herren.  

 

(Unruhe) 

 

- Darüber kann man sich echt aufregen, das 
stimmt. Und die Nebendebatten sind richtig gut, 
wenn sie dazu führen, dass die Lohnlücke geringer 
wird. - 22 %, das ist fast ein Viertel weniger Lohn, 
als Männer bei vergleichbarer Arbeit in der Lohn-
tüte haben. 

 

(Frau Bull, DIE LINKE: Unglaublich!) 

 

- Das ist in der Tat unglaublich. - Wir haben dazu 
vor genau einer Woche den Equal-Pay-Day be-
gangen. Man muss auch wirklich ausdrücklich sa-
gen: Wir haben ihn begangen, nicht gefeiert; denn 
zum Feiern gibt es da nichts. Ich möchte das ein-
mal verdeutlichen: Der Equal-Pay-Day ist ein Sym-
bol dafür, dass in diesem Land Frauen im Schnitt 
noch immer 22 % weniger verdienen.  

 

Es gibt jetzt unterschiedliche Lesarten für den 
20. März. Entweder bekommen Frauen im Ver-
gleich zu Männern ab dem 20. März endlich Geld, 
obwohl sie seit dem 1. Januar arbeiten, oder sie 
arbeiten bis zum 20. März des Jahres, um im Ver-
gleich zu den männlichen Kollegen auf den glei-
chen Verdienst der männlichen Kollegen vom letz-
ten Jahr zu kommen. Dann wird das alles sehr 
plastisch und sehr realistisch. Aber egal welche 
Lesart man nimmt, meine Damen und Herren, der 
Befund bleibt der gleiche, und das ist eine reale 
gesellschaftliche Ungerechtigkeit und die gehört 
abgeschafft. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN) 

 

Meine Damen und Herren! Die Lohnlücke ist übri-
gens nicht nur eine Gerechtigkeitslücke - nein, sie 
ist auch eine riesengroße Peinlichkeit. Beim The-
ma Entgeltgleichheit in Deutschland sind wir das 
Schlusslicht in Europa. Im EU-Durchschnitt sind es 
noch 16,2 % - auch zu viel. In Deutschland sind es 
22 %. Das heißt: Der Wirtschaftsriese Deutschland 
ist ein Gerechtigkeitszwerg beim Thema Entgelt-
gleichheit. So klar ist das. 

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN) 

 

Für mich ist das jedenfalls schwer erträglich. Übri-
gens: Die Lohnkluft in Westdeutschland ist in den 
vergangenen Jahren um einen Prozentpunkt zu-
rückgegangen. In Ostdeutschland ist sie um drei 
Prozentpunkte gestiegen und größer geworden. 
Auch das sollte uns in einem ostdeutschen Parla-
ment nachdenklich stimmen. 
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Wir haben drei Ursachen: erstens die Teilzeitarbeit, 
die angestiegen ist, zweitens der Anreiz über Ehe-
gattensplitting oder Betreuungsgeld und ein Drit-
tes. Und damit komme ich auf unseren Freund 
James Brown zurück, der begleitet uns heute noch 
ein bisschen. Brown singt in dem Lied nämlich wei-
ter davon, dass schon Noah als Mann die Mensch-
heit mit der Arche gerettet hat 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Aber seine Frau hat 
er mitgenommen!) 

 

und dass Mann die Welt mit Autos beschenkt hat, 
dass er die Eisenbahn und die Elektrizität ent-
wickelt und gebracht hat, also all die technischen 
Errungenschaften - toll, richtig gut -, die Grund-
lagen für die heute Zivilisation. Gerhard Schröder 
hätte das anders ausgedrückt. Er hätte gesagt: Die 
Männer sind für die wichtigen Themen zuständig 
und die Frauen für das Gedöns. 

 

(Heiterkeit) 

 

Es ist aber das Gleiche. Fakt ist, dass die Berufe, 
die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, oft 
schlechter bezahlt werden. Das ist so. Selbst in 
den Tarifverträgen ist das so geregelt. Ja, ich nen-
ne das eine Beispiel, das immer angeführt: Warum 
bekommen Männer, wenn sie Dreckwäsche aus 
Pflegeheimen abtransportieren, einen Erschwer-
niszuschlag, aber die Frauen, die mit der Dreck-
wäsche im Pflegeheim hantieren, bekommen kei-
nen Erschwerniszuschlag? Das macht einmal 
mehr plastisch deutlich, wo auch in Tarifverträgen 
solche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ver-
steckt sind. Diese gehören abgeschafft, meine 
Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Mi-
nisterin Frau Prof. Dr. Kolb) 

 

Das ist selbst in den technischen Berufen so. Es 
gibt einige, die sagen: Das wächst sich aus, Fach-
kräftemangel, immer mehr Frauen in technischen 
Berufen, das wird sich angleichen. Nein, es gibt 
auch einen bereinigten Wert. Das sind immer noch 
7 %, selbst wenn genau die gleiche Arbeit ge-
macht wird, außer vielleicht im öffentlichen Dienst 
und bei den Sparkassen, aber auch da wäre ich 
sehr vorsichtig. Es ist immer noch ein Unterschied 
von 7 %. Also es wächst sich nicht aus, nie, in kei-
nem Bereich. Auch wenn die Frauen in die techni-
schen Berufe gehen, wird sich das nicht auswach-
sen. Es sind immer noch 7 %.  

 

Meine Damen und Herren! Ich sage ganz deutlich: 
Das muss gesetzlich geregelt werden. Wir unter-
stützen die Bildungsministerin bei ihrem Vorgehen. 
Es werden viele Schritte sein, die dafür notwen-
dig sind. Zunächst muss man Transparenz herstel-
len, damit man weiß, wo die Ungerechtigkeiten 
sind. Ich habe eben ein Beispiel aus Tarifverträ-
gen gebracht. Aber Schritt für Schritt muss es 
vorangehen, damit am Ende gilt: gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit. Und, meine Damen und Herren, 
- anders ausgedrückt - es darf nicht heißen: Die 
Dicke der Lohntüte bemisst sich daran, wer in der 
Mittagspause auf welche Toilette geht. Denn so ist 
das heute noch. 

 

Die Lohnunterschiede haben aber auch Langzeit-
folgen. Eine habe ich vorhin genannt: Die Alters-
armut hat ein weibliches Gesicht. Aber auch bei 
der Vermögensverteilung gibt es Unterschiede.  

 

(Unruhe)  

 

- Rechnen Sie jetzt aus, wie viel Sie alle mehr ver-
dienen als Ihre Frauen? Das Gegrummel hier im 
Raum hat so einen tiefen Ton. Ich gehe davon 
aus, dass Sie jetzt alle ausrechnen, wie viel Sie 
mehr verdienen als Ihre Frauen auf vergleichbaren 
Positionen. 

 

(Herr Rosmeisl, CDU: Was ist mit den Frau-
en, die mehr verdienen als Ihre Männer?) 

 

- Die sind wahrscheinlich besser qualifiziert,  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD - Zurufe 
von der CDU) 

 

- ein nicht ganz ernst gemeinter Zwischenruf -, 
oder die hatten das Glück, bei der Karriereentwick-
lung nach vorn zu kommen. Auch das kann es na-
türlich sein. 

 

(Zustimmung von Frau Dirlich, DIE LINKE) 

 

Die folgenden beiden Punkte würde ich gern noch 
nennen. Zum einen geht es um die Langzeitfolgen. 
Das eine ist das Thema Rente, die Rentenlücke, 
die auch eine klare Sprache spricht. Die Renten-
lücke zwischen Männern und Frauen beträgt ge-
genwärtig im Durchschnitt 57 %. In Westdeutsch-
land, also in den alten Bundesländern, liegt sie bei 
63,8 %,  

 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)  

 

in Ostdeutschland bei 36,7 %. Ich glaube übrigens 
nicht, dass sich das angleicht oder dass das in 
Ostdeutschland so bleibt. Denn wenn wir die 
Patchwork-Arbeitsverhältnisse und den hohen 
Frauenanteil bei der Teilzeitarbeit in Ostdeutsch-
land in den letzten Jahren sehen, dann müssen wir 
feststellen, dass das nicht so bleiben wird, dass es 
hier eine bessere Situation als in den alten Bun-
desländern gibt. 

 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, dass es 
nicht viel mehr Argumenten bedarf. Aber es gibt 
natürlich noch viel mehr Argumente für die Be-
hauptung, dass wir ein Entgeltgleichheitsgesetz 
brauchen. Ich möchte den armen James Brown 
hier nicht so stehenlassen; denn er hat am Ende 
gesagt: Das ist zwar eine Welt der Männer, aber 
sie würde gar nichts sein ohne die Frauen und oh-
ne die Mädchen. Glauben wir ihm. Ich glaube, 
Recht hat er. Wir haben eine Menge zu tun, damit 
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sie auch das gleiche Geld kriegen wie die Männer 
für die gleiche Arbeit.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Kollegin Budde. - Für die Landes-
regierung spricht nun Frau Ministerin Professor 
Dr. Kolb.  

 

 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung:  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Der Anlass für die heutige 
Debatte ist der Equal-Pay-Day, der wie jedes Jahr 
am 20. März begangen wurde. Es ist wie in dem 
Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Einmal im 
Jahr, nämlich am Equal-Pay-Day, gibt es ein gro-
ßes Erschrecken über den Gender-Pay-Gap und 
dann passiert wieder ein Jahr lang nichts. 

 

In diesem Jahr war das etwas anders. Es war inso-
fern anders, als dieses Thema der Lohnungerech-
tigkeit zwischen Frauen und Männern sogar einen 
ganz unpolitischen Bereich erreicht hat. Es ist 
nämlich auch im Rahmen der diesjährigen Oscar-
Verleihung diskutiert worden, weil Patricia Arquette 
für ihre Kolleginnen beklagt hat, dass selbst in 
Hollywood Schauspielerinnen weniger verdienen 
als ihre männlichen Kollegen. Nun mag man sa-
gen: Bei den Millionen sind das Luxusprobleme. 
Aber es zeigt, dass wir hier ein strukturelles Pro-
blem haben. 

 

Ja, meine Damen und Herren Abgeordneten, es 
hat sich noch etwas anderes verändert. Manuela 
Schwesig hat erneut am Equal-Pay-Day ihre Ab-
sicht bekundet, noch in diesem Jahr einen Entwurf 
für ein Entgeltgleichheitsgesetz vorzulegen. Das 
führte dann zu Diskussionen, wie wir sie in ähn-
licher Weise schon bei der Frauenquote erlebt ha-
ben. Deshalb lassen Sie mich anhand der Mei-
nungsäußerungen einzelner Verbände einmal dar-
stellen, welches Problem wir im Zusammenhang 
mit dem Thema Entgeltgleichheit - ich sage lieber: 
Lohngerechtigkeit - haben. 

 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
meint, die Aussage, in Deutschland bestehe eine 
geschlechterspezifische Entgeltungleichheit von 
22 %, sei wenig aussagekräftig, weil dieser Ent-
geltunterschied eben nicht auf einer Diskriminie-
rung beruhe, sondern auf dem unterschiedlichen 
Erwerbsverhalten wie Teilzeitbeschäftigung und 
Erwerbsunterbrechungen. Das unterstellt, dass 
Frauen das freiwillig machen und dass das in-
sofern gerechtfertigt ist. 

 

Der BDA geht noch einen Schritt weiter. Er sagt: 
Alle Tarifverträge gewährleisten eine diskriminie-
rungsfreie Entlohnung nach Qualifikation und Leis-
tung. Weiter heißt es - in Richtung Frauen -: Bei 

deutlich geringerer Arbeitszeit sind gleiche Kar-
riere- und Verdienstchancen wenig realistisch. 
Außerdem würden sich Frauen für Jobs entschei-
den, die schlechter bezahlt sind. Das ist wieder 
dieses typische Argument: Frauen sind doch selbst 
daran schuld. Warum suchen sie sich nicht einen 
Job, der besser bezahlt ist?  

 

Ich stelle mir dann immer die alleinerziehende 
Mutti vor, die zehn Bewerbungen geschrieben hat 
und nach neun Absagen froh ist, dass sie bei 
einem Arbeitgeber ein Vorstellungsgespräch hat 
und den Job bekommt. Sie sagt dann nicht: Und 
jetzt wollen wir noch einmal über mein Gehalt ver-
handeln. 

 

Ja, man klagt, dass man die Arbeitgeber nicht mit 
zusätzlicher Bürokratie bestrafen dürfe. Im Übrigen 
sei das ohnehin alles reine Symbolpolitik. 

 

Noch einen Schritt weiter geht das Institut für Wirt-
schaftsforschung: Das Entgeltgleichheitsgesetz 
schaffe nicht nur zusätzliche Bürokratie; es könne 
den Betriebsfrieden bedrohen.  

 

(Frau Bull, DIE LINKE: Oh!)  

 

Als ob die ungleiche Bezahlung von Frauen und 
Männern nicht schon heute eine Bedrohung des 
Betriebsfriedens wäre. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der LINKEN) 

 

Es wird bestritten, dass die tatsächlichen Ursachen 
für den Gender-Pay-Gap damit behoben werden 
können. Weiter heißt es: Der individuelle Aus-
kunftsanspruch sei kaum geeignet, diese tatsäch-
lichen Ursachen für die Lohnunterschiede abzu-
bilden. Das Gesetzesvorhaben suggeriere, die Be-
triebe würden Personen aufgrund ihres Ge-
schlechts unterschiedlich behandeln; dabei hätten 
die Unternehmen grundsätzlich ein großes Eigen-
interesse daran, dass ihre Lohnstrukturen und die 
Entgeltfindung als fair und gerecht erachtet wer-
den.  

 

Dabei denke ich an das Beispiel Birkenstock, wo 
Frauen grundsätzlich 1 € pro Stunde weniger be-
kommen haben als ihre männlichen Kollegen, und 
frage mich: Ist das tatsächlich im Interesse von 
Unternehmen? 

 

Ich halte es in dieser Hinsicht genau so wie mit der 
freiwilligen Selbstverpflichtung, die zu einer höhe-
ren Frauenquote in den Führungsetagen führen 
sollte. Ich glaube nicht daran, dass sich die Dinge 
durch den Markt regeln und dass Unternehmen 
Dinge freiwillig verändern. 

 

Ich glaube, dass die Zitate auch deutlich gezeigt 
haben, dass wir zunächst im Bewusstsein aller 
verankern müssen, dass das tatsächlich ein Pro-
blem ist. Denn wenn man diese Zitate liest und 
manche Sprüche hört, hat man das Gefühl: Na 
ja, 22 % sind es sowieso nicht; bereinigt sind es 
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ja nur noch 7 % - wo ist denn da das Problem? 
- Natürlich, jeder Prozentpunkt Unterschied, selbst 
1 %, ist ein Problem, weil es Unrecht ist, dass 
Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der LINKEN) 

 

Deshalb sage ich: Ja, es ist Zeit. Es ist Zeit nicht 
nur für ein Entgeltgleichheitsgesetz, sondern auch 
für ein Bündel von Maßnahmen; denn mit einem 
einzigen Gesetz werden wir die Ursachen für die 
Entgeltungleichheit in der Tat nicht beseitigen. Ich 
finde, es ist an der Zeit, dass Deutschland in Euro-
pa nicht mehr an der drittletzten Stelle steht, son-
dern dass wir hier die Grundlagen dafür schaffen, 
dass in Zukunft der Gender-Pay-Gap geringer 
wird. 

 

Erschreckend ist - Frau Budde hat es schon ge-
sagt -, dass sich der Gender-Pay-Gap in den neu-
en Bundesländern und auch in Sachsen-Anhalt in 
den letzten Jahren erheblich vergrößert hat. Das 
zeigt eben, dass hier jetzt die gleichen strukturel-
len Probleme wirken wie schon seit Jahrzehnten in 
den alten Bundesländern. Wenn man sich bei-
spielsweise die Tarifabschlüsse anschaut, dann 
stellt man fest: Im Bereich der technischen Berufe 
gab es Tariferhöhungen von 11,7 %, bei den Ge-
sundheitsberufen und bei den sozialen Berufen 
von 6,8 %. Daran sieht man, dass sich dadurch die 
Lücke nicht verringern, sondern in Zukunft ver-
größern wird. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
neten, Sie haben die Brisanz der Lage längst er-
kannt und die Landesregierung mit Beschluss vom 
September 2012 beauftragt, tätig zu werden. Wir 
haben diesen Auftrag beherzt und mit sehr viel 
Engagement aufgegriffen. Wir haben zunächst ei-
ne landesinterne Arbeitsgruppe mit dem Sozial-
ministerium und mit dem Wirtschaftsministerium 
gegründet. Wir waren uns dann sehr schnell einig, 
dass das kein Problem ist, das wir auf der Landes-
ebene lösen können.  

 

Wir haben dann die Tatsache genutzt, dass Sach-
sen-Anhalt im Jahr 2013 das Vorsitzland der 
GFMK war. Wir haben auf meine Initiative hin ei-
nen Beschluss erreicht, auf dessen Grundlage ei-
ne länderoffene Arbeitsgruppe der Konferenz der 
Gleichstellungsministerinnen und Gleichstellungs-
minister eingesetzt worden ist, in der auch die zu-
ständigen Fachressorts wie Arbeit und Wirtschaft 
mitwirken und an der auch das Justizressort be-
teiligt worden ist. Es haben sich insgesamt 15 Bun-
desländer beteiligt. Das zeigt ganz deutlich, wie 
groß das Interesse an diesem Thema ist. 

 

(Frau Bull, DIE LINKE: Ja!) 

 

Diese Arbeitsgruppe hat eine sehr intensive und 
engagierte Arbeit geleistet. Sie hat eine Vielzahl 
von Expertinnen und Experten eingeladen und an-
gehört, nicht nur Expertinnen und Experten aus 

Deutschland, sondern auch aus anderen Staaten, 
um festzustellen: Wie kommt es, dass in anderen 
Ländern die Entgeltlücke nicht so groß ist? Welche 
Regelungen gibt es dort, die eine solche Ent-
wicklung verhindern und die gewährleisten, dass 
Frauen und Männer gleich bezahlt werden? 

 

Ausgehend von diesen Anhörungen ist eine Be-
standsaufnahme gemacht worden, die den Ist-
Zustand beschreibt, die aber auch eine Ursachen-
analyse enthält. Aufgrund dieser Diskussion ist 
dann - das war nicht der eigentliche Auftrag - ein 
umfangreicher Katalog von Handlungsvorschlägen 
zur Herstellung von Entgeltgleichheit entstanden. 
Insgesamt sind das mehr als 60 Maßnahmen, die 
in diesem Katalog zusammengefasst worden sind, 
der jetzt der Konferenz der Gleichstellungsministe-
rinnen und Gleichstellungsminister vorgelegt wird, 
die Anfang Juli 2015 tagt und die dann weiter-
gehende Beschlüsse zu diesem Thema fassen 
wird. 

 

An diesen 65 Vorschlägen sieht man, dass diese 
Arbeitsgruppe - das ist auch meine Auffassung - 
relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen ist, 
dass es eben nicht   e i n e   Maßnahme ist, die 
geeignet ist, die Lohngerechtigkeit herzustellen, 
sondern dass wir ein Maßnahmenbündel brau-
chen.  

 

Es gibt aber ein paar Themen, die quasi vor der 
Klammer stehen, die immer wieder auftauchen und 
um die wir uns jetzt auch vorrangig kümmern müs-
sen. Das ist das Thema Lohntransparenz. Das ist 
genau das, was Manuela Schwesig für ihren Ge-
setzentwurf angekündigt hat. Ja, wir brauchen ei-
nen individuellen Auskunftsanspruch, weil eine 
Frau in einem Gerichtsverfahren belegen muss, 
dass sie schlechter bezahlt wird als ihr männlicher 
Kollege. Das geht nur, wenn man dafür auch be-
lastbare Daten hat. Ansonsten sind arbeitsgericht-
liche Verfahren von vornherein zum Scheitern ver-
urteilt. 

 

Wir wünschen uns diese Transparenz generell. Wir 
haben schon einen ganz konkreten Versuch unter-
nommen, und zwar im Bundesrat bei der Umset-
zung der sogenannten Bilanzrichtlinie. Nach dieser 
Bilanzrichtlinie sind große Unternehmen verpflich-
tet, einen allgemeinen Lagebericht zu erstellen. 
Wir wollten, dass im Rahmen dieses allgemeinen 
Lageberichts auch Aussagen zur Situation hin-
sichtlich der Entgeltgleichheit in diesen Unterneh-
men enthalten sind. Das hat leider im Bundesrat 
nicht die notwendige Mehrheit bekommen. Aber 
wir bleiben an diesem Thema dran und werden 
das weiter verfolgen. 

 

(Zuruf von Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE) 

 

Meine Damen und Herren! Wir reden im Moment 
viel über Tarifverhandlungen und -verträge. Auch 
das ist ein Thema, das man sich im Rahmen von 
Entgeltgleichheit noch einmal genau anschauen 
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muss, auch wenn die Gewerkschafter der Meinung 
sind, das sei alles in Ordnung. Ich bin der Mei-
nung, dass flächendeckend alle Tarifverträge und 
auch die Manteltarifverträge auf strukturelle Lohn-
diskriminierung überprüft werden müssen; denn 
wenn man immer nur oben ein paar Prozentpunkte 
drauflegt, führt das dazu, dass sich die Ungleich-
gewichte verstärken.  

 

Mich verwundert auch: Wenn man die Bilder im 
Fernsehen über die Tarifverhandlungen sieht, 
dann verhandeln dort meist Männer. Es sitzen 
kaum Frauen am Tisch. Deshalb wünsche ich mir, 
dass in Zukunft die Interessen von Frauen 
dadurch, dass mehr Frauen in diese Tarifverhand-
lungen entsandt werden, tatkräftige Unterstützung 
finden. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wer-
de mich dafür starkmachen, dass diese Vor-
schläge nicht einfach nur Papier bleiben, sondern 
dass wir daraus ein konkretes Maßnahmenbündel 
schnüren, um tatsächlich die Grundlagen dafür zu 
legen, dass der Gender-Pay-Gap in Zukunft gerin-
ger wird. 

 

Wir werden im Rahmen der Gleichstellungsminis-
terkonferenz überlegen, ob wir vielleicht Manuela 
Schwesig auf der Bundesebene noch einmal un-
terstützen, indem wir im Herbst im Bundesrat diese 
Dinge konkret machen, weil die Diskussionen auf 
der Bundesebene nicht ganz so leicht sind, wie wir 
uns das wünschen.  

 

Ich denke, deshalb brauchen wir Unterstützer und 
müssen unsere Reserven mobilisieren, damit eine 
Vision Wirklichkeit werden kann, eine Vision, die 
für mich wie folgt aussieht: In einer Arbeitswelt und 
Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle, kann jede 
junge Frau, die ein Studium oder eine Ausbildung 
beginnt, sagen: Ich kann alles werden, wenn ich 
gut bin, auch Vorstandsvorsitzende. Ich kann dar-
auf vertrauen, dass ich fair bezahlt werde, und 
Kinder bekommen kann ich dabei auch noch. 
- Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
CDU und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke schön, Frau Ministerin. - Wir fahren in der 
Aussprache fort. Als Nächster spricht der Vorsit-
zende der Fraktion DIE LINKE Herr Gallert. 

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE):  

 

Werter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich habe soeben einen interessanten Zuruf 
von Herrn Bergmann aus der SPD-Fraktion ver-
nommen, der sagte: Zu diesem Thema dürfen kei-
ne Männer reden. Darauf sage ich: Herr Berg-

mann, wissen Sie, so lange wir genau so heran-
gehen, wird das Problem immer größer. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Unruhe) 

 

Wir werden die Gerechtigkeitslücke erst dann 
schließen, wenn sich diese nicht nur aus der Sicht 
der Frauen als Skandal darstellt, sondern wenn es 
auch Männer gibt, die diese als Skandal bezeich-
nen. Deswegen rede ich hierzu. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Ak-
tuelle Debatte ist von der SPD-Fraktion beantragt 
worden - ich bin ihr ausdrücklich dankbar dafür -, 
und zwar mit der Intention - das hat Katrin Budde 
deutlich gemacht -, diese Gerechtigkeitslücke zu 
schließen. Ich glaube, alle Rednerinnen und Red-
ner, die heute sprechen werden, werden diesem 
Anliegen im Wesentlichen zustimmen. 

 

Das ist auch richtig so. Diese Gerechtigkeitslücke 
muss geschlossen werden, weil sie ein gesell-
schaftlicher Skandal ist, weil sie diskriminierend ist. 
Deswegen muss es unsere gemeinsame Aufgabe 
sein, dagegen vorzugehen. Deswegen ist die Ak-
tuelle Debatte gut. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Das Problem ist nur, wenn wir diese Aktuelle De-
batte vor fünf oder zehn Jahren durchgeführt hät-
ten, hätten wahrscheinlich genauso alle Rednerin-
nen und Redner in diesem Landtag dafür plädiert, 
diese Gerechtigkeitslücke zu schließen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Nur, die gesellschaftliche Realität ist eine andere. 
Das hat Katrin Budde auch klar gesagt. Jawohl, wir 
haben in Ostdeutschland die Situation, dass die 
Gerechtigkeitslücke nicht kleiner, sondern größer 
wird, und zwar im Ergebnis von politischen Ent-
scheidungen derjenigen, die behaupten, dass sie 
kleiner werden müsste. Daran müssen wir uns ori-
entieren. 

 

Wenn man bei diesem wirklich ernsten Thema 
einmal genauer hinschaut - ich sehe, das tut nur 
ein Teil in diesem Saal -, dann muss man sagen, 
dass der Bericht der Gleichstellungsministerin mit 
Blick auf das Ergebnis sehr ernüchternd war: Wir 
haben zwei Arbeitsgruppen gegründet, im Land 
haben wir ohnehin keinen Spielraum und dem 
Bund haben wir einen Katalog vorgelegt. Ist dies 
das Ergebnis von Gleichstellungspolitik in dieser 
Legislaturperiode? 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Leider ja. Das ist das Ergebnis von Gleichstel-
lungspolitik in dieser Legislaturperiode. Deswegen 
überrascht es auch nicht, dass die Frauenquote in 
dieser Landesregierung bei vollständiger Anwe-
senheit der Landesregierung immer geringer wird. 
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Deswegen ist, glaube ich, diese Landesregierung 
für diese Negativentwicklung leider ein gutes oder 
vielmehr sehr schlechtes Beispiel. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich möchte kurz sagen: Selbst wenn wir uns als 
Politikerinnen und Politiker hier heute hinstellen 
und sagen, wir wollen die Gerechtigkeitslücke in 
diesem Bereich schließen, ist das auch kein poli-
tischer Konsens mehr. Nein, es gibt inzwischen 
mit der AfD eine Partei - ich sage nur: Beatrix 
von Storch -, die ausdrücklich für ein konserva-
tives Familienbild eintritt und dieses legitimiert, die 
genau davon ausgeht, dass wir zu einem tradi-
tionellen Familienbild zurückkehren, bei dem es 
einen Hauptverdiener gibt - das muss natürlich 
der Mann sein - und maximal eine Zuverdienerin. 
Das ist inzwischen wieder die gesellschaftliche 
Debatte. 

 

Dieses konservative Familienbild finden wir auch in 
anderen Papieren. Es gibt seit einigen Wochen 
auch in der CDU einen konservativen Kreis, der 
explizit davon ausgeht, dass die Familie in ihrem 
Bestand gesellschaftlich bedroht ist wie nichts an-
deres. Ich habe dieses Papier hier vorn liegen. Ich 
möchte gern einmal wissen, wodurch diese Familie 
so bedroht wird; es sei denn, es ist das traditionel-
le Familienbild, bei dem der Mann das Sagen hat 
und die Frau dazugehört, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der CDU. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von der CDU) 

 

Ich sage ganz klar: Unsere politische Position wird 
es sein, die Auseinandersetzung zu führen und 
dieses gesellschaftliche Rollback zu vermeiden. 
Ich glaube, das ist notwendig. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Frau 
Brakebusch, CDU - Unruhe) 

 

Worum geht es an dieser Stelle tatsächlich? 
- Katrin Budde hat die Sache mit den 3 % gesagt. 
Ja, aber man muss auch eines sagen: Die Gerech-
tigkeitslücke im Westen Deutschlands beträgt in 
etwa 25 %. 

 

(Unruhe bei der CDU) 

 

Vom Osten Deutschlands kann ich Ihnen die Zah-
len auch sagen: Mecklenburg-Vorpommern und 
Thüringen 5 %, Sachsen-Anhalt 8 %, Brandenburg 
9 %, Sachsen 11 %, Berlin 10 %.  

 

Woher kommt dieser extreme Unterschied? - Er 
kommt daher, dass wir ein unterschiedlich tradier-
tes Familienbild haben. Der Osten hat ein moder-
neres tradiertes Familienbild. Der Osten hat näm-
lich das Familienbild, dass Männer und Frauen 
gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt ha-
ben, und zwar zum Vollzeitstellenarbeitsmarkt. 
Deswegen sind die Unterschiede im Osten deutlich 
kleiner als im Westen. Dort haben wir das tradi-
tionelle Familienbild, bei dem wir den Mann als 

Hauptverdiener und die Frau als Zuverdienerin ha-
ben. 

 

(Zurufe von der CDU - Unruhe) 

 

Ich sage aber auch: In der DDR war nicht alles 
Gold, was glänzt. In der DDR sind zwei Probleme 
nicht gelöst worden. Das betrifft die Doppelbelas-
tung der Frau.  

 

(Unruhe bei der CDU) 

 

Zwar hatten Mann und Frau den gleichen Zugang 
zum Arbeitsmarkt, die Verantwortung für die Fami-
lie zu Hause blieb aber trotzdem eher bei der Frau. 
Deswegen hatten wir in der DDR auch die gläser-
ne Decke, die verhindert hat, dass Frauen Karriere 
gemacht haben. Hierbei gilt, genau wie heute, fol-
gendes Prinzip: Je höher die Arbeitsintensität, je 
höher die Anforderungen an die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer werden, je flexibler, je mehr 
man omnipräsent sein muss, umso stärker kann 
derjenige, der in der Arbeitswelt Karriere machen 
oder auch nur bestehen will, nur noch eines tun, 
nämlich auf Familie und Familienarbeit verzichten. 
Er muss nämlich unwahrscheinlich flexibel sein; er 
muss permanent erreichbar sein. 

 

Angesichts dieser Situation haben wir dann das 
Problem, dass sich ein Teil der Menschen aus der 
Arbeitswelt sukzessive zurückziehen muss. Irgend-
jemand muss nämlich Familie organisieren. Das 
sind traditionell Frauen. 

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Wenn wir das durchbrechen wollen, dann müssen 
wir zu einem klaren anderen Bild kommen, nämlich 
zu der Begrenzung von Arbeitszeit, zu der Akzep-
tanz, dass ein Mensch nicht permanent omniprä-
sent ist. Das gilt übrigens auch für die Akzeptanz 
im Landesdienst, dass ich nicht nach jeder Struk-
turreform die Leute durch die Gegend schicken 
kann. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Können Sie sich noch daran erinnern, was passier-
te, als die Polizeigewerkschaft gesagt hat: Wir wol-
len bei Versetzungen im Zuge der Polizeireform 
eine 40-km-Begrenzung haben? - Sie wurde aus-
gelacht. Es wurde gefragt: Was haben die denn für 
Vorstellungen?  

 

Was meinen Sie, was passiert, wenn ich die Leute 
permanent durch die Gegend schicke? - Das 
macht einer aus einer Familie noch mit, aber der 
andere muss sich um die Kinder kümmern. Sie 
sind nämlich leider nicht so flexibel und nicht so 
omnipräsent. 

 

Deswegen brauchen wir die Umgestaltung der Ar-
beitswelt. Wir haben eine Million Arbeitsverhältnis-
se in Sachsen-Anhalt und wir können für 950 000 
nur beschränkt etwas tun. Das stimmt. Wir können 
mit Transparenz arbeiten. Wir können auch mit der 
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Verbesserung von Tarifverträgen arbeiten. Wir 
können auch mit der Stärkung von Betriebsräten 
arbeiten, damit sich Transparenz und Lohngerech-
tigkeit durchsetzen, aber wir haben 50 000 Men-
schen, die in diesem Land im öffentlichen Dienst 
arbeiten. Und an der Stelle können wir einmal an-
fangen. 

 

Ich sage ausdrücklich: Das Personalentwicklungs-
konzept dieser Landesregierung verschärft die 
Auseinandersetzung zwischen Männern und Frau-
en und verschärft die Gerechtigkeitslücke. Immer 
weniger Menschen müssen immer mehr arbeiten. 
Höhere Arbeitsverdichtung, höhere Omnipräsenz, 
höhere Flexibilität - das ist das, was wir von den 
Leuten verlangen. Das macht irgendwann nur 
noch ein Teil mit, weil sich einer um die Familie 
kümmern muss, um die Kinder genauso wie um 
die Älteren. 

 

Wer steigt aus diesem Rennen aus? Wer verzich-
tet im Schnitt auf Karriere? - Das sind die Frauen. 
Deswegen ist unsere eigene Politik in diesem Land 
nicht nur auf dieser Bank symbolisiert, sondern 
auch die Personalpolitik in diesem Land etwas, 
das die Gerechtigkeitslücke verstärkt und nicht 
verringert. Das ist auch in dieser Legislaturperiode 
das Problem. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Frau Brakebusch, 
CDU: Was macht denn Ihre Frau? Das wür-
de ich gern mal wissen! - Herr Kurze, CDU: 
Das glauben Sie doch selbst nicht!) 

 

- Was meine Frau macht? - Das kann ich Ihnen 
sagen: Sie ist Professorin der Fachhochschule in 
Magdeburg-Stendal und wir teilen uns die Dinge 
zu Hause auf.  

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Ich kann Ihnen noch etwas sagen: Sie hat zehn 
Jahre lang in diesem Bereich gearbeitet und sie 
hat mir die Dinge zu Hause erklärt: Das war nicht 
immer angenehm. Das können Sie mir glauben. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Aber ich kann Ihnen sagen: Auch Männer könnten 
lernfähig sein. Ich weiß, sie sind in einer Umge-
bung, in der man dieses Bild vielleicht nicht unbe-
dingt gewinnen kann.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN - Zu-
ruf: So ein Blödsinn!) 

 

Ich möchte Ihnen noch etwas anderes sagen. Es 
stellt sich immer die Frage: Was können wir als 
Land hierbei tun? Frau Ministerin hat ja gesagt: 
Wir als Land können kaum etwas tun. - Nein, das 
ist falsch. Wir müssen uns zum Beispiel einmal an-
schauen, wie öffentliche Mittel eingesetzt werden 
und wie öffentliche Mittel die Gerechtigkeitslücke 
verstärken oder verringern. Dafür gibt es übrigens 
ein Instrument: Gender Budgeting.  

Man kann überlegen: Welche Mittel wirken wie 
auf das Geschlechterverhältnis? Sind Wirtschafts-
mittel, die wir ausgeben, denn wirklich etwas, das 
auf Geschlechterverhältnisse wirkt? - Herr Möll-
ring würde garantiert abwinken, klar. Aber sie tun 
es, und zwar deshalb, weil es ganz entscheidend 
ist, wo ich zum Beispiel Wirtschaftsfördermittel 
einsetze, ob ich sie für typische Männerarbeits-
plätze oder für typische Frauenarbeitsplätze ein-
setze.  

 

Nur ein Beispiel: Wir hatten in der Bundesrepublik 
zwei große Pleiten vor einigen Jahren. Sie waren 
fast synchron. Das eine war die Opel-Pleite und 
das andere war die Schlecker-Pleite. Können Sie 
sich noch erinnern, wie Gesellschaft und öffent-
liche Hand bei dem einen mit Fördermitteln zur 
Rettung und bei dem anderen mit dem Satz rea-
giert haben, die Frauen mögen sich bitte um ih-
re Anschlussverwendung kümmern? - Das hätte 
kein Minister im Hinblick auf die Opel-Arbeitsplätze 
gesagt. Das sind die gesellschaftlichen Unter-
schiede. 

 

Mithilfe öffentlicher Fördermittel verstärken wir zum 
Teil diese Probleme. Deswegen müssen wir erst 
einmal transparent machen, wie unterschiedlich 
die Dinge behandelt werden. 

 

Zum Abschluss. Ich habe mich vor drei Wochen 
mit einer Gruppe von engagierten Akteurinnen aus 
Frauenorganisationen und -initiativen an einen 
Tisch gesetzt und habe gefragt: Was können wir 
tun? - Ich sage Ihnen ganz klar: Die Einschätzung 
zur Politik des Landes war in all diesen Fragen 
verheerend. Sie sagen aber, das muss nicht so 
sein; denn es gibt öffentliche Institutionen, die 
deutlich besser sind, etwa die Europäische Union. 
Sie verlangt knallhart die Einhaltung von solchen 
Kriterien, um auch diese Gerechtigkeitslücke im In-
teresse von Frauen zu schließen.  

 

Wir erleben auf der Landesebene, dass die Dinge 
ignoriert und mit dem Bürokratievorwurf wegge-
drückt werden - siehe Vergabegesetz; wir können 
uns alle noch daran erinnern - und dass wir sie in 
diesem Land nicht haben wollen. Die Europäische 
Union ist in diesem Bereich tausendmal weiter als 
dieses Land.  

 

Wir wollen die Situation in diesem Land über drei 
Wege verbessern: Erstens. Wir wollen einen wirk-
lich geschlechtergerechten Einsatz von öffent-
lichen Mitteln. Zweitens. Wir wollen eine Personal-
politik in diesem Land, im öffentlichen Dienst, bei 
der Männer und Frauen in der Lage sind, Beruf 
und Familienarbeit gemeinsam zu realisieren. Drit-
tens. Wir wollen eine Debatte haben gegen den 
konservativen Rollback, zurück zur Familie des 
19. Jahrhunderts, für mehr Sensibilität in der Ge-
schlechterfrage. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von der CDU) 
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Präsident Herr Gürth:  

 

Der Kollege Schröder hat eine Nachfrage oder ei-
ne Intervention? - Eine Intervention. 

 

 

Herr Schröder (CDU): 

 

Herr Kollege Gallert, natürlich war das erneut der 
Versuch, eine Debatte zu einem Thema, zu dem 
es, so glaube ich, einen breiten Konsens in diesem 
Haus gibt, und zwar zum Thema Equal Pay, zum 
Thema Entgeltgleichheit, zum Thema „Für gleich-
wertige Arbeit den gleichen Lohn zahlen“, zu nut-
zen, um die berechtigte Sorge, inwieweit sich ge-
sellschaftliche Veränderungen auf Bindungen und 
Gemeinschaften in diesem Land auswirken, sie 
gegebenenfalls auch bedrohen, zu einem Zerrbild 
zu diskreditieren, wonach jeder, der ein traditionel-
les Familienverständnis hat, gleichzeitig die Unter-
drückung der Frau predigt.  

 

Dann wird man sehr schnell in die Rollback-Strate-
gie des antiquierten Familienbilds gerückt. Ich wei-
se das für meine Fraktion, für meine Partei als 
ehrverletzend, krude und böswillig zurück. 

 

(Beifall bei der CDU - Lachen bei der LIN-
KEN - Frau Bull, DIE LINKE: Gebell!) 

 

Natürlich kennt der Kollege Gallert längst die Fa-
miliendefinition der CDU, die auch im Grundsatz-
programm festgelegt ist, wonach Familie überall 
dort ist, wo Kinder für Eltern und Eltern für Kinder 
dauerhaft Verantwortung tragen. Diese stabilisie-
rende Funktion von Ehe und Familie zu betonen, 
hat nichts mit der berechtigten Forderung von Ent-
geltgleichheit und hat nichts mit Frauendiskriminie-
rung zu tun.  

 

Verantwortung, die wir mit dem Familienbegriff 
meinen, kann eben nicht staatlich verordnet wer-
den, sondern sie existiert, weil es eine innere Bin-
dung gibt.  

 

(Herr Henke, DIE LINKE: Ihr Debattenbei-
trag kommt doch noch!) 

 

Nun kann man das Auseinanderdriften sozialer 
Lebensformen bewerten; sie zu erkennen ist wohl 
offensichtlich. Wir meinen, dass der Staat nicht 
dauerhaft in der Lage sein kann, auf diese inneren 
Bindungen innerhalb einer Gesellschaft zu verzich-
ten. 

 

Instrumentalisieren wir diese Debatte nicht dafür, 
Leuten mit einem Zerrbild von Familie zu unterstel-
len, sie würden der Diskriminierung von Frauen al-
tertümlicherweise quasi das Wort reden, sondern 
bleiben wir bei dem Debattenthema der Entgelt-
gleichheit, zu dem es einen Konsens in diesem 
Haus gibt. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU - Herr Lange, DIE LIN-
KE: Dann sehen Sie sich Ihren Evange-
lischen Arbeitskreis an!) 

Herr Gallert (DIE LINKE):  

 

Dann hätten Sie dazu auch als Debattenredner 
sprechen können. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Unruhe) 

 

Herr Schröder, mir geht es um Folgendes: Es gibt 
keinen wirklichen Konsens in dieser Gesellschaft, 
diese Gerechtigkeitslücke zu schließen. Diesen 
Konsens gibt es hier am Mikro als Ziel. Aber 
wenn man dieses Ziel real umsetzen will, dann 
müsste man Dinge tun, die wirklich manchmal 
wehtun.  

 

Können Sie sich noch an die Debatte zum Ver-
gabegesetz und zur Frauenquote erinnern? - Ich 
kann mich sehr genau daran erinnern. Damals 
hieß es: Was für ein Bürokratiemonster; das sei 
auf keinen Fall möglich. Übrigens sagte das die 
gleiche Partei, die akzeptiert, dass wir ein Bürokra-
tiemonster Maut und ein Bürokratiemonster Hartz-
IV-Kontrollen bekommen. Das ist auf einmal mög-
lich; in diesem Fall ist Bürokratie kein Problem. 
Wenn es um Frauenquoten geht, dann ist es ein 
Problem.  

 

(Herr Schröder, CDU: Zurück zum Thema! 
- Weitere Zurufe von der CDU und von der 
LINKEN)  

 

- Ich scheine ins Schwarze getroffen zu haben, im 
wahrsten Sinne des Wortes.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Unruhe)  

 

Ich lese Ihnen den Satz einmal vor: Wir wollen 
wieder zu der solidarischen Gesellschaft werden, 
in der Familien nicht länger ausgegrenzt werden, 
nicht länger als von gestern oder als Belastung der 
Gesellschaft empfunden werden. - Das ist das, 
was in diesem Papier steht. Jetzt sagen Sie mir 
doch bitte einmal - Herr Zimmer, Sie haben es mit 
unterschrieben -: Wodurch wird die Familie in die-
ser Gesellschaft eigentlich an den Rand gedrängt? 
Wodurch wird sie bedroht? 

 

(Herr Kurze, CDU: Durch Ihre Argumenta-
tion! - Lachen bei und Zurufe von der LIN-
KEN) 

 

- Wenn Sie das für den Wahlkampf einschätzen 
würden, dann habe ich alles erreicht, aber darum 
geht es nicht. Nein, ich dränge Sie doch nicht an 
die Wand. Klar gibt es Debatten, die dazu stattfin-
den,  

 

(Herr Kurze, CDU: Wir sind schuldig!) 

 

zum Beispiel zur Abschaffung des Ehegattensplit-
tings. Das Ehegattensplitting ist etwas, das als 
traditionell gut empfunden wird. Wer es abschaf-
fen möchte, der bedroht das traditionelle Familien-
bild. Aber was ist das Ehegattensplitting eigent-
lich? 

 

(Zurufe von der CDU) 
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Das Ehegattensplitting ist die Belohnung von Ge-
haltsunterschieden. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
der SPD) 

 

Deswegen sage ich ganz klar: Solange Sie solche 
Sätze unterschreiben und nicht sagen, durch wen 
Ihre traditionelle Familie wirklich bedroht wird, 
müssen Sie sich diese Unterstellungen gefallen 
lassen. Wenn Sie sich schon dadurch von mir in 
die Ecke gedrängt fühlen, dann warten Sie mal ab, 
mein Bester. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Wir fahren in der Aussprache fort. Als Nächste 
spricht für die Fraktion der CDU Abgeordnete Frau 
Gorr. 

 

 

Frau Gorr (CDU): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete! Ich kann Ihnen versichern: Es kann 
auch wehtun, an dieser Stelle zu diesem Thema 
reden zu müssen. 

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 

 

Die Aktuelle Debatte zum Thema „Entgeltgleichheit 
verwirklichen - Lohnlücke endlich schließen“ findet 
im Kontext des in diesem Jahr auf den 20. März 
festgesetzten Equal-Pay-Days statt.  

 

Dieser Tag bewegt sich alljährlich im Spannungs-
feld zwischen Bemerkungen wie „Was ist denn 
das?“ oder „Was soll denn das?“ in Teilen der Be-
völkerung auf der einen Seite und einer umfang-
reichen medialen Aufmerksamkeit und Bericht-
erstattung, verbunden mit politischen Forderungen 
und Bewertungen, auf der anderen Seite.  

 

Eine Tageszeitung unseres Einzugsbereichs titelte 
am 21. März 2015 auf der Seite 4 unter der Rubrik 
„Meinung und Debatte“ wie folgt: „Schwesig kämpft 
für Lohngleichheit - Familienministerin Schwesig 
will noch in diesem Jahr Gerechtigkeit per Gesetz 
erreichen“. Darunter Fragen und Antworten unter 
der Überschrift „Auf den ersten Blick ist die Lohn-
lücke recht groß“ sowie unter der Rubrik „Kom-
mentare“: „Tabus sind schwer zu brechen“.  

 

Auch hierin spiegelt sich ein gewisses Spannungs-
feld wider: Die Gesetzesinitiative wird zwar vorge-
stellt, gleichzeitig wird aber auch vorgeschlagen, 
eine breite gesellschaftliche Debatte zu dieser 
Problematik anzuregen.  

 

Die Begründung der SPD-Fraktion zur Aktuellen 
Debatte schließt sich natürlich der Forderung nach 
gesetzlichen Regelungen an, um damit dem Prin-
zip „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ mehr 
Geltung zu verschaffen. Die Herstellung von 
Transparenz sei eine wichtige Voraussetzung für 

das Erreichen von Einkommensgerechtigkeit, heißt 
es.  

 

In ihrem Koalitionsvertrag auf der Bundesebene 
haben sich CDU und SPD darauf verständigt, in 
dieser Legislaturperiode deutliche Schritte in Rich-
tung gesetzlicher Sicherung der Lohngerechtigkeit 
zu tun.  

 

Die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU 
Deutschland Frau Professor Maria Böhmer gab 
am 20. März 2015, also am Equal-Pay-Day, eine 
Pressemitteilung heraus mit der Überschrift „Tarif-
verträge müssen auf den Prüfstand“. Sie fordert 
- ich zitiere auszugsweise - Folgendes:  

 

„Wir brauchen jetzt eine gesetzliche Rege-
lung, die Unternehmen ab 500 Beschäftigten 
dazu verpflichtet, die Höhe der Lohnlücke 
offenzulegen. Zusätzlich gehören die 60 000 
Tarifverträge auf den Prüfstand. Das Pro-
blem der strukturellen Lohndiskriminierung 
müssen Arbeitgeber und Gewerkschaften 
gemeinsam beseitigen.“  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Frau Professor Böhmer führte weiter wie folgt aus:  

 

„Damit sich Arbeitsbewertungen ändern, 
brauchen wir mehr Frauen in den Tarifkom-
missionen. Denn dort wird entschieden, ob 
schweres Heben in der Pflege genauso viel 
wert ist wie schweres Heben auf dem Bau. 
Alle Mitglieder von Tarifkommissionen müs-
sen stärker für Fragen der Entgeltgleichheit 
sensibilisiert und geschult werden.“ 

 

Dieser letzte Aspekt, sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen Abgeordnete, geht weit über eine rein 
gesetzliche Regelung hinaus.  

 

Als wir uns in der Enquete-Kommission „Öffent-
liche Verwaltung konsequent voranbringen - bür-
gernah und zukunftsfähig gestalten“ intensiv mit 
dem Thema Geschlechtergerechtigkeit befasst ha-
ben, wurde deutlich, wie viele Hürden in den Köp-
fen zu überwinden sind, um Frauen überhaupt erst 
einmal Chancen einzuräumen. Männlich dominier-
te Bewerbungsgesprächsrunden oder Beurteilun-
gen durch männliche Chefs können die Karriere 
einer Frau entscheidend beeinflussen, ohne dass 
man oder frau jemandem direkt einen Vorwurf ma-
chen könnte.  

 

Wir alle kennen folgende Sätze: Wenn ein Mann 
klare Kante zeigt, ist er ein Entscheider; wenn eine 
Frau durchgreift, ist sie zickig. Solche Einstel-
lungen können die Beurteilung einer Frau negativ 
beeinflussen, wenn sie sich im Unterbewusstsein 
abspielen und nicht reflektiert werden. Neue Wege 
in der Personalarbeit müssen sich mit männlich 
geprägten Anforderungsprofilen und Beurteilungs-
kriterien auseinandersetzen, damit diese nicht von 
vornherein Frauen benachteiligen. Wenn dies nicht 
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geschieht, dann brauchen wir uns nicht zu wun-
dern, wenn Frauen in bestimmten Chefetagen 
nicht ankommen, was natürlich auch Auswirkun-
gen auf ihre Entlohnung hat.  

 

Im Übrigen kennen wir diese Problematik auch 
umgekehrt in anderen Lebenszusammenhängen, 
wenn zum Beispiel männliches Verhalten bei Jun-
gen sanktioniert wird, weil der überwiegende Teil 
der Bezugspersonen in Kitas und Grundschulen 
weiblich ist.  

 

Damit komme ich zu einem weiteren möglichen 
Grund für Lohnunterschiede bei Männern und 
Frauen. Frauen haben inzwischen häufig gute bis 
sehr gute Schulabschlüsse und sind oft sehr gut 
ausgebildet. Da für sie aber - zum Glück für 
die Demografie - die Familienfreundlichkeit eines 
Arbeitsplatzes im Sinne von Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf eine große Rolle spielt, kann 
es zum Beispiel sein, dass es eine Ärztin oder 
eine Juristin vorzieht, einer geregelten Arbeit in 
einem Krankenhaus oder in einer Behörde nach-
zugehen, 

 

(Zuruf von Herrn Striegel, GRÜNE) 

 

womit ebenfalls Einkommenseinbußen verbunden 
sein können, und zwar trotz eines gleichwertigen 
Studienabschlusses. In solchen Fällen trägt die 
Herstellung von Transparenz überhaupt nichts zur 
Verbesserung des Einkommens im Vergleich mit 
einem freiberuflich tätigen Kollegen bei.  

 

In der Begründung zur Aktuellen Debatte wird auf 
weitere Gründe für die erheblichen Lohnunter-
schiede zwischen Männern und Frauen hingewie-
sen, unter anderem auf die unterschiedliche Bran-
chen- und Berufswahl. Wir versuchen in Sachsen-
Anhalt seit Jahren, durch Girls‘ Days oder Zu-
kunftstage, durch die Stärkung der MINT-Fächer, 
durch Berufspraktika und andere Maßnahmen 
Mädchen für die Arbeitsplätze zu begeistern, die 
ihnen dann auch ein gutes Einkommen sichern. 
Dennoch zählt der Ausbildungsberuf der Bürokauf-
frau noch immer zu den beliebtesten, entscheiden 
sich viele junge Frauen für Berufe im Gesundheits- 
und Sozialwesen, für die die Bezahlung leider tra-
ditionell schlechter ist als in Handwerk, Wirtschaft 
oder Industrie.  

 

Gleiches gilt für die Teilzeitarbeit oder für die bio-
grafisch bedingten Unterschiede durch Auszeiten 
bei Geburt und Kinderbetreuung, die nicht nur be-
nachteiligen bei Betriebszugehörigkeit oder Boni, 
sondern auch Auswirkungen auf die spätere Ren-
tenhöhe haben und zu Altersarmut führen können.  

 

In dem Maße, in dem zunehmend auch Männer 
Familienzeit nehmen, wird sich in diesem Bereich 
zumindest auf lange Sicht vielleicht etwas ändern. 
Nicht überall können Staat und Politik Abhilfe 
schaffen. Chancengleichheit ist eben nicht iden-
tisch mit Ergebnisgleichheit.  

In einem Leserbrief zu diesem Thema habe ich die 
folgende Äußerung gefunden: Warum können be-
stimmte Leute die Menschen nicht einfach so le-
ben lassen, wie sie leben wollen - das geht auch in 
die Richtung von Herrn Gallert - und die Entschei-
dungen und Vereinbarungen respektieren, die sie 
treffen?  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Dies kann 
und muss gelten, solange eine Frau wirklich die 
Wahl hat und solange wie gleiche Bezahlung für 
gleiche Arbeit tatsächlich auch gewährleistet ist.  

 

(Zustimmung von Frau Grimm-Benne, SPD) 

 

In unserer heutigen Debatte haben wir jedoch die 
Bereiche im Blick, um die wir uns tatsächlich küm-
mern müssen oder um die wir uns schon geküm-
mert haben.  

 

In ihrer Regierungserklärung mit dem Thema 
„Sachsen-Anhalt auf dem Weg zu mehr Gleich-
stellung“ hat Frau Ministerin Kolb eine Vielzahl von 
Initiativen und wichtigen Punkten aufgelistet. Sie 
hat auch darauf hingewiesen, dass Gleichstellung 
eine Querschnittsaufgabe ist.  

 

Damit bin ich wieder an dem Punkt angelangt, den 
ich bereits erwähnt habe: Neben praktikablen ge-
setzlichen Regelungen muss sich das Bewusstsein 
ändern, und zwar sowohl bei den Frauen, die 
sich mehr zutrauen und ihre Rechte mehr in bisher 
eher männlich dominierten Gremien wahrnehmen 
sollten, um Veränderungen selbst mit herbeiführen 
zu können, als auch in der Gesellschaft, die dafür 
sorgen muss, dass Ungleichheit in der Bezahlung 
beseitigt wird.  

 

Transparenz ist auch im Hinblick auf die gerechte 
Eingruppierung und auf die Verteilung von Leis-
tungszulagen oder Sonderzahlungen und Auf-
stiegsmöglichkeiten nötig und geboten. Maria 
Böhmer formulierte es wie folgt: Wir müssen jetzt 
Nägel mit Köpfen machen! 

 

Der Wert von Arbeit darf keine Frage des Ge-
schlechts sein. Daher darf es bei gleicher Arbeit 
und Leistung keinen Lohnunterschied zwischen 
Mann und Frau geben. Dieser Grundsatz muss ei-
ne klare Zielvorgabe für die beteiligten Tarifpartner 
sein, die in gemeinsamer Verantwortung Löhne 
und Arbeitsbedingungen gestalten, so die Forde-
rung von Karl Schiewerling, dem arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion.  

 

Zu dieser gemeinsamen Verantwortung gehört 
auch, meine Damen und Herren, dass Entgelt-
gleichheit ein ständiges Thema in Tarifverhandlun-
gen sein muss, ebenso wie nachvollziehbare Ver-
gütungsstrukturen in Verbindung mit transparenten 
Bewertungsverfahren. 

 

Es reicht nicht aus, einmal im Jahr am Equal-Pay-
Day das Thema aufzurufen. Es muss in den Be-
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hörden und in den Betrieben aktiv diskutiert wer-
den. Hilfe leisten können dabei Instrumente für Un-
ternehmen oder Betriebs- und Personalräte, mit 
deren Hilfe geprüft werden kann, ob in dem Unter-
nehmen beide Geschlechter diskriminierungsfrei 
bezahlt werden oder nicht.  

 

Ebenso muss darüber nachgedacht werden, wie 
es gelingen kann, die typischen Frauenberufe fi-
nanziell mehr anzuerkennen. Letztendlich profitie-
ren von den Sozial- und Pflegediensten wir alle, 
Frauen wie Männer. 

 

Lassen Sie mich zum Abschluss in den letzten elf 
Sekunden zur Aktuellen Debatte mit den Worten 
einer Sozialpolitikerin enden: Entgeltgleichheit ver-
wirklichen - dabei sollten wir nicht nur an Frauen 
und Männer denken. Vergessen wir nicht andere 
Gruppen von Menschen, die mit ähnlichen Be-
nachteiligungen zu kämpfen haben, seien es Men-
schen mit Behinderungen oder Menschen mit Mi-
grationshintergrund. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Kollegin Gorr. - Als nächste Red-
nerin spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN die Fraktionsvorsitzende Frau Professor 
Dr. Dalbert. 

 

 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich glaube, nach der Debatte ist eines klar: Ich tei-
le die Zweifel all derer, die sagen, bei der Entgelt-
gleichheit zwischen Männern und Frauen sind wir 
uns alle in Sonntagsreden einig. Aber ob wir uns 
dann auch wirklich im politischen Handeln einig 
sind, daran habe ich ein ganz großes Frage-
zeichen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Wissen Sie, Frau Gorr, meine Verantwortung ist 
Politik, und in der Politik stellen wir die Leitplanken 
für das Leben, innerhalb derer sich Menschen frei 
entscheiden, wie sie leben wollen. Deshalb: Das 
Bewusstsein ist nicht mein Job. Aber das Sein be-
stimmt das Bewusstsein. Deswegen müssen wir, 
denke ich, schauen, dass wir die Leitplanken so 
stellen, dass am Ende tatsächlich auch die Mög-
lichkeit der Entgeltgleichheit zwischen Männern 
und Frauen besteht. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 
der CDU) 

 

Viele junge Frauen haben heute das Gefühl, ihnen 
steht die Welt offen, alles ist möglich, sie können 
alles werden. Das ist gut so. Es zeigt ja auch, dass 
sich über die letzten 100 Jahre etwas verändert 
hat. Aber es ist eben auch so, dass diese jungen 
Frauen dann irgendwann in ihrem Berufsleben, auf 

ihrem Karriereweg mit Rahmenbedingungen kon-
frontiert werden, die dazu führen, dass sie am 
Ende nicht so viel verdienen, wie ihre männlichen 
Kollegen; dies trotz der viel besseren Schul-
abschlüsse der Frauen.  

 

Und, Herr Gallert, ja, die Entgeltlücke ist im Osten 
kleiner als im Westen. Aber ich bin nicht so sicher, 
dass wir darauf stolz sein sollten. Denn ich bin da-
von überzeugt, dass das nur zum Teil an der höhe-
ren Erwerbstätigkeit der Frauen im Osten im Ver-
gleich zum Westen liegt, worauf Sie abgehoben 
haben. Ich denke, ein ganz großer Teil geht auch 
darauf zurück, dass wir im Osten nicht die großen 
Konzernzentralen haben, nicht die großen Banken 
haben. Wie wir wissen, sind gerade diese Lei-
tungspositionen überwiegend mit Männern besetzt. 
Das trägt natürlich auch zu der Lohnungleichheit 
zwischen Männern und Frauen bei. 

 

Lassen Sie uns einmal Revue passieren, woran 
diese Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen 
liegt. Die Ministerin hat schon gesagt: Da gibt es 
einen ganzen Katalog von Maßnahmen. Aber ich 
denke, es macht Sinn, sich diese Maßnahmen an-
zusehen, weil Sonntagsreden uns, wie gesagt, 
nicht helfen. Man muss die Leute an ihren Taten 
messen. Man muss halt schauen, was man in ei-
nem Land so alles machen könnte, wo Landesver-
antwortung liegt, dann hat man genau die Punkte, 
an denen man sehen kann, wie ernst es den ein-
zelnen Fraktionen mit der Entgeltgleichheit ist. 

 

Ein erster Blick auf die Arbeitsmarktdaten. Dabei 
stellen wir fest: Nur jeder zehnte Mann arbeitet in 
Teilzeit, aber 43 % der Frauen. Die Frauen stellen 
60 % der geringfügig Beschäftigten und der Mi-
nijobber. Hinzu kommt, dass mittlerweile jedes 
zweite neue Arbeitsverhältnis befristet ist, die Hälf-
te davon sachgrundlos.  

 

Was heißt das? - Die öffentliche Hand und die Be-
triebe übertragen ihr wirtschaftliches Risiko auf die 
privaten Biografien, auf die Biografien der Beschäf-
tigten. Für die Frauen sind die Folgen klar: Un-
sicherheit, fehlende Lebensplanung, wenig Wei-
terbildung, drohende Arbeitslosigkeit und am Ende 
geringere Renten.  

 

Darum sagen wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dass 
man im Teilzeit- und Befristungsgesetz die sach-
grundlose Befristung abschaffen muss, damit eben 
gerade Frauen eine bessere Lebensplanung und 
einen besseren beruflichen Aufstieg haben kön-
nen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Zum Zweiten machen diese Daten deutlich, dass 
die Entgeltlücke natürlich auch mit geringeren Er-
werbszeiten der Frauen zu tun hat. Das betrifft 
also das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. Der Löwenanteil der Erziehungszeiten wird 
von Frauen in Anspruch genommen. Erwerbsunter-
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brechungen oder Teilzeittätigkeiten, um Kinder 
großzuziehen oder auch um sich um die alternden 
Eltern zu kümmern, sind eben ein typisches Kenn-
zeichen weiblicher Erwerbsbiografien.  

 

Es ist, denke ich, die Aufgabe von uns als Landes-
politikern und Landespolitikerinnen, die Weichen 
für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milienarbeit zu stellen, also ganztägige Kinder-
betreuung auch in Randzeiten, Ausbau von Ganz-
tagsschulen. All dies gehört dazu, ebenso die Fra-
ge, wie wir unsere Quartiere so gestalten können, 
dass ältere Menschen dort länger in ihren eigenen 
vier Wänden leben können, aber eben ohne per-
manente Betreuung durch ihre Töchter.  

 

Darum sagen wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ge-
brochene Erwerbsbiografien aufgrund solcher er-
zwungener Erwerbsunterbrechungen müssen end-
lich der Vergangenheit angehören. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Sie sind natürlich auch ein Hindernis auf dem Kar-
riereweg. Aber auch ohne diese Erwerbsunter-
brechungen stoßen Frauen sehr häufig an die glä-
serne Decke. Je weiter hoch wir auf die Karriere-
leiter schauen, desto seltener finden wir dort Frau-
en. Frauen in Führungspositionen sind nach wie 
vor Mangelware. Dazu sage ich Ihnen auch sehr 
klar: Quötchen für Aufsichtsräte sind nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein.  

 

(Unruhe) 

 

Wir brauchen Quoten. Ich bin sehr überzeugt von 
Quoten. Wir brauchen Quoten nach dem Kaska-
denmodell für die Wissenschaft. Wir brauchen 
Quoten für große öffentliche Einrichtungen wie 
Landesämter und Ministerien. All das liegt in unse-
rer Kompetenz als Landespolitiker. Und wenn wir 
etwas für Gerechtigkeit tun wollen, lassen Sie uns 
doch endlich anfangen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Um Frauen den Weg in einen beruflichen Aufstieg 
und damit auch in eine bessere Bezahlung zu eb-
nen, müssen wir auch die politischen Leitplanken 
so stellen, dass Karrierewege erfolgreich gestaltet 
werden können. Tenure-Track für junge Wissen-
schaftlerinnen erhöht eben auch die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, weil die junge Nachwuchs-
wissenschaftlerin dann mit Anfang 30 weiß, an 
welchem Ort sie bei exzellenter Leistung Karriere 
machen kann.  

 

Auch für den Beruf der Erzieherinnen - bis heute 
sind das ja ausschließlich Frauen - haben wir auf-
gezeigt, wie der Beruf attraktiver werden kann und 
wie durch eine bessere Verschränkung von Be-
rufsausbildung und akademischem Studium 

 

(Anhaltende Unruhe - Glocke des Präsiden-
ten) 

Karrierewege in Leitungspositionen geebnet wer-
den können. Also, was die Gestaltung von Kar-
rierewegen betrifft, hat die Landespolitik viel Ge-
staltungsfreiraum, den müssen wir endlich nutzen. 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Kollegin Dalbert, möchten Sie eine Zwischenfrage 
des Kollegen - - 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Am Ende gern. 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Am Ende. 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Bei uns im Osten - wir haben das schon gehört - 
sind die Durchschnittsverdienstunterschiede in den 
letzten fünf Jahren von 6 % auf 9 % gestiegen. 
Das liegt eben an den unterschiedlichen Tarif-
zuwächsen in unterschiedlichen Berufsbereichen. 
Im verarbeitenden Gewerbe sind die Tarife um 
12 % gestiegen, in den Gesundheits- und Sozial-
berufen um 6,7 %.  

 

Das zeigt, dass die sogenannten Frauenberufe ge-
sellschaftlich weniger anerkannt sind als die män-
nerdominierten Berufszweige. Wir brauchen eine 
andere Bewertung dieser Tätigkeiten, eine Bewer-
tung, die geschlechtsneutral ist. Wir müssen die 
Tarifpartner, die Gewerkschaften, mit ins Boot ho-
len, damit diese Ursache für die Entgeltungleich-
heit endlich beseitigt wird.  

 

Frauenberufe gibt es aber auch deswegen, weil 
die Berufswahl in starkem Maße nach einem Ge-
schlechtsstereotyp erfolgt. Die Mehrzahl der jun-
gen Menschen wählt den Beruf eben aus den zehn 
geschlechtstypischen Lehrberufen aus und schaut 
die anderen 330 Berufe gar nicht an. Deswegen ist 
die von uns hier schon mehrmals geforderte ver-
bindliche Berufsorientierung in allen Schulen ab 
der 5. Klassenstufe auch ein Beitrag dazu, die 
Lohnentgeltlücke zu schließen. Die Verankerung 
der schulischen Berufsorientierung liegt in der 
Hand der Landespolitik. Also kann die Landespoli-
tik auch hierbei etwas tun.  

 

Ganz generell kann die Landespolitik natürlich dar-
auf schauen, was ihr Geld für die Geschlechter-
gleichheit bewirkt. Das Stichwort Gender Budge-
ting ist schon gefallen. Auch das liegt an uns, ob 
wir so etwas einführen oder ob wir das eben nicht 
tun.  

 

Familienarbeit, gläserne Decke, geschlechtsabhän-

gige Arbeitsbewertung, geschlechtsstereotype Be-
rufswahlentscheidung, all das trägt zu der unbe-
reinigten Lohnlücke zwischen Männern und Frau-
en bei. Bei der bereinigten Lohnlücke, wenn Män-
ner und Frauen mit gleicher Ausbildung, mit glei-
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cher Erwerbsbiografie und mit vergleichbarer Tä-
tigkeit verglichen werden, ist diese Lücke gerin-
ger und sie unterscheidet sich auch nicht mehr 
oder nur noch sehr geringfügig zwischen Ost und 
West.  

 

Dafür brauchen wir natürlich ein Entgeltgleich-
heitsgesetz, das Transparenz über Entgelte her-
stellt, das einen Weg aufzeigt, wie dann die Be-
triebe aufgefordert werden, Entgeltgleichheit her-
zustellen, und wo am Ende ein verbindlicher Pfad 
mit Fristen und Sanktionen beschritten werden 
muss, um dann schließlich, auch wenn der Betrieb 
das nicht will, Entgeltgleichheit sicherzustellen.  

 

Wir brauchen noch etwas - das habe ich heute 
noch gar nicht gehört -: Wir brauchen ein Ver-
bandsklagerecht. Wir müssen die Entgeltgleichheit 
durch ein Verbandsklagerecht stärken. Wenn die 
einzelne Frau klagt, dann bekommt sie vielleicht 
Recht. Aber das nützt nichts gegen die Ungerech-
tigkeit insgesamt. Andere Frauen profitieren im 
Zweifelsfalle nicht davon. Entgeltdiskriminierung ist 
eben kein individuelles, sondern ein gesellschaft-
liches Problem. Deswegen brauchen wir ein Ver-
bandsklagerecht. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frauen verdienen 
Gerechtigkeit, und es ist eben keine Bagatelle, 
dass Frauen noch immer weniger verdienen als 
Männer. Betroffene Mienen oder Symbolpolitik 
bringen uns da nicht weiter. Ich hoffe, aufgezeigt 
zu haben, dass es uns auch nicht ausreicht, jetzt 
auf Berlin zu warten und zu schauen, ob CDU 
und SPD in Berlin ein Entgeltgleichheitsgesetz 
hinbekommen. Ich denke, das ist zu kurz gesprun-
gen.  

 

Kita-Öffnungszeiten, Ganztagsschulen, Quartier-
management, Karrierepfade, Berufsorientierung, 
Quoten für die Landesbetriebe, Landesministerien, 
Landeseinrichtungen, Gender Budgeting - all das 
liegt in unserer Hand als Landespolitiker. Von je-
dem, der sich hier hinstellt und sagt, er ist für Ent-
geltgleichheit, wünsche ich mir, dass er mit uns 
zusammen all diese Punkte hier in der Landespoli-
tik anpackt, damit wir in Sachsen-Anhalt unseren 
Beitrag zur Entgeltgleichheit von Männern und 
Frauen leisten und der Equal-Pay-Day bald am 
1. Januar ist. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Kollegin Dalbert, Sie wollten eine Nachfrage des 
Kollegen Gallert beantworten. 

 

 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Ja. 

Präsident Herr Gürth: 

 

Kollege Gallert, bitte. 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Wir sind inhaltlich überhaupt nicht auseinander. 
Aber ich sage jetzt einmal: An einer Stelle sehe 
mich jetzt doch bei meiner Ehre als Ossi gepackt. 
Es geht um die Geschichte: Warum haben wir bei 
uns eine deutlich geringere Lohnlücke im Verhält-
nis zum Westen? - Ich kenne die These auch, Frau 
Dalbert, die da lautet: Na klar, wir haben die gut-
bezahlten Männerjobs bei uns nicht. Nun sind Sie 
selbst Sozialwissenschaftlerin und man kann im-
mer Thesen aufstellen. Aber man muss sie irgend-
wie empirisch beweisen.  

 

Ich habe mich damit intensiv beschäftigt und habe 
zumindest ein schlagendes Gegenargument. Wenn 

Sie auf den europäischen Vergleich gehen, finden 
Sie keine Korrelation zwischen höheren Löhnen 
insgesamt in einem Land und einer niedrigeren 
oder höheren Differenz. Manchmal ist es sogar 
umgekehrt: Die Länder in der Europäischen Union 
mit dem höchsten Lohnniveau haben häufig eine 
geringere Differenz als Länder mit geringen Ein-
kommen und trotzdem noch einem sehr großen 
Unterschied.  

 

Es gibt eine Studie; die ist ein paar Jahre alt, die 
hat die Einkommensdifferenzen bei den Berufsein-
steigern miteinander verglichen. Diese stellten sich 
wie folgt dar: Deutschland 16 %, Polen 26 %, Spa-
nien 30 %.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Schweden?) 

 

- Schweden deutlich geringer. 

 

(Zuruf von Herrn Borgwardt, CDU) 

 

Polen und Spanien haben im Schnitt deutlich ge-
ringere Arbeitseinkommen als Ostdeutschland, 
zumindest Polen, bei Spanien hält es sich in etwa 
die Waage. Aber das führt bei denen nicht etwa 
dazu, dass die Lohnlücke zwischen Mann und 
Frau kleiner wird, sondern die Lücke zwischen 
Mann und Frau - das ist völlig richtig, Herr Borg-
wardt - ist in den Hochverdienerländern, zum Bei-
spiel in Skandinavien, am geringsten. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: So ist es!) 

 

Deswegen sage ich, ich wehre mich gegen die 
These: Das ist bei euch im Osten nur so, weil ihr 
keine richtig gut bezahlten Jobs habt. Ich glaube, 
das hat sehr wohl etwas mit gesellschaftlicher 
Wahrnehmung und mit gesellschaftlicher Akzep-
tanz eines gleichberechtigten Zugangs zum Ar-
beitsmarkt zu tun. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Ich bin dem Kollegen Gallert sehr dankbar für sei-
ne Frage, weil mir das Raum gibt, ein Argument, 
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das ich gebracht habe, noch einmal zu formulie-
ren, weil es offensichtlich bei dem Kollegen Gallert 
nicht richtig angekommen ist.  

 

(Oh! bei der LINKEN - Zuruf von der LIN-
KEN: Machen Sie das!) 

 

Wir haben im Osten eine geringere Entgeltlücke 
zwischen Männern und Frauen zum einen genau 
aus dem Grund, den Sie genannt haben: weil wir 
traditionell eine höhere Erwerbstätigkeit von Frau-
en haben. Was wir aber nicht haben, das sind die 
Konzernzentralen und die großen Banken, wo die 
hohen Löhne bezahlt werden, aber für Jobs, die 
nur von Männern wahrgenommen werden. Da-
durch wird die Lücke größer. 

 

(Zuruf von Herrn Lange, DIE LINKE) 

 

Ich bin ganz bei Ihnen: Die Durchschnittshöhe 
von Einkommen hat damit nichts zu tun, dass die 
Lücke, wenn Sie im Mittel mehr zahlen, größer 
oder kleiner wird. Wenn Sie sich aber einmal die 
Konzernzentralen anschauen oder zu den Ban-
ken in Frankfurt gehen, dann finden Sie fast nur 
Frauen. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Männer!) 

 

Dann haben Sie damit sozusagen einen zweiten 
Beitrag, der zum Gender-Pay-Gap beiträgt. Das 
möchte ich nur sagen. Das ist der Punkt, wobei ich 
sage, ich bin froh, dass wir hier eine andere Tradi-
tion bei der Familien- und Erwerbsbiografie haben. 
Ich finde aber, auf diesen zweiten Beitrag können 
wir nicht stolz sein, weil wir zum Teil auch darunter 
leiden, dass wir sozusagen immer nur die verlän-
gerte Werkbank sind. Das war mein Argument. Ich 
hoffe, ich konnte es jetzt noch ein Stück weit 
schärfen, und bin insofern dem Kollegen Herrn 
Gallert sehr dankbar für seine Frage.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Frau Kollegin Dalbert. - Damit schlie-

ßen wir die Aussprache in der Aktuellen Debatte 
ab. Beschlüsse in der Sache werden nicht gefasst.  

 

Bevor wir in die Beratung des nächsten Tagesord-
nungspunkts einsteigen, möchte ich Gäste im 
Haus begrüßen. Wir können auf der Besuchertri-
büne Schülerinnen und Schüler der Freien Schule 
Naumburg, die erste Gruppe für heute, willkom-
men heißen. Willkommen im Landtag von Sach-
sen-Anhalt! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 17 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Kleine Anfragen für die Fragestunde zur 42. Sit-
zungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt 

Fragestunde mehrere Abgeordnete - Drs. 6/3910 

 
 
 

Gemäß § 45 unserer Geschäftsordnung findet in 
jeder im Terminplan festgelegten Sitzungsperiode 
eine Fragestunde statt. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, Ihnen liegen in Drs. 6/3910 acht Kleine An-
fragen vor.  

 

Ich rufe den ersten Fragesteller auf, Frau Abge-
ordnete Sabine Dirlich. 

 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: In diesem Fall die 
erste Fragestellerin!) 

 

- Die Fragestellerin, selbstverständlich. 

 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Das war jetzt ein-
fach angebracht!) 

 

Die Frage 1 betrifft die Finanzierung von Projek-
ten der Schulsozialarbeit. 

 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE): 

 

Träger der Schulsozialarbeit, die aus Mitteln des 
Bildungs- und Teilhabepakets finanziert wurden, 
berichten, dass sie nach einer Antragstellung im 
Rahmen des Förderprogramms der EU die Aus-
kunft erhielten, dass eine Bewilligung für die Fort-
führung nach dem 1. August 2015 nur für bisherige 
ESF-Projekte wahrscheinlich sei. Neue Projekte, 
die früher aus anderen Programmen finanziert 
wurden, hätten eine Chance erst zum 1. August 
2016. Da die Förderung über das Bildungs- und 
Teilhabepaket bzw. über die Kommune spätestens 
zum 31. Dezember 2015 endet, entstünde ein Ar-
beitsausfall von mindestens sieben Monaten. Völ-
lige Neubewerbungen müssten ca. eineinhalb Jah-
re Wartezeit in Kauf nehmen.  

 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregie-
rung: 

 

Trifft diese Situationsschilderung zu und was ge-
denkt die Landesregierung zu tun, um die Fortfüh-
rung von Schulsozialarbeitsprojekten, die bisher 
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket finanziert 
wurden, ohne Arbeitsunterbrechung zu gewährleis-
ten?  

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Für die Landesregierung erteilt die Antwort Frau 
Ministerin Professor Dr. Kolb.  

 
 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung: 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Im Namen der Landesregie-
rung und in Vertretung des Kultusministers beant-
worte ich die Frage der Abgeordneten Frau Dirlich 
wie folgt.  

 

Mit der Genehmigung des operationellen Pro-
gramms des Landes Sachsen-Anhalt und der Ver
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abschiedung des Doppelhaushalts 2015/2016 durch 

den Gesetzgeber wurden die finanziellen Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass alle bisher im 
ESF-Programm „Schulerfolg sichern“ geförderten 
Projekte der Schulsozialarbeit, sofern dafür erneut 
ein Förderantrag gestellt worden ist, ab dem 
1. August 2015 nahtlos weiter gefördert werden 
können.  

 

Neben den 208 vorgenannten Fortsetzungsanträ-
gen liegen dem Landesverwaltungsamt weitere 
320 Förderanträge für Schulsozialarbeit vor. Diese 
werden durch die Bewilligungsbehörde nach fach-
licher Prüfung durch die zentrale Koordinierungs-
stelle und nach dem Votum der Auswahljury be-
schieden bzw., soweit die Voraussetzungen nicht 
vorliegen, abgelehnt.  

 

Die Bearbeitung der Neuanträge wird die Bewilli-
gungsbehörde nach dem Abschluss der Bearbei-
tung der Fortsetzungsanträge vornehmen. Die 
Landesregierung kann sicherstellen, dass für Fort-
setzungsanträge eine nahtlose Förderung realisiert 
wird. Für Neuanträge, auch wenn sich diese Pro-
jekte auf den Prioritätenlisten der Landkreise und 
kreisfreien Städte befinden bzw. auch wenn diese 
bisher im Kontext des Bildungs- und Teilhabe-
pakets gefördert wurden, ist gleichwohl sicherzu-
stellen, dass die Bewilligung zum 1. Januar 2016 
erfolgt. Die Verantwortung dafür liegt beim Lan-
desverwaltungsamt.  

 

Das Kultusministerium geht davon aus, dass mit 
Förderbeginn am 1. Januar 2016 alle Anträge für 
die zu fördernden Projekte bewilligt wurden.  

 

(Zustimmung von Frau Budde, SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Frau Ministerin.  

 

Wir fahren fort. Die zweite Anfrage stellt die Abge-
ordnete Frau Cornelia Lüddemann. Die Frage 2 
betrifft die Bewertung von Versicherungszeiten 
von aus der DDR abgeschobenen, ausgereisten 
und geflüchteten ehemaligen DDR-Bürgerinnen 
und -Bürgern. 

 

 

Frau Lüddemann (GRÜNE): 

 

DDR-Bürgerinnen und -Bürgern, die vor dem Fall 
der Mauer ausgereist oder geflohen waren, wurde 
seinerzeit zugesichert, sie würden im Rahmen der 
Rentenzahlung so behandelt, als lebten sie schon 
immer in der Bundesrepublik. Dieses Versprechen 
ist nicht gehalten worden.  

 

Vorzeitig ausgereiste ehemalige DDR-Bürgerinnen 
und -Bürger werden vielmehr im Sinne des Ren-
tenüberleitungsgesetzes behandelt. Das bedeutet 
eine erhebliche finanzielle Schlechterstellung und 
ist rechtlich fragwürdig. Entsprechend überwies 
der Petitionsausschuss des Bundestages im Jahr 
2012 einstimmig eine entsprechende Petition mit 

der Forderung einer Neuregelung an die damalige 
Bundesregierung. Passiert ist seitdem nichts. 

 

Ich frage daher die Landesregierung:  

 

1. Welches Ergebnis brachte die Länderumfrage 
der Landesregierung bezüglich einer möglichen 
Bundesratsinitiative zur Neuregelung der Be-
wertung von Versicherungszeiten von aus der 
DDR abgeschobenen, ausgereisten und ge-
flüchteten ehemaligen DDR-Bürgerinnen und 
-Bürgern? 

 

2. Wann ist eine entsprechende Einbringung in 
den Bundesrat geplant? 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Für die Landesregierung beantwor-
tet die Anfrage Frau Ministerin Professor Dr. Kolb. 

 
 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung: 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Im Namen der Landesregie-
rung beantworte ich die Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Frau Lüddemann wie folgt.  

 

Zur Frage 1. Im Ergebnis der durchgeführten Län-
derumfrage haben nur drei Bundesländer ihre Un-
terstützung zugesagt. Neun Bundesländer standen 
dem Vorhaben ablehnend gegenüber und drei 
Bundesländer haben sich der Stimme enthalten 
bzw. sich nicht geäußert. Von den neuen Bundes-
ländern hat nur Mecklenburg-Vorpommern seine 
Unterstützung zugesagt. Mecklenburg-Vorpommern 

ist aber bereits im Jahr 2012 mit einem identischen 
Vorschlag am Widerstand der meisten anderen 
Bundesländer gescheitert. 

 

Zur Frage 2. Vor dem Hintergrund der fehlenden 
Unterstützung der anderen Länder wird von einer 
daher wenig Erfolg versprechenden Bundesrats-
initiative im Moment Abstand genommen.  

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön.  

 

Ich rufe die Frage 3 auf. Es geht um die Verwen-
dung der Bundesmittel zur Entlastung bei der 
Aufnahme und Unterbringung von Asylbewer-
bern. Die Frage stellt der Abgeordnete Herr Rüdi-
ger Erben. 

 

 

Herr Erben (SPD): 

 

Der Bund stellt den Ländern zur Entlastung bei der 
Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern 
Finanzmittel zur Verfügung. Sachsen-Anhalt erhält 
in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 13,5 Millio-
nen €. Entsprechend der Entscheidung des Haus-
haltsgesetzgebers hier im Land werden diese Mit-
tel vollständig zur Entlastung der Kommunen bei 
der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchen-



 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/87  27.03.2015 7207 

 

den verwendet. Sie wurden dem Ministerium für 
Inneres und Sport zur Bewirtschaftung bei Einzel-
plan 03 zugewiesen. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Nach welchen Kriterien werden die Bundesmit-
tel an die nach § 1 des Aufnahmegesetzes ver-
pflichteten Landkreise und kreisfreien Städte 
verteilt? 

 

2. Wann ist mit einer Zuweisung der Mittel für das 
Jahr 2015 an die Landkreise und kreisfreien 
Städte zu rechnen? 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Die Antwort für die Landesregie-
rung erteilt Innenminister Herr Stahlknecht.  

 

 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich beantworte die Anfrage des Abgeordneten 
Herrn Erben wie folgt.  

 

Die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 in Hö-
he von jeweils 13,5 Millionen € zur Verfügung ste-
henden Bundesmittel dienen vollständig der Ent-
lastung der Kommunen bei der Aufnahme und Un-
terbringung von Asylbewerbern. Die Mittel sind zur 
Hälfte durch das Land zu refinanzieren. Ich weise 
darauf hin, dass die Kostenerstattung an die Land-
kreise und kreisfreien Städte für die Erfüllung der 
Aufgaben nach § 1 des Aufnahmegesetzes im 
Rahmen der Auftragskostenpauschale nach § 4 
des Finanzausgleichsgesetzes erfolgt.  

 

Zur Milderung der finanziellen Mehrbelastung bei 
der Aufnahme von nicht dauerhaft aufenthalts-
berechtigten Ausländerinnen und Ausländern er-
halten die Aufnahmekommunen in diesem und im 
nächsten Jahr gemäß § 4a FAG zusätzliche Mittel 
in Höhe von jeweils 23 Millionen €. Bis zum 10. Fe-
bruar 2015 wurde bereits eine erste Rate in Höhe 
von 11,5 Millionen € an die Aufnahmekommunen 
ausgezahlt. 

 

Aufgrund der zum Jahresanfang weiter angestie-
genen Zugangszahlen von Asylsuchenden habe 
ich entschieden, noch im ersten Quartal 2015 
einen Teilbetrag der Bundesmittel in Höhe von 
6,5 Millionen € zusätzlich zur Verfügung zu stellen. 
Die Verteilung dieses Teilbetrags erfolgt nach der 
Aufnahmequote der Landkreise und kreisfreien 
Städte. Durch Erlass des Ministeriums für Inneres 
und Sport vom 19. März 2015 wurden die Aufnah-
mekommunen entsprechend informiert.  

 

Damit stehen für die Aufnahmekommunen bereits 
im ersten Quartal 2015 über die Auftragskosten-
pauschale hinaus zusätzliche Mittel in Höhe von 
insgesamt 18 Millionen € zur Verfügung, nämlich 

11,5 Millionen € nach § 4a FAG und 6,5 Millio-
nen € aus Bundesmitteln.  

 

Die Auszahlung des im Jahr 2015 verbleibenden 
Betrags aus Bundesmitteln in Höhe von 7 Mil-
lionen € erfolgt unter Berücksichtigung der Ent-
wicklung der Zugangszahlen und des Finanz-
bedarfs der Aufnahmekommunen. Eine Arbeits-
gruppe nimmt gerade die Ermittlung des Finanz-
bedarfs vor. 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. Nachfragen sehe ich nicht.  

 

Ich rufe Frage 4 auf. Es geht um das Erlassen 
von Nachzahlungszinsen. Fragesteller ist der 

Abgeordnete Herr Dr. Thiel. 

 

 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

In den Medien des Landes Sachsen-Anhalt wurde 
in den letzten Tagen darüber informiert, dass die 
Landesregierung keine Auskunft über das gewähr-
te Erlassen von Nachzahlungszinsen auf Antrag 
von Unternehmen geben könne. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie oft ist es in den Jahren 2010 bis 2014 vor-
gekommen, dass dem von Unternehmen bean-
tragten Erlass von Nachzahlungszinsen durch 
die Finanzämter stattgegeben wurde, und wie 
oft sind die Nachzahlungszinsen auf Anwei-
sung der Oberfinanzdirektion erlassen worden? 

 

2. In welcher Höhe wurden pro Jahr insgesamt 
Nachzahlungszinsen im gewerblichen und Selb-

ständigenbereich erlassen? 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Die Antwort erteilt für die Landes-
regierung Frau Ministerin Professor Dr. Kolb. 

 

 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung: 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Im Namen der Landesregie-
rung und in Stellvertretung für den Finanzminister 
beantworte ich die Fragen des Abgeordneten 
Dr. Frank Thiel wie folgt. 

 

Vorab möchte ich aber auf einen wichtigen Grund-
satz hinweisen. Die Daten, die die Bürgerinnen 
und Bürger den Finanzämtern aufgrund weitrei-
chender Mitwirkungspflichten darzulegen haben, 
sind ein besonders schützenswertes Gut. Die 
Steuergesetze knüpfen tatbestandlich vielfach an 
Verhältnissen an, die den Kernbereich der persön-
lichen Lebensführung ausmachen oder in der wirt-
schaftlichen Sphäre liegen. Sie verlangen vom 
Bürger, weitreichende Einblicke in diese Lebens-
bereiche zu geben. 
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Im Gegenzug soll das Steuergeheimnis gewähr-
leisten, dass die Daten der Bürger vor unbefugter 
Einsichtnahme und Veröffentlichung geschützt 
sind. Aus diesem Grund wird es dem Ministerium 
der Finanzen weiterhin nicht möglich sein, zu den 
Einzelheiten eines Steuerfalls Stellung zu nehmen. 
Das ist keine Verschleierungstaktik oder Geheim-
niskrämerei, sondern die gesetzlich vorgeschrie-
bene Wahrung des Steuergeheimnisses als be-
sonderer Datenschutz bei Daten der Steuerbürger. 
Bitte stellen Sie sich vor, Sie würden die von Ihrem 
Finanzamt erklärten Daten zu Ihren familiären 
Verhältnissen und Ihrem Einkommen in den Me-
dien veröffentlicht und kommentiert sehen.  

 

Nun zu den Fragen. Zu Frage 1. Die Anzahl der 
Steuerfälle, in denen auf Antrag von Unternehmen 
Nachzahlungszinsen erlassen wurden, wird in den 
jährlichen Rückstandsstatistiken nicht gesondert 
ausgewiesen. Aus den Statistiken ergeben sich für 
die Jahre 2010 bis 2014 jedoch folgende Beträge 
in Steuern und steuerlichen Nebenleistungen, die 
von den Finanzämtern in Sachsen-Anhalt erlassen 
wurden.  

 

Das sind für das Jahr 2010  43,1 Millionen €, für 
das Jahr 2011  41,5 Millionen €, für das Jahr 2012  
31,9 Millionen €, für das Jahr 2013  29,1 Millio-
nen € und für das Jahr 2014  31,2 Millionen €. In 
diesen Gesamtbeträgen sind auch Beträge ent-
halten, die im Rahmen eines Insolvenzverfahrens 
ausgebucht werden mussten.  

 

Aufgrund der Anfrage des Abgeordneten Dr. Thiel 
und anhaltender Nachfragen der Presse hat das 
Ministerium der Finanzen einen konkreten Auftrag 
zur Abfrage der Anzahl der Fälle, in denen von Fi-
nanzämtern in Sachsen-Anhalt im Zeitraum von 
2010 bis 2014 Nachzahlungszinsen erlassen wur-
den, und der Höhe der erlassenen Beträge an den 
IT-Dienstleister des Landes Dataport erteilt. In der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit konnte 
die Aufbereitung der Daten jedoch noch nicht ab-
geschlossen werden.  

 

Unabhängig davon lässt sich die Frage, wie oft 
die vorgenannten Nachzahlungszinsen auf An-
weisung der Oberfinanzdirektion erlassen wurden, 
mit einem vertretbaren Zeitaufwand nicht beant-
worten. Zum einen wurde die Mitwirkung der Ober-
finanzdirektion bei Einzelfällen des Erlasses von 
Nachzahlungszinsen nicht gesondert aufgezeich-
net.  

 

Dem liegt zugrunde, dass die gesonderte Auf-
zeichnung der Mitwirkung bei den Fällen, in denen 
Nachzahlungszinsen von den Finanzämtern erlas-
sen wurden, für die Erledigung der Aufgaben der 
Oberfinanzdirektion nicht erforderlich ist. Der Ver-
zicht auf die Aufzeichnung entspricht auch den 
Vorgaben des Datenschutzgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt, wonach die Verfahren zur Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-

gener Daten an dem Ziel der Datensparsamkeit 
und Datenvermeidung auszurichten sind.  

 

Zum anderen lässt sich die Beteiligung der Ober-
finanzdirektion auch nicht durch eine automations-
unterstützte Abfrage aus den elektronischen Daten 
zu einem Steuerfall abrufen. Eine Benennung der 
entsprechenden Fälle wäre nur mithilfe einer auf-
wendigen personellen Sichtung der infrage kom-
menden Akten der Oberfinanzdirektion und damit 
nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
möglich.  

 

Es müssten in einem ersten Schritt 4 616 einzelne 
Listen, also Dateien, eingesehen werden, um aus 
einem Gesamtaktenbestand von rund 300 laufen-
den Metern Akten die Akten extrahieren zu kön-
nen, die einen steuerlichen Einzelfall betreffen. An-
schließend wären die so ermittelten Akten - ge-
schätzt werden rund 15 laufende Meter Akten - 
durch personelle Einsicht daraufhin zu überprüfen, 
ob sie einen Sachverhalt enthalten, auf den sich 
die Anfrage bezieht. 

 

Zu Frage 2. Eine Aussage zur Höhe der im ge-
werblichen oder selbständigen Bereich erlassenen 
Nachzahlungszinsen ist nicht möglich. Die Nach-
zahlungszinsen zur Einkommensteuer werden 
nach der Steuernachforderung bemessen. Die Ein-
kommensteuer wird in einem Betrag für alle vom 
Steuerpflichtigen erzielten Einkunftsarten festge-
setzt. Dieser Betrag ist dann die Berechnungs-
grundlage für die Nachzahlungszinsen. Eine ge-
sonderte Festsetzung für Nachzahlungszinsen auf 
gewerbliche oder freiberufliche Einkünfte erfolgt 
somit nicht.  

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. Nachfragen sehe ich nicht.  

 

Ich rufe die Frage 5 auf. Sie betrifft die Immobi-
lienverwendung (ehemaliger) Polizeistationen 
und wird von der Kollegin Dr. Paschke gestellt.  

 

Ich darf die zweite Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern der Freien Schule Naumburg begrüßen. 
Willkommen im Landtag!  

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE): 

 

Unter der Überschrift „Hickhack bremst die Polizei-
reform“ haben die „Altmark-Zeitung“ am 19. März 
2015 und wenige Tage später die „Sonntagsnach-
richten“ vom 22. März 2015 unter der Überschrift 
„Was wird aus den Polizeistationen“ dargestellt, 
dass das Innenministerium nicht aus den Miet-
verträgen mit der Liegenschaftsverwaltung (BLSA) 
des Finanzministeriums herauskomme. Deshalb 
brenne in „totgesagten Polizeistationen“ immer 
noch das Licht.  
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Bürger, die zur Polizei wollen, würden nicht selten 
im Rathaus vorsprechen, weil sie die öffentlich-
keitswirksame Übergabe der neuen Räumlichkei-
ten in der Presse verfolgt hätten. Sie müssten je-
doch nach wie vor wieder an die Polizeistationen 
verwiesen werden.  

 

In den Tangerstädten Tangermünde und Tanger-
hütte gebe es zum Beispiel schon Kaufinteressen-
ten für die landeseigenen Immobilien, jedoch sper-
re sich die Liegenschaftsverwaltung des Finanz-
ministeriums auch in solchen Fällen dagegen, das 
Innenministerium (die Polizei) vorzeitig aus den 
Mietverträgen zu entlassen. Während dies Infor-
mationen aus den Behörden „hinter vorgehaltener 
Hand“ wären, gebe das Finanzministerium trotz 
mehrmaliger Anfragen keine Auskunft. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie stellt sich das von der Presse dargestellte 
Problem aus der Sicht der Landesregierung 
dar?  

 

2. Wie viele Polizeistationen sind aus ähnlichen 
Gründen landesweit zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch Sitz der polizeilichen Ansprechpart-
ner für die Bevölkerung?  

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Für die Landesregierung beantwor-
tet Herr Minister Stahlknecht die Frage.  

 

 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  

 

Ausgesprochen gerne. Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau 
Dr. Paschke, ich möchte zunächst anmerken, dass 
gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 6. Mai 2014 
die Regionalbereichsbeamten als polizeiliche An-
sprechpartner in den Einheits- und Verbands-
gemeinden sowie in den kreisfreien Städten einzu-
setzen sind. Das ist vollumfänglich erfolgt und stellt 
sich als ein absolutes Erfolgsmodell dar.  

 

Die Betreuungsbereiche der Regionalbereichs-
beamten orientieren sich an den Gemeindestruktu-
ren. Um die Präsenz in der Fläche zu ermöglichen, 
sollten die Regionalbereichsbeamten grundsätzlich 
Diensträumlichkeiten in ihren Zuständigkeitsberei-
chen nutzen und bedarfsorientierte Bürozeiten an-
bieten. Auch das ist erfolgt.  

 

Die Unterbringung der Regionalbereichsbeamten 
konnte dabei in polizeilichen Liegenschaften, ge-
gebenenfalls auch gemeinsam mit anderen polizei-
lichen Organisationseinheiten, oder im Wege der 
Kooperation mit den Gemeinden in Büroräumen 
der Kommunen erfolgen.  

 

Insgesamt sah die Organisationsfortentwicklung, 
also unsere Strukturreform, vor, 305 Regional-
bereichsbeamte an 122 Standorten unterzubrin-

gen. Dabei wurden vorwiegend landeseigene 
Standorte weitergenutzt, externe Standorte gekün-
digt und teilweise Mietverträge mit den Oberbür-
germeistern der Einheits- oder Verbandsgemein-
den neu abgeschlossen. 

 

Das erforderliche Zustimmungsverfahren zwischen 
den Häusern, also Finanzministerium und Innen-
ministerium, erfolgt grundsätzlich sehr zügig. Le-
diglich zu den Standorten Barby, Tangerhütte, 
Tangermünde und Wolmirstedt wurde zunächst 
aus nachvollziehbaren Gründen keine Zustimmung 
erteilt. Zwischenzeitlich ist aber eine Lösung erzielt 
worden.  

 

Für den Standort Barby wurde ein landeseigener 
Alternativstandort, das Grundbucharchiv, angebo-
ten. Dieser Standort wurde durch die Polizeidirek-
tion Sachsen-Anhalt Nord geprüft und als geeignet 
eingestuft. Der Einzug ist bereits erfolgt. 

 

Für die Standorte Tangermünde, Tangerhütte und 
Wolmirstedt wurde auf die dort befindlichen lan-
deseigenen Polizeiliegenschaften verwiesen. Am 
Standort Wolmirstedt verbleiben die Regional-
bereichsbeamten nunmehr in der landeseigenen 
Außenstelle Wolmirstedt, die sich im Übrigen in 
der Nähe der Fußgängerzone und des Rathauses 
befindet und insofern eine gut Wahl ist. Die Ab-
gabe der landeseigenen Liegenschaft war auch 
nicht geplant.  

 

Für die Standorte Tangermünde und Tangerhütte 
wurde am 20. März 2015 die Zustimmung zum Ab-
schluss der Mietverträge mit den Bürgermeistern 
durch das Ministerium der Finanzen erteilt. Die 
Kündigung der Verträge zu den Liegenschaften ist 
bereits im letzten Jahr erfolgt. Die Verwertung der 
Liegenschaften kann nunmehr durch das Ministe-
rium der Finanzen erfolgen. Die Regionalbereichs-
beamten sind nun dort untergebracht, wo sie hin-
gehören, nämlich in den Rathäusern.  

 

Es gibt lediglich noch eine landeseigene Liegen-
schaft, nämlich in Möckern, mit einer ähnlich gela-
gerten Situation. Mit Schreiben vom 9. März 2015 
wurde dem Ministerium der Finanzen die Kündi-
gung übermittelt. In diesem Fall hat der Bürger-
meister sein Kaufinteresse an der Liegenschaft 
signalisiert. Die haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
werden derzeit in enger Abstimmung mit dem Mi-
nisterium der Finanzen geprüft.  

 

Bis auf eine Liegenschaft, bei der noch vertraglich 
verhandelt wird, sind also alle dort untergebracht, 
wo sie hinwollten und hinsollten. Insofern bremst 
niemand diese Polizeistrukturreform und ein Hick-
hack hat es auch nicht gegeben.  

 

(Zustimmung von Herrn Harms, CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Minister. - Es gibt eine Nach-
frage der Kollegin Frau Dr. Paschke.  
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Frau Dr. Paschke (DIE LINKE): 

 

Ich habe noch eine konkrete Nachfrage zu Tanger-
münde und Tangerhütte. Dort gibt es Kaufinteres-
senten, die allerdings nur im Jahr 2015 definitiv 
wissen, dass sie darauf zugreifen können. Ich ha-
be sie jetzt so verstanden, dass dem nichts im 
Wege steht, weil man am 20. März alle erforder-
lichen Maßnahmen eingeleitet hat. Kann ich das 
so verstehen? - Das wäre meine erste Frage.  

 

Meine zweite Frage. Wir diskutieren seit vielen 
Jahren im Innenausschuss über die Problematik 
der Mietverträge und der Kündigung derselben. 
Staatssekretär Herr Gundlach hat am 2. Oktober 
2014 im Innenausschuss gesagt, dass hierbei eine 
sehr kooperative Zusammenarbeit mit dem Finanz-
ministerium erfolge. Würden Sie bestätigen, dass 
bei den Abstimmungsprozessen, die im Zusam-
menhang mit Immobilien stattfinden, eine koopera-
tive Zusammenarbeit erfolgt?  

 

Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage: Warum 
betont man dann nicht vor der Presse, dass es ei-
ne sehr gute Zusammenarbeit gibt und dass die 
Fragen in Kürze geklärt sein werden? Warum gibt 
man der Zeitung, wenn das so kooperativ läuft, 
keine Auskunft? 

 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  

 

Die letzte Frage beantworte ich wie folgt: Wir alle 
arbeiten im Kabinett - das gilt für alle Kolleginnen 
und Kollegen - sehr kooperativ, fast schon freund-
schaftlich zusammen. Dies gilt selbstverständlich 
auch für das Finanzministerium. Damit wäre diese 
Frage beantwortet.  

 

Mit Blick auf Ihre erste Frage gilt erst einmal der 
Grundsatz: Kauf bricht nicht Miete. Insofern hätte 
man theoretisch auch vermietet verkaufen können. 
Wir sind jetzt aus dem Gebäude ausgezogen und 
die Verwertung erfolgt durch das Finanzministe-
rium. Ich habe keine Prokura, Ihnen zu sagen: Wir 
verkaufen jetzt. Das müssten Sie bitte - ich bitte 
um Nachsicht - beim zuständigen Finanzminister 
erfragen.  

 

Ich komme zu der Frage bezüglich der Presse. Auf 
der Tribüne sitzt ein Vertreter der „Altmark-Zei-
tung“. Ich schätze die Pressefreiheit und ich weiß 
um die Berichterstattung der „Altmark-Zeitung“ zu 
der Polizeistrukturreform. Damals war ich wochen-
lang Mode. Aber mittlerweile sagen mir Journalis-
ten der „Altmark-Zeitung“, dass die Reform richtig 
gut sei und dass die Regionalbereichsbeamten 
ebenfalls gut seien. Die „Altmark-Zeitung“ ist 
manchmal ein bisschen kritisch. Das gehört zum 
Leben. Und insofern schreibt die „Altmark-Zeitung“ 
gelegentlich im Rahmen ihrer Pressefreiheit, was 
sie für richtig hält, und wir tun auf unserer Seite 
das, was wir für richtig halten. 

 

(Zuruf von Frau Dr. Paschke, DIE LINKE)  

- Ich kann der Zeitung nicht vorschreiben, was sie 
schreiben soll, Frau Dr. Paschke.  

 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE): 

 

Aber wenn keiner antwortet, dann - - 

 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  

 

Ich glaube, meine Pressesprecherin wird schon ir-
gendwie geantwortet haben, aber sie ist jetzt nicht 
hier.  

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Es gibt eine weitere Nachfrage von Frau Kollegin 
Tiedge. 

 
 

Frau Tiedge (DIE LINKE): 

 

Herr Minister, wir haben bereits des Öfteren im In-
nenausschuss darüber reden müssen. Zumindest 
im Jahr 2014 sah es noch so aus, dass das Fi-
nanzministerium sehr restriktiv darauf bestanden 
hat, die Mietverträge nicht zu kündigen, weil man 
ansonsten Schwierigkeiten im Einzelplan 20 be-
kommen würde, weil die Mieteinnahmen fehlen. 
Das fanden wir damals und finden es auch heute 
sehr absurd; denn der Finanzminister wollte, dass 
die Anzahl der Polizisten reduziert wird. Und damit 
werden weniger Räume benötigt.  

 

Im April 2014 wurde, wie bereits erwähnt, gesagt, 
dass es eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen 
MF und MI zur Entwicklung eines Liegenschafts-
konzeptes für die Landespolizei geben sollte. Mei-
ne Frage ist: Gab es diese Arbeitsgruppe? Ist das 
neue kooperative Zusammenwirken zwischen MI 
und MF Ergebnis dieser Arbeitsgruppe? 

 

 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  

 

Das ist nicht neu, Frau Tiedge. Die Zusammen-
arbeit ist grundsätzlich kooperativ. Wir haben bei 
uns durch den zuständigen Referatsleiter ein Lie-
genschaftskonzept erarbeiten lassen, weil wir auch 
perspektivisch denken müssen. Das ist, meine ich 
jedenfalls, auf der Ebene der Referatsleiter in ei-
nem Dialog mit dem Ministerium der Finanzen be-
sprochen worden. Wie häufig sie getagt haben und 
ob auch Sachbearbeiter, also Mitarbeiter unterhalb 
der Referatsleiterebene, dabei waren, kann ich 
Ihnen im Augenblick nicht sagen. Ich würde die 
Antwort nachliefern.  

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Kollegin Tiedge hat eine weitere Nachfrage.  

 

 

Frau Tiedge (DIE LINKE):  

 

Gibt es das Konzept? - Wenn ja, würden wir es 
gern im Innenausschuss zur Kenntnis bekommen.  
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Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  

 

Ich biete Ihnen an, dass wir über die Liegen-
schaftsentwicklung im Innenausschuss zu gege-
bener Zeit berichten werden. Wir wollen das nicht 
hinausschieben. Wir werden in einer der nächsten 
Sitzungen dazu berichten. Das ist kein Problem. 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. Weitere Nachfragen sehe ich nicht.  

 

Ich rufe die Frage 6 auf. Sie betrifft die Verzöge-
rung der Inbetriebnahme des neuen Landes-
netzes ITN-XT. Die Frage wird von der Abgeord-
neten Evelyn Edler gestellt. 

 
 

Frau Edler (DIE LINKE): 

 

Laut Bericht des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz Herrn Dr. Harald von Bose in der 29. Sit-
zung der Enquete-Kommission „Öffentliche Ver-
waltung konsequent voranbringen - bürgernah und 
zukunftsfähig gestalten“ verzögert sich die voll-
ständige Inbetriebnahme des neuen Landesnetzes 
ITN-XT nach dem aktualisierten Umsetzungsplan 
der Strategie Sachsen-Anhalt 2020 von 2015 auf 
Ende 2017. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Gründe liegen für die Verzögerung der 
vollständigen Inbetriebnahme des neuen Lan-
desdatennetzes ITN-XT vor? 

 

2. Inwiefern werden die datenschutzrechtlichen 
Belange bei der Umsetzung berücksichtigt? 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Die Frage wird für die Landesregierung in Vertre-
tung des Ministers für Finanzen von Ministerin 
Frau Professor Dr. Kolb beantwortet. 

 

 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung: 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Im Namen der Landesregie-
rung beantworte ich die Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Frau Edler in Stellvertretung für den Fi-
nanzminister wie folgt. 

 

Zu Frage 1. Hinsichtlich der vollständigen Inbetrieb-

nahme des Sprach- und Datennetzes ITN-XT lie-
gen keine neuen Gründe für eine Verzögerung vor. 
Wie bereits berichtet wurde, konnte mit der Aus-
schreibung nicht, wie in der fünften Legislatur-
periode geplant, im Jahr 2009, sondern erst im 
zweiten Quartal 2013 begonnen werden. Da das 
Land Sachsen-Anhalt mit der Einführung des 
ITN-XT auf eine vollständig neue Technologie um-
stellt, sind ausführliche Dialoge mit den Bietern er-
forderlich.  

Das Vergabeverfahren, welches WAN, LAN, Tele-
fonie und SIP-Trunk umfasst, kann daher erst En-
de 2015 abgeschlossen werden. Aus diesem 
Grunde wurde die Inbetriebnahme des ITN-XT im 
Umsetzungsplan der Strategie Sachsen-Anhalt 
2020 auf voraussichtlich Ende 2017 korrigiert. 

 

Zu Frage 2. Die datenschutzrechtlichen Belange 
wurden bereits bei der Ausschreibung berücksich-
tigt und werden nach wie vor bei der Konzeptionie-
rung des neuen Daten- und Sprachnetzes voll-
umfänglich beachtet. Hierzu befindet sich das Pro-
jekt im regelmäßigen Austausch mit den Mitarbei-
tern des Landesdatenschutzbeauftragten. 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Nachfragen sehe ich nicht.  

 

Ich rufe die Frage 7 auf. Es geht um Rückforde-
rungen des Bundes aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket. Das Wort hat die Abgeordnete 
Frau Monika Hohmann. 

 

 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 

 

Im Jahr 2014 forderte das BMAS die Länder auf, 
eine Spitzabrechnung für die pauschalen Zuwei-
sungen zum Bildungs- und Teilhabepaket aus dem 
Jahr 2012 vorzunehmen. Diese Spitzabrechnung 
hat für das Land Sachsen-Anhalt eine Rückforde-
rung von 16,88 Millionen € an den Bund ergeben. 

 

Nun hat der erste Senat des Bundessozialgerichts 
am 10. März 2015 entschieden, dass die Rück-
forderungen des Bundes nicht zulässig waren. Die 
Länder Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Nie-

dersachsen erhalten ihre Zahlungen zurück. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Auswirkung hat das Urteil auf das Land 
Sachsen-Anhalt? 

 

2. Welche Folgen sind für die Landkreise und 
kreisfreien Städte zu erwarten? 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Für die Landesregierung wird die 
Anfrage durch Ministerin Frau Professor Dr. Kolb 
beantwortet. 

 

 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung: 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Frau Hohmann beantworte ich im Na-
men der Landesregierung wie folgt. 

 

Ich darf im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und 
Soziales zunächst Folgendes voranstellen: Der 
Bund hat ursprünglich die Auffassung vertreten, 
dass die von ihm im Jahr 2012 zugewiesenen und 
nicht für die Erbringung der Bildungs- und Teil-
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habeleistungen benötigten Mittel von den Ländern 
zurückgezahlt werden müssten. Das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales hat den betreffenden 
Revisionsbetrag deshalb einseitig mit der Bundes-
beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Hei-
zung ab April 2014 aufgerechnet und die Rückfor-
derung damit faktisch vollzogen. 

 

Für Sachsen-Anhalt ergibt dies einen Betrag von 
rund 16,76 Millionen €. Dagegen haben Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Würt-
temberg geklagt. Für die anderen Länder mit Aus-
nahme von Hamburg und Bremen, die nicht betrof-
fen waren, befand sich nach Abstimmung der Län-
der untereinander sowie mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales eine Musterprozess-
vereinbarung in Vorbereitung, wonach die Auswir-
kungen eines Urteils für den Bund und diese Län-
der bindend sein sollten.  

 

Die Rechtsansicht des Bundes hat das Bundes-
sozialgericht durch Urteil vom 10. März 2015 ver-
worfen und hat somit die Auffassung der Länder-
mehrheit, wozu auch Sachsen-Anhalt gehört, be-
stätigt. Die Aufwendungen für das Bildungs- und 
Teilhabepaket wurden für das Jahr 2012 per ge-
setzlicher Regelung pauschal abgegolten, sodass 
für eine Spitzabrechnung kein Raum blieb. Erst ab 
dem Jahr 2013 ist der Anpassungsmechanismus 
mittels Spitzabrechnung gesetzlich vorgesehen. 

 

Zu Frage 1. Inzwischen liegt der Landesregierung 
ein Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales vom 17. März 2015 vor. Danach be-
kräftigt dieses eine mehrfach beteuerte Zusage 
und spricht seine Absicht aus, den Inhalt des Ur-
teils auch für die Länder, die nicht geklagt haben, 
nachzuvollziehen. Dies bedeutet für Sachsen-An-
halt, dass die Mittel in Höhe von rund 16,76 Millio-
nen € vom Bund an das Land zurückgezahlt wer-
den. Die Details werden laut Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales derzeit geklärt. Die Zah-
lungsabwicklung soll danach zügig erfolgen. 

 

Zu Frage 2. Das Land wird, wie im Grundsiche-
rungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt festge-
legt, diese Mittel an die Kommunen weiterleiten, 
sobald der Bund die Mittel bereitgestellt hat. Jeder 
kommunale Träger erhält den Betrag zurück, der 
im Jahr 2014 zur Abrechnung gestellt wurde. 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke schön. Nachfragen sehe ich nicht.  

 

Die letzte Frage in der Fragestunde, die Frage 8, 
stellt Herr Abgeordneter Thomas Leimbach. Sie 
betrifft die Wasserqualität in Sachsen-Anhalt. 

 

 

Herr Leimbach (CDU): 

 

Seit 1993 wird jährlich am 22. März der Welt-
wassertag begangen. Die Wasserqualität (Trink- 
und Grundwasser) hat sich im Vergleich zu den 

90er-Jahren stark verbessert. Mit der Umsetzung 
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
wurde die Überwachung des Gewässerzustandes 
im Sinne der Überwachung der chemischen, biolo-
gischen und ökologischen Qualität des Wassers 
verstärkt. Sachsen-Anhalt verfügt über ein umfang-
reiches Landesmessnetz zur Grundwasserbeschaf-
fenheit, durch das unter anderem die Werte für Ni-
trat überwacht werden. Eine erhöhte Nitratbelas-
tung im Oberflächenwasser hat Auswirkungen auf 
Flora und Fauna der Gewässer. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Aktivitäten hat die Landesregierung un-
ternommen bzw. plant sie, um die Wasserquali-
tät entsprechend den EU-Vorgaben zu verbes-
sern? 

 

2. Welche Haltung nimmt die Landesregierung 
diesbezüglich zum aktuellen Entwurf der Dün-
geverordnung der Bundesregierung ein? 

 
 

Präsident Herr Gürth:  

 

Danke schön. - Für die Landesregierung beantwor-
tet Herr Minister Dr. Hermann Onko Aeikens die 
Anfrage. 

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich beantworte namens der Landesregie-
rung die Fragen des Herrn Abgeordneten Leim-
bach wie folgt. 

 

Sachsen-Anhalt ist weder bezüglich der Grenzwer-
tüberschreitungen bei Nitrat noch bezüglich der 
Trinkwasserqualität im Vergleich der Bundesländer 
auffällig. Wir tun sehr viel, um die Qualität unserer 
Gewässer weiter zu verbessern. 

 

Zunächst möchte ich auf das ambitionierte Maß-
nahmenprogramm aus dem ersten Bewirtschaf-
tungszeitraum der Wasserrahmenrichtlinie auf-
merksam machen. Zu den realisierten Maßnah-
men gehören insbesondere Maßnahmen zur Re-
duzierung diffuser Belastungen. Eine wichtige Rol-
le spielen speziell entwickelte Agrarumweltmaß-
nahmen.  

 

Maßnahmen zur Besserung der Wasserqualität 
umfassen aber auch die Wiederherstellung der 
ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer. Seit 
2009 sind mehr als 122 Maßnahmen zur Verbes-
serung der Durchgängigkeit der Gewässer ange-
laufen bzw. fertiggestellt worden. An rund 700 km 
Gewässerstrecke in Sachsen-Anhalt werden zu-
dem Maßnahmen zur Verbesserung der Gewäs-
serstruktur durchgeführt.  

 

Eine besondere Herausforderung für die Verbes-
serung der Gewässer in Sachsen-Anhalt sind Alt-
lasten. Sachsen-Anhalt hat in diesem Bereich seit 
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1993 bereits Mittel in Höhe von mehr als 1 Mil-
liarde € aufgewendet; allein im sogenannten Che-
miedreieck Leuna-Buna-Bitterfeld waren es etwa 
430 Millionen €.  

 

Für die Errichtung und Sanierung von Abwasser-
anlagen, die auch der Verbesserung der Gewäs-
serqualität dienen, haben allein die Gemeinden 
und Zweckverbände in Sachsen-Anhalt seit 1990 
rund 4,5 Milliarden € investiert. Diese Vorhaben 
konnten mit staatlichen Zuwendungen in Höhe von 
mehr als 1,2 Milliarden € gefördert werden.  

 

Vor 1990 waren Elbe und Saale stark belastete 
Ströme, die vielen Fischarten keine ausreichenden 
Lebensbedingungen boten. Heute werden wieder 
Lachse gesichtet. Flunder, Groppe, Meerforelle, 
Nase, Schlammpeitzger und Stint sind zurück-
gekehrt. Die Wassergüte hat sich deutlich verbes-
sert. Der Sauerstoffgehalt hat sich sprunghaft er-
höht. Es sind aber weiterhin Anstrengungen erfor-
derlich. Diese ergeben sich zum Beispiel aus der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. In diesen 
Bereich werden in den nächsten Jahren weitere 
Mittel in Höhe von 40 Millionen € investiert. 

 

Meine Damen und Herren! Das sind nur einige 
Beispiele, die zeigen, dass Sachsen-Anhalt mit 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität 
sehr breit aufgestellt ist. Von einer Fehlanzeige 
bezüglich der Aktivitäten der Landesregierung, wie 
in einer Pressemitteilung der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN behauptet, kann keine Rede sein. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Trotzdem liegen die Werte der Nährstoffbelastung 
noch über den Zielvorgaben. Zwar sind die land-
wirtschaftlichen Stoffeinträge seit den 90er-Jahren 
kontinuierlich gesenkt worden, aufgrund des zeit-
lich verzögerten Eintrags in das Grundwasser 
spiegelt die Qualität des Grundwassers heute aber 
die Praxis von bis zu 30 Jahren zuvor wider. 

 

Das Maßnahmenprogramm des ersten Bewirt-
schaftungsplanes ist auch wegen dieses Belas-
tungsschwerpunktes bis 2021 fortgeschrieben wor-
den. Es ist geplant, das derzeit in der Anhörung 
befindliche Programm bis zum Jahr 2021 zu reali-
sieren. Es umfasst weitere 1 000 Maßnahmen. 

 

Für ein effizientes Nährstoffmanagement setzt 
Sachsen-Anhalt neben gezielten Agrarumwelt-
maßnahmen aber auch auf die Entwicklung neuer 
gewässerschonender Verfahren. Wir sind also um-
fänglich aktiv, um die Qualität unserer Gewässer 
weiter zu verbessern.  

 

Aber nicht nur die Länder sind in der Pflicht, auch 
der Bundesgesetzgeber ist bei der Anpassung der 
Düngeverordnung gefragt. Damit möchte ich in 
Beantwortung der zweiten Frage des Abgeordne-
ten Leimbach ein deutliches positives Votum der 
Landesregierung für den Entwurf der Düngever-
ordnung der Bundesregierung festhalten. Insge-

samt erhoffe ich mir von der Novellierung der Dün-
geverordnung und insbesondere von der dort vor-
gesehenen streng schlagbezogenen Bedarfsermitt-
lung eine weitere deutliche Verbesserung der Effi-
zienz des Düngemitteleinsatzes. Aber auch die 
weiteren Eckpunkte der Düngeverordnung finden 
die breite Zustimmung der Landesregierung. 

 

Lediglich bei den Übergangsfristen hält Sachsen-
Anhalt Anpassungen für erforderlich. Zudem setzt 
sich die Landesregierung für eine Öffnungsklausel 
für Forschungsprojekte ein, um den in Sachsen-
Anhalt eingeschlagenen Erfolgsweg weiter be-
schreiten zu können. Unabhängig von diesen klei-
neren Anregungen wird der Entwurf der Dünge-
verordnung als ein wesentlicher Beitrag für die 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der 
Nitratrichtlinie von mir begrüßt. Die Behauptung 
des umweltpolitischen Sprechers der Landtags-
fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ich wolle we-
niger strenge Regelungen für Sachsen-Anhalt er-
wirken, ist insofern unzutreffend. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Präsident Herrn Gürth:  

 

Danke, Herr Minister. - Es gibt Nachfragen von der 
Abgeordneten Frau Frederking und von dem Ab-
geordneten Herrn Leimbach. 

 

 

Frau Frederking (GRÜNE): 

 

Herr Minister, Sie haben uns im Dezember 2014 
im Ausschuss erläutert, dass Sie bezüglich der 
Düngeverordnung auf länderspezifische Regelun-
gen drängen wollen. Ich habe Sie damals gefragt, 
wie diese aussehen. Dazu gab es von Ihrer Seite 
damals noch keine konkreten Vorstellungen. Jetzt 
sind drei Monate ins Land gegangen. Welche län-
derspezifischen Regelungen wollen Sie denn auf 
den Weg bringen? 

 

Ich hatte damals schon eine Vermutung, wie diese 
aussehen könnten, dass man tatsächlich mehr 
ausbringen kann und dass der Reststickstoffbedarf 
höher sein darf, um das dann mit Wasser zu ver-
schneiden. Sie haben sich damals nicht darauf 
eingelassen. - Lange Rede, kurzer Sinn: Das wäre 
doch eine Aufweichung. Sie meinten vorhin je-
doch, diesen Vorwurf würden Sie sich nicht gefal-
len lassen. 

 

Dann hätte ich gern auch etwas gewusst zu den 
20 % der Grundwassermessstellen, die über dem 
Nitratwert liegen. In Ihren Ausführungen war zu hö-
ren, das sei auf Vorgänge zurückzuführen, die sich 
auf einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren er-
strecken. Das seien Auswirkungen von Düngun-
gen, die vor bis zu 30 Jahren stattgefunden hätten. 
Können Sie etwas zu den Auswirkungen der Land-
wirtschaft auf die Nitratwerte im Grundwasser sa-
gen? 
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Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Frau Abgeordnete Frederking, ich mache Politik 
nicht auf der Basis von Vermutungen, sondern auf 
der Basis von Fakten. Wir haben noch keine ver-
abschiedete Düngeverordnung. Wir haben nach 
wie vor Entwürfe. Diese Entwürfe finde ich - im 
Gegensatz zu der von Ihrem Fraktionskollegen 
aufgestellten Behauptung - im Grundsatz gut. Wir 
werden uns dann darüber unterhalten, ob und, 
wenn ja, welche länderspezifischen Maßnahmen 
zu ergreifen sind, wenn eine Düngeverordnung 
verabschiedet wird. Erst dann lässt sich dieses 
zielführend beurteilen.  

 

Das Zweite. Sicherlich hat die landwirtschaftliche 
Düngung Einfluss auf den Zustand der Gewässer. 
Diese Auswirkungen sind sehr langfristig. Deshalb 
ist es auch wichtig, hier einzugreifen und auch mit-
hilfe einer Düngeverordnung dafür Sorge zu tra-
gen, dass weitere Belastungen nicht eintreten bzw. 
reduziert werden.  

 

Daher ist die fachliche Behauptung absolut zutref-
fend, dass es sich bei dem, was wir heute vorfin-
den, zu einem großen Teil um Versäumnisse in 
der Vergangenheit handelt, um mangelnde Sorg-
falt im Umgang mit Düngemitteln. Aber wir haben 
es auch mit anderen Einträgen zu tun. Ich bin 
froh, dass wir durch die Maßnahmen, die wir er-
griffen haben, zu einer Verbesserung der Situation 
hinsichtlich des Nitrateintrages gekommen ist. Das 
wird allerdings auch erst langfristig wirken. 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Kollege Leimbach, bitte. 

 

 

Herr Leimbach (CDU): 

 

Herr Minister, Sie haben die positiven Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wasserqualität dargestellt. 
Sie sind auf die Haltung der Landesregierung zum 
Entwurf der Düngeverordnung der Bundesregie-
rung eingegangen. Stimmen Sie mit mir darin 
überein, dass die Behauptung, die zeitlichen An-
passungsbedürfnisse würden die Trinkwasserqua-
lität in Sachsen-Anhalt weiter verschlechtern, an 
den Haaren herbeigezogen ist? 

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Es ist an den Haaren herbeigezogen, davon zu 
sprechen, dass sich die Trinkwasserqualität in 
Sachsen-Anhalt weiter verschlechtert. Die Trink-
wasserqualität verbessert sich. Politik wird nicht 
besser, indem man die Bevölkerung mit falschen 
Behauptungen verunsichert. Das ist den GRÜNEN 
in diesem Fall wieder passiert. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

Präsident Herr Gürth:  

 

Es gibt noch eine weitere Nachfrage. - Frau Abge-
ordnete Frederking. 

 
 

Frau Frederking (GRÜNE):  

 

Die länderspezifischen Regelungen müssen doch 
aber Teil der Düngeverordnung sein oder eine Er-
mächtigung dazu. Es wird doch im Ablauf nicht so 
sein, dass es erst die Düngeverordnung gibt und 
dann die länderspezifischen Regelungen. Es wird 
doch vorher geklärt, ob länderspezifische Rege-
lungen überhaupt zulässig sind oder nicht. Das ist 
doch auch Teil dieser Diskussion. Ich hätte schon 
gern gewusst, was Sachsen-Anhalt vorschwebt; 
denn Sie haben die länderspezifischen Regelun-
gen ins Spiel gebracht.  

 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Frau Frederking, ich mache jetzt erst einmal eine 
grundsätzliche Bemerkung. Durch Ihre Nachfragen 
wird die verunglückte Pressemitteilung Ihres Kolle-
gen Weihrich auch nicht besser. 

 

(Heiterkeit bei der CDU) 

 

Aber ich möchte jetzt auch auf Ihre Fragen ein-
gehen. Erstens ist es problemadäquat, aufgrund 
der sehr unterschiedlichen Situationen in Deutsch-
land, schon aufgrund der unterschiedlichen natür-
lichen Bedingungen, aufgrund der unterschiedlichen 

Belastungsbedingungen, der unterschiedlichen Re-
lationen Vieh zu Fläche, länderspezifische Rege-
lungen vorzusehen. - So weit zum Grundsatz. 

 

Zweitens kann man darüber, ob man von länder-
spezifischen Regelungen Gebrauch machen möch-

te, erst zielführend und sinnvoll entscheiden, wenn 
die Grundverordnung steht und verabschiedet 
wird. Wenn ich weiß, was darin steht, dann kann 
ich darüber reden, ob ein Bedürfnis besteht, in ei-
nem Bundesland wie Sachsen-Anhalt eine länder-
spezifische Zusatzregelung zu erlassen oder nicht. 
Dann müssen wir halt noch ein bisschen warten.  

 

Ich glaube, grundsätzlich ist die Position richtig, 
dass man hierbei den Ländern einen spezifischen 
Spielraum gibt, um auf Besonderheiten in den je-
weiligen Regionen zu reagieren. Haben wir darin 
Konsens? 

 
 

Frau Frederking (GRÜNE): 

 

Das ist zumindest interessant.  

 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Schön. 

 
 

Frau Frederking (GRÜNE): 

 

Nicht interessant, aufschlussreich.  
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Präsident Herr Gürth:  

 

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann schlie-
ßen wir diesen Tagesordnungspunkt und die Fra-
gestunde ab. Beschlüsse in der Sache werden 
nicht gefasst. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Erledigte Petitionen 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Petitionen 
- Drs. 6/3867 

 
 
 

Der Berichterstatter ist der Abgeordnete Herr Me-
wes. Bitte sehr. 

 

 

Herr Mewes, Berichterstatter des Ausschusses 
für Petitionen:  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Petito - nein, Petito ist kein Tochter-
unternehmen von Zalando - ist lateinisch und heißt 
übersetzt Angriff. Das Wort Petition stammt von 
dem lateinischen Wort Petito ab. In unserem heu-
tigen Sprachgebrauch würden wir es allerdings 
übersetzen mit: Bitte, Ersuchen.  

 

Mit Bitten, Ersuchen und Beschwerden kann sich 
laut unserer Landesverfassung jeder Bürger an 
den Landtag wenden. Die Menschen machen da-
von sehr rege Gebrauch. Meine Damen und Her-
ren! Und das ist gut so. 

 

Liebe Kollegen und Kolleginnen! Ich betone es 
immer wieder gern: Der Petitionsausschuss ist das 
Eingangstor zum Parlament von Sachsen-Anhalt. 
Er ist die Brücke zwischen uns Parlamentariern 
und den Bürgern. In keinem anderen Parlaments-
ausschuss werden die Beschwerden unserer Bür-
gerinnen und Bürger so gebündelt vorgetragen. 
Nicht selten befassen wir uns früher als die Fach-
ausschüsse mit Problemen, die die Menschen be-
wegen.  

 

Mit unseren Antworten an die Bürgerinnen und 
Bürger zeigen wir in praktischen Einzelfällen, wie 
wir mit den Sorgen und Nöten der Menschen um-
gehen.  

 

Ich möchte unsere Arbeit in drei Leitlinien zusam-
menfassen: Erstens. Wir geben Hilfe im Einzelfall, 
wenn Bürgerinnen und Bürgern Unrecht gesche-
hen ist. Zweitens. Wir haben eine Befriedungsfunk-
tion; das heißt, wir versöhnen den Bürger mit den 
staatlichen Entscheidungen. Drittens. Wir können 
die Mitwirkung an der Gesetzgebung unterstützen.  

 

Damit ist der Petitionsausschuss eine Fundgrube 
für parlamentarische Initiativen. Auch das ist ein 

Satz, den man sich merken kann. Ich möchte in 
diesem Kontext nur ein Beispiel nennen. Durch die 
Petition zur Schließung von kleinen Grundschulen 
mit mehreren Tausend Unterschriften wurde dies 
zum Thema im Parlament.  

 

Meine Damen und Herren! Nicht selten kommt es 
aber vor, dass sich die Menschen erst an uns 
wenden, wenn das Dach brennt. Dann leisten wir 
Mitglieder des Petitionsausschusses große Über-
zeugungsarbeit, oftmals im persönlichen Gespräch 
vor Ort, sozusagen Auge in Auge. Zwei aktuelle 
Beispiele dafür: einmal die Wipperliese und einmal 
die Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahnlinie in 
Magdeburg. Es leben dann oft zwei Seelen in un-
serer Brust. Auf der einen Seite verstehen wir das 
subjektiv geprägte Anliegen der Bürger, auf der 
anderen Seite gibt es Gesetze, an die sich jeder zu 
halten hat.  

 

Wir merken dann immer wieder, wie schwer De-
mokratie sein kann. Dennoch müssen wir als Par-
lament dankbar sein, wenn sich die Petenten an 
uns wenden und nicht den Magida-Organisatoren 
nachlaufen. Die Petition ist der Beweis dafür, dass 
sich die Menschen am politischen Geschehen be-
teiligen wollen. Dieses Vertrauen gilt es zu recht-
fertigen, meine Damen und Herren, jeden Tag, je-
den Monat, jedes Jahr. 

 

Meine Damen und Herren! Ich behaupte ganz ein-
fach, der Petitionsausschuss ist die Visitenkarte 
unseres Parlaments. Leider ist diese Tatsache 
noch nicht bei allen Mitgliedern des Hohen Hauses 
angekommen. 

 

Meine Damen und Herren! Ich muss Sie jetzt mit 
der Statistik quälen. In der Drs. 6/3867 liegt Ihnen 
zunächst die Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Petitionen zu den im Zeitraum vom 1. Ju-
ni 2014 bis zum 30. November 2014 erledigten Pe-
titionen vor. In diesen sechs Monaten gingen 174 
Petitionen ein; 168 wurden abschließend behan-
delt.  

 

Über die Vielfältigkeit der Themen, mit denen sich 
der Ausschuss in dem halben Jahr beschäftigt hat, 
können Sie sich in den Anlagen 1 bis 13 infor-
mieren. In der Anlage 16 zu der Drucksache ist 
der schriftliche Tätigkeitsbericht des Ausschusses 
für Petitionen für den Zeitraum vom 1. Dezember 
2013 bis zum 30. November 2014 beigefügt.  

 

6 % der Bürger nutzten die Möglichkeit, ihre Peti-
tion oder Eingabe online über die Internetseite des 
Landtages einzureichen. Eine Zunahme bei der 
Nutzung dieses Instruments zur Petitionseinrei-
chung ist nicht feststellbar. 

 

75 Anliegen wurden als Eingaben bearbeitet. Sie 
konnten nicht als Petition behandelt werden, weil 
sie die Kriterien einer Petition nach den Grund-
sätzen des Ausschusses nicht erfüllten. So be-
gehrten beispielsweise Bürger die Aufhebung ei-
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nes Gerichtsurteils oder die Unterstützung in zivil-
rechtlichen Angelegenheiten oder äußerten nur all-
gemein ihre Meinung zu bestimmten Themen. 
Auch wenn diese Schreiben nicht als Petition be-
handelt werden konnten, meine Damen und Her-
ren, wurden sie doch mit einem Rat oder einem 
Hinweis beantwortet.  

 

16 Petitionen wurden an den Bundestag oder an 
Volksvertreter anderer Bundesländer weitergelei-
tet.  

 

Von 417 eingegangenen Bürgerbegehren konnten 
326 Vorgänge als Petition registriert und bearbeitet 
werden.  

 

Mit ca. 22 % war im Sachgebiet Inneres die größte 
Zahl von eingegangenen Petitionen zu verzeich-
nen, gefolgt vom Sachgebiet Wohnungswesen, 
Städtebau und Verkehr mit ca. 14 % und von den 
Sachgebieten Gesundheit und Soziales sowie Jus-
tiz mit jeweils 11 %. Statistische Einzelheiten kön-
nen Sie, meine Damen und Herren, dem Anhang A 
zum Tätigkeitsbericht entnehmen. 

 

In 18 Sitzungen beriet der Petitionsausschuss 421 
Petitionen, 356 davon abschließend. Hierbei führte 
das Sachgebiet Inneres mit 23 % abschließend 
behandelten Petitionen, gefolgt vom Sachgebiet 
Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr mit ca. 
14 % sowie Gesundheit und Soziales mit ca. 13 %. 

 

An dieser Stelle, meine Damen und Herren, möch-
te ich mich bei allen Mitgliedern des Ausschusses 
für die gute, konstruktive Zusammenarbeit bedan-
ken. Die Ausschussmitglieder arbeiten fernab von 
jeglichem Fraktionszwang zusammen und orientie-
ren sich ausschließlich an dem sachlichen Inhalt 
der Petition und somit am Anliegen der Bürger.  

 

Dabei waren wir mehrfach erfolgreich im Sinne der 
Petenten tätig. So können ca. 10 % der abschlie-
ßend behandelten Petitionen als positiv ange-
sehen werden. Behördliches Handeln konnte kor-
rigiert oder es konnte ein Kompromiss im Sinne 
der Petenten gefunden werden. Damit können wir 
auch in diesem Jahr einschätzen, dass in der über-
wiegenden Zahl der Fälle das Verwaltungshandeln 
nicht zu beanstanden war. 

 

Meine Damen und Herren! Viele Bürgerinnen und 
Bürger nutzten die Möglichkeit der Einreichung von 
Sammelpetitionen. Hierbei handelt es sich um Un-
terschriftensammlungen mit demselben Anliegen. 
Insgesamt gingen im Berichtszeitraum 21 Sammel-
petitionen ein. Themen der Sammelpetitionen wa-
ren die Änderung des KAG, die Schließung von 
Fachbereichen an den Universitäten und die 
Schließung von Grundschulen im ländlichen Raum. 
Weitere Gegenstände der Sammelpetitionen sind 
dem Anhang A des Tätigkeitsberichtes zu entneh-
men. 

 

Betrachtet man jedoch die Zahl der Menschen, die 
sich hinter den 21 Sammelpetitionen verbergen, 

dann kommt man auf eine Zahl von 42 696 Bür-
gern, die sich an den Petitionsausschuss des 
Landtages gewandt haben. Wer von Ihnen, meine 
Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kol-
legen, hat im letzten Jahr mit etwa 43 000 Men-
schen persönlich oder schriftlich Kontakt gehabt?  

 

Meine Damen und Herren! Der Ausschuss führte 
im Berichtszeitraum sechs Ortstermine durch. Die 
Organisation eines Ortstermins ist mit erheblichem 
Aufwand verbunden. Zu den Ortsterminen zieht 
der Ausschuss sowohl die Petenten als auch die 
beteiligten Behörden hinzu. Ziel ist es, Lösungen 
für alle Beteiligten zu finden. Sie können sich si-
cherlich vorstellen, dass es in solchen Fällen nicht 
bei einem Gesprächstermin bleibt.  

 

Einen ähnlichen Zweck verfolgt auch die Anhö-
rung. Ich darf zunächst an die öffentliche Anhörung 
zur Volksinitiative „Kulturland Sachsen-Anhalt ret-
ten“ erinnern. Der Petitionsausschuss beriet ge-
mäß § 39 der Geschäftsordnung des Landtages 
über die Volksinitiative und hörte die Vertrauens-
personen an. Der sachlich zuständige Ausschuss 
nahm an der Anhörung teil. Mit dieser Anhörung 
trugen wir wesentlich zur Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung des Landtages bei. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Ausschuss 
führte im Berichtszeitraum außerdem zwei öffent-
liche und eine nichtöffentliche Anhörung durch. Bei 
diesen Anhörungen erhielten die Petenten die 
Möglichkeit, ihr Anliegen den Abgeordneten ge-
genüber zu verdeutlichen. Auch hierzu zwei Bei-
spiele. Das erste Beispiel betrifft den Dammbruch 
am Dessauer Busch. Das war eine sehr, sehr 
emotionale Anhörung. Beim zweiten Beispiel geht 
es um die Schließung von kleinen Grundschulen 
im ländlichen Raum. Sie können sich vorstellen, 
dass auch diese Anhörung sehr emotional war.  

 

Der Widerspruch gegen die Schließung von Schu-
len war ein Dauerthema im Ausschuss. Eltern, 
Bürgerinitiativen und andere Gruppierungen brach-
ten ihre große Sorge vor, dass Kinder nicht mehr 
in der Nähe ihres Wohnortes beschult werden 
können. Viele weitere Fragen drängten sich in die-
sem Zusammenhang auf. Zum Beispiel: Wie lang 
ist der neue Schulweg unserer Kinder und wie lan-
ge sind unsere Kinder zukünftig unterwegs? Gibt 
es öffentliche Verkehrsmittel, die unsere Kinder 
nutzen können und wie sicher ist der neue Schul-
weg für unsere Kinder? Nicht zuletzt: Welche Fol-
gen hat der neue Schulweg für unser Familien-
leben? Auch der Wegfall des vertrauten Lehrers 
und das Zerbrechen von Schülerfreundschaften 
beschäftigten die Eltern.  

 

Aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung, der 
auch die Schulnetzplanung unterliegt, konnte der 
Ausschuss in den meisten Fällen für die Eltern und 
die Bürgerbewegungen nicht weiter tätig werden. 
Aber wir haben in diesem Zusammenhang auch 



 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/87  27.03.2015 7217 

 

immer wieder deutlich gemacht, dass die Schul-
entwicklungsplanungsverordnung aus dem Jahr 
2014 Ausnahmen in dünn besiedelten Gebieten 
nicht kategorisch ausschließt.  

 

Der Ausschuss für Petitionen beschloss, einzelne 
Petitionen zur Grundschulschließung an den Aus-
schuss für Bildung und Kultur weiterzuleiten und 
diesen um eine Empfehlung zu bitten. Der Peti-
tionsausschuss feiert in diesem Kontext ein ein-
jähriges Jubiläum; denn seit einem Jahr warten wir 
auf die Stellungnahme des Fachausschusses zu 
diesem Thema.  

 

Meine Damen und Herren! Weitere Einzelheiten 
und Informationen zur Tätigkeit des Petitionsaus-
schusses können Sie der Beschlussempfehlung 
und dem beigefügten Tätigkeitsbericht entnehmen. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich 
an dieser Stelle für die kompetente Unterstützung 
durch die Bediensteten der Landesregierung und 
der nachgeordneten Organe bedanken. Ihre Stel-
lungnahmen waren für uns eine große Hilfe, auch 
wenn sie sich nicht immer wie Liebesromane lesen 
ließen. Mein ganz besonderer Dank gilt den Mit-
arbeitern der Geschäftsstelle, insbesondere Frau 
Rentmeister. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ihnen 
liegt die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Petitionen in der Drs. 6/3867 für den Zeitraum 
vom 1. Juni 2014 bis zum 30. November 2014 vor. 
Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, die in den An-
lagen 1 bis 13 aufgeführten Petitionen mit dem 
Bescheid an die Petenten für erledigt zu erklären. 

 

Zum Schluss, meine Damen und Herren, sage ich 
Folgendes: Ich hoffe, dass Sie sich den Merksatz 
notiert haben. Ich wiederhole ihn aber gern: Der 
Petitionsausschuss ist das Eingangstor bzw. die 
Visitenkarte des Parlaments. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei der LINKEN, bei der CDU und 
bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr für die Berichterstattung, Kollege Me-
wes. - Bevor wir in die Fünfminutendebatte ein-
treten, können wir Schülerinnen und Schüler der 
Europaschule „August Bebel“ in Blankenburg be-
grüßen. Seien Sie recht herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Jantos. 

 

 

Herr Jantos (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 
eigentlich nicht üblich, dass zu dem Bericht des 
Vorsitzenden des Petitionsausschusses auch noch 
die Fraktionen sprechen, aber wir haben uns im 
Petitionsausschuss einstimmig dafür ausgespro-

chen, weil wir der Meinung sind, dass die Arbeit 
des Petitionsausschusses in den Reihen der Frak-
tionen zu wenig wahrgenommen wird und dass die 
Wirkungen, die man mit einer Petition und einer 
ordnungsgemäßen Bearbeitung erreichen kann, 
eigentlich unterschätzt werden. 

 

Die Zahlen hat Herr Mewes bereits genannt: Im 
Berichtszeitraum gab es 417 Schreiben und 356 
Petitionen.  

 

Ich muss vorweg sagen: Im Petitionsausschuss 
gibt es Verantwortliche für bestimmte Bereiche. So 
wie wir in den letzten Jahren gearbeitet haben, 
konnte niemand von außen während der Sitzun-
gen erkennen, welcher Partei wir angehören. Wir 
arbeiten am Thema für den Bürger überparteilich 
zusammen und sind nur daran interessiert, dass 
der Bürger sein Recht bekommt, wenn er Recht 
hat.  

 

Mein Partner ist zum Beispiel der Kollege Loos. Ich 
habe einmal versucht, die letzte Zeit zu rekapitulie-
ren. In dieser Wahlperiode hat es wahrscheinlich 
keine Petition gegeben, zu der wir eine unter-
schiedliche Meinung hatten. Das zeichnet uns aus. 
So versuchen wir, die Probleme gemeinsam zu lö-
sen. Damit Sie einen Eindruck von der praktischen 
Arbeit bekommen, habe ich eine Petition mitge-
bracht. Ich hoffe, dass die Zeit ausreicht, damit ich 
den Ablauf einmal kurz vortragen kann. 

 

Es ist eine Petition von Bürgern aus der Kirch-
straße in der Lutherstadt Eisleben, die am 23. Ok-
tober 2012 eingereicht wurde. Die Bewohner hat-
ten schon vor der Einreichung der Petition eine 
Odyssee hinter sich: Sie hatten sich am 16. Mai 
2011 an die Lutherstadt Eisleben gewandt. Sie 
hatten sich am 17. Mai 2011 an das dortige Bau-
amt gewandt. Sie hatten sich am 22. Juni 2011 mit 
einem Schreiben an das Ordnungsamt und am 
11. Juli 2011 noch einmal an die Bürgermeisterin 
gewandt.  

 

Was war ihr Begehr? - Ihr Begehr war ganz ein-
fach. Die Kirchstraße ist eine schmale Gasse und 
kann immer nur in eine Richtung mit Fahrzeugen 
befahren werden. Breite Fahrzeuge passen nicht 
hindurch. Dort hat ein Bürger ein Haus gekauft, hat 
eine Mauer auf die Grenze gesetzt, wo vorher ein 
Zaun stand und hat seinem Grundstück damit ein 
Stück der Straße einverleibt. Das Problem dabei 
war auch noch, dass er sein Dach erneuert und die 
Durchfahrtshöhe am Eingang der Straße durch 
den Dachüberstand auf 3,10 m begrenzt hat.  

 

Was wollen die Bürger? - Die Bürger wollten ein-
fach, dass das Recht wiederherstellt wird, dass 
keine Mauer mit einer Höhe von 2,50 m dort ohne 
Baugenehmigung steht und dass das Ordnungs-
amt und das Bauamt den Vorgang aufnehmen und 
bearbeiten. Sie hatten aber den Eindruck, dass 
diese Ämter dieses Vorgehen des Bürgers tolerie-
ren.  
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Die Folgen waren, dass die Feuerwehrzufahrt zu 
den Häusern nicht mehr gewährleistet war. Die 
Feuerwehr sagte zwar, dass sie lange Schläuche 
legen könne, aber eine Direktzufahrt war nicht 
mehr möglich. Die Fäkalienabfuhr war nicht mehr 
möglich. Die Heizölbelieferung war in der bisheri-
gen Form nicht mehr möglich und große Bau- 
und Möbellieferfahrzeuge konnten dort auch nicht 
fahren. 

 

Das Ende vom Lied war, dass die Bürger je-
weils nach rechts und links - die Straße ist un-
gefähr 250 m lang - ihre Müllkübel an das Ende 
der Straße fahren mussten. Sie forderten, den 
rechtmäßigen Zustand wiederherzustellen. Die Lu-
therstadt Eisleben teilte mit, dass sie dieses An-
liegen der Abteilung Liegenschaften übergeben 
hat.  

 

Am 23. August 2011 wurde von dort ein Schreiben 
an die Bürger mit einer unbefriedigenden Antwort 
versandt. Am 20. September 2011 reichten die 
Bürger bei der Oberbürgermeisterin eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde wegen Untätigkeit der Ämter 
ein. Am 18. Oktober 2011 wurde diese von der 
Oberbürgermeisterin zurückgewiesen. 

 

Meine Damen und Herren! Dann haben sich die 
Bürger entschlossen, das dem Petitionsausschuss 
mitzuteilen. Am 5. November 2011 wandten sie 
sich noch an den Landkreis Mansfeld-Südharz und 
dort an den Bereich Bau und Umwelt, um ihr Recht 
durchzusetzen. Am 5. Januar 2012 erstatteten sie 
Anzeige gegen die Oberbürgermeisterin wegen 
der Duldung des Schwarzbaus dieser Mauer. Am 
11. Mai 2012 wurde vom Kreisbauamt ein Bau-
stopp ausgesprochen, weil keine Baugenehmigung 
vorlag.  

 

Ich muss dazu aber sagen: Dazu war schon die-
se Behandlung im Ausschuss notwendig und das 
Ministerium hatte im Petitionsausschuss in der ers-
ten Beratung mitgenommen, welche Probleme dort 
anstehen. Es hatte sich an den Landkreis ge-
wandt, sodass der Landkreis den Mauerbau, der 
noch nicht vollendet war, mit einem Baustopp be-
legt hat. 

 

Das hat aber den Verursacher nicht interessiert. Er 
hat seine Mauer weitergebaut und Stück für Stück 
sein Grundstück mit dieser Mauer versehen, egal 
ob es den Nachbarn gepasst hat und ob es Recht 
oder Unrecht war. 

 

Daraufhin hat der Petitionsausschuss am 24. Ja-
nuar 2013 einen Vor-Ort-Termin festgelegt. Am 
6. März 2013 fand der Vor-Ort-Termin statt. Die 
Teilnehmer waren auf Forderung der Bearbeiter 
das Ministerium für Landesentwicklung und Ver-
kehr, das Landesverwaltungsamt, der Landkreis 
Mansfeld-Südharz, das Bauamt der Lutherstadt Eis-

leben und das Ordnungsamt der Lutherstadt Eis-
leben. 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Herr Jantos, könnten Sie das Verfahren jetzt kür-
zen? Denn Sie haben Ihre Redezeit weit über-
schritten. Das Verfahren ist lang, aber wir können 
es nicht so weit ausdehnen. 

 

 

Herr Jantos (CDU):  

 

Ich darf aber noch einiges sagen. Es fand ein 
Vermessungstermin statt. Die Lutherstadt Eisleben 
teilte den Petenten mit, sie lasse das Grundstück 
vermessen, obwohl Karten vorhanden waren. 
Wenn die Petenten Unrecht hätten und es sich 
nicht um eine Grenzüberschreitung handele, dann 
müssten die Petenten diese Vermessung bezah-
len. 

 

Sie sind das Risiko eingegangen. Es hat sich ge-
zeigt - ich fasse es einfach zusammen -, dass 
nach einer Zeit vom 23. Oktober 2012 bis zum 
gestrigen Tag - am gestrigen Tag habe ich das 
Schreiben von der Lutherstadt Eisleben bekom-
men - nun alles rechtens ist und die Mauer zu-
rückgebaut werden kann. Es hat sich gezeigt, dass 
mit der Unterstützung des Petitionsausschusses 
den Bürgern einer ganzen Straße das Leben wie-
der lebenswert gemacht werden konnte. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD - Herr Schröder, CDU: Am Ende wird 
alles gut!) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Wenn das zu solchem Erfolg führte, dann können 
wir auch die drei Minuten Überziehung der Rede-
zeit verschmerzen. - Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN spricht die Abgeordnete Frau Latta. 

 

 

Frau Latta (GRÜNE):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Der Petitionsausschuss beschäf-
tigt sich mit den Bitten und Beschwerden der Bür-
gerinnen und Bürger, die an den Landtag von 
Sachsen-Anhalt gerichtet werden. Sie können ihre 
Petitionen schriftlich oder elektronisch einreichen 
oder beim Landtag einen Termin für die direkte 
Übergabe der Petition beantragen.  

 

Die Bürgerinnen und Bürger können gern online 
eine Petition einreichen und das dafür im Internet 
stehende Online-Formular verwenden. Die not-
wendigen Informationen dazu finden sie auf der In-
ternetseite des Landtages von Sachsen-Anhalt. 

 

Mit dem Einreichen einer Petition mit 3 246 Unter-
schriften unterstützten Bürgerinnen und Bürger 
das Ansinnen zum Erhalt einer Grundschule im 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld über den nächsten 
Schulentwicklungsplan hinaus. Im Schuljahr 2014/ 
2015 sollte die Mindestschülerzahl von 80, die ge-
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mäß der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 
2014 erreicht werden muss, überschritten werden. 
Eine Schließung war somit nicht erforderlich, aber 
der Schulträger hatte in seiner Gemeinderatssit-
zung den Beschluss gefasst, den von der Schlie-
ßung der Grundschule betroffenen Ortsteil ab dem 
Schuljahr 2014 einem anderen Schulbezirk zuzu-
ordnen und die Schüler ab dem 1. August 2014 in 
einer anderen Grundschule zu beschulen. 

 

Die Berichterstattung im Petitionsausschuss sowie 
die Diskussion und die Beurteilung zu den Stel-
lungnahmen der Landesregierung, die in den Be-
reichen Bildung, Kultur, Medien und Wirtschaft, er-
folgten in dem Berichtszeitraum, über den heute 
diskutiert wird, stets konstruktiv. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben stets das Recht, sich mit den 
Bitten und Beschwerden an den Landtag zu wen-
den.  

 

Das Beispiel zeigt, dass durch begleitende Protes-
te und Demonstrationen sowie Anhörungen und 
Beratungen im Ausschuss sowie öffentliche An-
hörungen und Beratungen in den jeweiligen Fach-
ausschüssen eine Kompromisslösung für alle er-
zielt werden kann. Darüber zu informieren, wie in 
Sachsen-Anhalt Petitionen eingereicht werden 
können, ist Aufgabe des Parlaments. Dazu dient 
unter anderem die heutige Debatte.  

 

Die Prüfung der Bitten und Beschwerden sowie die 
weiteren Diskussionen in den Ausschüssen waren 
auch Gegenstand von Diskussionen und Aktuellen 
Debatten im Landtag.  

 

Auf der Bundesebene ist es seit 2005 möglich, 
dass eingebrachte Petitionen von weiteren Bür-
gern mitgezeichnet werden. Wird die Petition in-
nerhalb der ersten drei Wochen von mindestens 
50 000 Personen unterstützt, werden der Petent 
oder mehrere Petenten in einer öffentlichen Sit-
zung des Petitionsausschusses gehört; es sei 
denn, zwei Drittel der anwesenden Mitglieder be-
schließen, hiervon abzusehen. Die öffentlichen 
Sitzungen werden im Parlamentsfernsehen via In-
ternet übertragen. Wird die Mindestzahl der Mit-
unterzeichner nicht erreicht oder entspricht sie 
nicht den Kriterien einer öffentlichen Petition, wird 
die Petition als Einzelpetition behandelt.  

 

Seit der Einführung der öffentlichen Petitionen ha-
ben zehn Petitionen das Quorum von 50 000 Mit-
zeichnenden erfüllt. Die erfolgreichste Petition beim 

Bund verzeichnete mehr als 180 000 Unterstütze-
rinnen und Unterstützer. Die Stärkung politischer 
Partizipation ist es wert, über die Möglichkeit öf-
fentlicher Petitionen auf der Landesebene zu dis-
kutieren. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Kollegin Latta. - Für die SPD-Fraktion 
spricht der Kollege Wanzek. 

Herr Wanzek (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich weiß, dass viele, als sie auf die 
Tagesordnung geschaut und die Aussprache zum 
Thema „Tätigkeitsbericht des Petitionsausschus-
ses“ gesehen haben, nicht unbedingt begeistert 
waren. Seien wir ganz ehrlich: Wenn man sich in 
den Ländern umschaut, stellt man fest: Die we-
nigsten Abgeordneten in den Petitionsausschüs-
sen haben sich am Anfang ihrer Wahlperiode frei-
willig für den Petitionsausschuss beworben.  

 

(Zuruf von Herrn Grünert, DIE LINKE) 

 

- „Die wenigsten“ habe ich gesagt, Herr Grünert. 
- Aber viele von uns haben diese Arbeit lieben und 
schätzen gelernt, weil sie eine ist, bei der wir uns 
14-täglich mit den Belangen der Bürgerinnen und 
Bürger und den Auswirkungen der Gesetze, die wir 
beschließen, auseinandersetzen. 

 

(Zustimmung von Herrn Weigelt, CDU) 

 

Die Stellung der Petition ist in Artikel 17 des 
Grundgesetzes geregelt. Es ist ein Grundrecht für 
jeden, eine Petition an seine Volksvertretung zu 
senden. Herr Mewes eröffnet regelmäßig die Sit-
zung mit den Worten: Politik trifft auf Wirklichkeit. 
Ich gehe davon aus, dass wir immer auf Wirklich-
keit treffen und auch Politik für die Wirklichkeit ma-
chen, aber ich weiß, was er damit meint. 

 

Zum Beispiel haben wir in der letzten Sitzung eine 
Petition bekommen, bei der erst anhand der Stel-
lungnahme des Finanzministeriums festgestellt 
wurde: Wir haben tatsächlich eine Gesetzeslücke. 
Das haben die Kollegen vom Finanzausschuss 
überwiesen bekommen. Sie werden jetzt prüfen, 
ob sie im Rahmen der Überarbeitung des Be-
amtenbesoldungsrechtes diese Gesetzeslücke 
schließen können oder was sie dabei tun können. 
Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo die Fundgrube 
für die parlamentarische Arbeit Wirklichkeit wird.  

 

Auch im Bereich der GEZ, kann man sagen, ist in 
den letzten Jahren durch Petitionen viel passiert. 
Als wir angefangen haben, mit dem neuen Staats-
vertrag und der neuen Erhebungsweise zu arbei-
ten, wurden durch Petitionen nach und nach einige 
Dinge aufgedeckt, die nachgesteuert wurden, zum 
Beispiel, dass in Ostdeutschland die Bungalows 
größer sind, als es im Kleingartengesetz der Bun-
desrepublik Deutschland steht. Diese wurden 
nachträglich als Ausnahmen anerkannt. Auch die 
Möglichkeit der saisonalen Abmeldung von Bunga-
lows wurde nachträglich von der ARD und dem 
ZDF akzeptiert, weil immer wieder in dieser Hin-
sicht Petitionen vorlagen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ar-
beit des Petitionsausschusses - das wurde schon 
gesagt - ist überparteilich. Auch wenn wir für jeden 
Bereich einen Berichterstatter von den Koalitions-
fraktionen und einen von den Oppositionsfraktio-
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nen haben, brauchen wir, im Gegensatz zu NRW, 
keinen Beschluss in der Geschäftsordnung dahin-
gehend, dass wir einstimmig sein müssen. Wir 
sind es einfach immer, bis auf ganz wenige Aus-
nahmen. Verständlicherweise haben die Politiker 
der Opposition in den Bereichen Grundschule und 
Hochschulstrukturreform nicht mit den Koalitions-
fraktionen beschlossen. Das war nicht anders zu 
erwarten.  

 

Lassen Sie mich ein Wort zu den berühmten On-
line-Petitionen sagen, zum Beispiel bei „openpeti-
tion“ oder „Chance.org“, weil das gerade hoch und 
runter geht. Dazu heißt es ganz schnell: Ich mache 
zu dem Thema eine Petition. Es gibt ein Verfahren, 
wie Petitionen gemacht werden müssen. Dieses 
finden Sie auf unserer Homepage. „Chance.org“ 
und „openpetition“ sind nicht die offiziellen Verfah-
ren für Petitionen. 

 

Wir hatten es schon ein paarmal, dass Petenten 
kamen und gesagt haben: Wir haben soundso vie-
le Unterschriften gesammelt. Dann haben eine 
Ausschussassistentin oder wir nachgeschaut und 
gesagt: Nein, wir haben nur drei, die anderen tau-
send sind online, die können wir nicht zählen. Aber 
das ist egal, weil wir Einzel- und Sammelpetitionen 
in gleicher Art und Weise bearbeiten und berück-
sichtigen.  

 

Lassen Sie mich kurz an einem Beispiel zeigen, 
wie die Arbeit des Petitionsausschusses funktio-
niert: Im Bereich Zöschen - Herr Bommersbach 
kennt die Thematik - ist in mehreren Jahren öfter 
einmal die Straße gesperrt worden. Dort gab es 
von den dortigen Gewerbetreibenden die Anzeige, 
dass sie das behindert. Nun ist wieder geplant, für 
neun Monate, hieß es, zuerst 2015, dann 2016 
noch einmal, die Straße zu sperren. Verständ-
licherweise kamen wieder die Gewerbetreibenden 
auf uns zu und haben gefragt, ob man das nicht 
anders regeln kann; denn sie hätten dadurch Ein-
bußen. 

 

Der Petitionsausschuss war vor Ort, und zwar 
noch am letzten Freitag vor Weihnachten 2014. Er 
hat sich das mit den Leuten bei miserablem Wetter 
angesehen. Wir haben Ideen und Vorschläge auf-
genommen und haben sogar im Januar, weil die 
Stellungnahmen der Regierung nicht schnell ge-
nug da waren, unsere Mittagspause in der Sitzung 
des Landtages geopfert und eine Sondersitzung 
gemacht, um diese Petition abzuarbeiten, damit 
wir eine frühestmögliche Ausschreibung ermög-
lichen konnten. 

 

Im Endeffekt kam ein Kompromiss heraus. Wir ha-
ben erreicht, dass die Sperrung nur in einem Jahr 
vorgenommen wird, dass die Bauarbeiten durch-
gezogen werden, und haben sie auf das Jahr 2016 
geschoben, damit alles in Ruhe geplant werden 
kann. Damit ist in Zöschen jeder zufrieden. Die 
Ortsbürgermeisterin, die Petenten und auch die 

Einwohner, mit denen ich gesprochen habe, kön-
nen mit diesem Kompromiss leben. Ich denke, so 
funktioniert Petitionsarbeit. Wir nehmen alles ernst, 
gehen vor Ort, wenn es sein muss, sprechen mit 
den Leuten und wägen die Vor- und Nachteile ab. 

 

Zum Schluss sei auch mein Dank zum einen an 
die Ministerien gerichtet, die die Stellungnahmen 
bearbeiten und bei uns anwesend sein und auf 
Nachfragen antworten müssen, aber vor allem 
auch an Frau Rentmeister und ihr Team, die diese 
Stellungnahmen sammeln, die Vorgänge im Auge 
haben und uns rechtzeitig vorlegen und Kurz-
berichte zusammenfassen, auch für die Bereiche, 
wo sie nicht Berichterstatter sind. Das ist nämlich 
zum Beispiel einzigartig in der Bundesrepublik. 
Das ist in keinem anderen Landtag so. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Kollege Wanzek. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht die Abgeordnete Frau Hohmann. 

 

 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Zu Beginn meiner Rede möchte ich mich 
erst einmal, wie auch meine Vorgänger, bei allen 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern des Petitionsaus-
schusses für die sehr konstruktive und am Interes-
se des Petenten orientierte Zusammenarbeit be-
danken. 

 

Obwohl die Arbeit im Ausschuss sehr zeitaufwen-
dig ist, möchte ich sie nicht missen; denn alle 
14 Tage bekomme ich hier eine Gratisfortbildung 
und kann Bürgerinnen und Bürger direkt unterstüt-
zen. Von welchem Ausschuss kann man das 
schon sagen? 

 

Auch wenn ich persönlich im Ausschuss manch-
mal lieber eine Entscheidung zugunsten eines Pe-
tenten treffen möchte, muss ich dennoch die be-
stehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen ak-
zeptieren. Häufig trifft das bei den Petitionen zum 
SGB II und SGB XII zu. Dennoch bin ich erfreut, 
wenn wir Petitionen positiv bescheiden können. 
Zwar sind das einige wenige, allerdings für den 
Petenten oftmals lebensbestimmend. 

 

In dem Berichtszeitraum traf dies unter anderem 
für eine Petition des Sachgebietes Gesundheit und 
Soziales zu. Was war hier passiert? - Behinderte 
Eltern zweier neugeborener Kinder riefen den Aus-
schuss für Petitionen an, um mitzuteilen, dass das 
Jugendamt ihre beiden Kinder in eine Pflegefamilie 
geben wollte und ihnen damit die Betreuung und 
Versorgung ihrer Kinder versagt bleiben sollte. Die 
Eltern waren nicht einverstanden, zumal die Mutter 
noch ein weiteres, älteres Kind im Haushalt zu be-
treuen und zu versorgen hatte.  
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In der Wohnung der Petenten stand damals schon 
ein eingerichtetes Kinderzimmer für die neugebo-
renen Zwillinge zur Verfügung. Den Petenten wur-
de Hilfe von vielen Seiten angeboten, durch die 
damalige Betreuerin, durch einen gemeinnützigen 
Verein, durch Mitglieder des Landesbehinderten-
beirates, durch Abgeordnete und durch den Behin-
dertenbeauftragten des Landes Sachsen-Anhalt. 

 

Das Jugendamt blieb jedoch bei seiner Ent-
scheidung, die in eigener Verantwortung aufgrund 
der verfassungsmäßig garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung, also im sogenannten eigenen 
Wirkungskreis, erfolgt war.  

 

Das Jugendamt des Landkreises hat den Eltern 
Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII zu ge-
währen, wenn dies zur Abwendung der Gefähr-
dung der Entwicklung der Kinder notwendig und 
geeignet ist. Das Jugendamt konnte ein Angebot 
einer gemeinsamen Unterbringung in einer profes-
sionell betreuten Wohngemeinschaft in einem be-
nachbarten Bundesland finden. Dieses wurde sei-
tens der Eltern unter Hinweis auf den damit ver-
bundenen Wohnortwechsel nicht akzeptiert. Ein 
geeignetes Angebot am derzeitigen Wohnort oder 
in räumlicher Nähe konnte also nicht ermittelt wer-
den. 

 

Da ein verlässliches und kontinuierliches Angebot 
in stationärer Form durch eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung nicht gewährleistet werden konnte und 
eine verfügbare ambulante Hilfe nach fachlicher 
Einschätzung des Jugendamtes, so hieß es, nicht 
ausreichend war, nahm das Jugendamt wegen der 
Kindeswohlgefährdung als vorläufige Schutzmaß-
nahme die Kinder in Obhut und brachte sie in einer 
Pflegefamilie unter. 

 

Dieser Verfahrensweise widersprachen die Eltern 
und reichten die Petition ein. Von der Notwendig-
keit der Maßnahme konnte das Jugendamt aus 
sozialpädagogischer Sicht auch nicht abweichen, 
da das vorliegende Gutachten und die Risiko-
bewertung dies nicht zuließen. Perspektivisch be-
stand jedoch das Ziel, das Recht von Eltern mit 
Behinderung auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder 
in vollem Umfang zu realisieren. Dazu sollte eine 
möglichst ambulante, gegebenenfalls auch statio-
näre Form der begleiteten Elternschaft in Wohn-
ortnähe angeboten und die notwendige Vollzeit-
betreuung durch Fachkräfte sichergestellt werden. 

 

Aufgrund der Petition verhandelte der Landkreis 
schließlich mit einem Träger, um eine ambulante 
Betreuung zu organisieren. Dieser Träger hatte 
sich mit der Erarbeitung eines Konzeptes befasst, 
das dem Jugendamt im Herbst 2014 vorgelegt 
werden sollte. Die Prüfung des Konzepts fiel posi-
tiv aus, sodass die vorläufige Schutzmaßnahme, 
also die Inobhutnahme der Zwillinge, im Herbst 
2014 beendet wurde. Das Konzept sah vor, dass 
die Hilfeleistung im Haushalt der Petenten stattfin-

den soll, wobei der Träger die erforderlichen Fach-
kräfte zur Verfügung stellt.  

 

Das ist ein Beispiel, das zeigt, wie die Arbeit des 
Petitionsausschusses im Interesse des Petenten 
gelingen kann, wenn alle an einem Tisch sitzen 
und miteinander reden. Das war ein Beispiel und 
ich wünschte mir viele solcher Erledigungen von 
Petitionen. Wir schauen; wir arbeiten weiter. - Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Kollegin Hohmann. - Damit ist die 
Aussprache beendet. Wir stimmen jetzt ab über 
die Beschlussempfehlung des Petitionsausschus-
ses in der Drs. 6/3867 mit den Anlagen 1 bis 13. 
Wer der Empfehlung zustimmt, die Petitionen für 
erledigt zu erklären, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das sind alle Fraktionen. Damit ist die 
Beschlussempfehlung in der Drs. 6/3867 ange-
nommen worden. Wir verlassen den Tagesord-
nungspunkt 12.  

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Steuervermeidung durch Harmonisierung der 
Steuervorschriften in Europa offensiv begegnen 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/3889 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/3916 

 
 
 

Einbringer des Antrages ist der Abgeordnete Herr 
Meister. Bitte sehr. 

 

 

Herr Meister (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Lizenzboxen, Lizenzschranken, Doppel-
besteuerungsabkommen - Anträge zu finanzpoli-
tischen Themen neigen durchaus zu einer gewis-
sen Komplexität, was ihrer Verständlichkeit nicht 
gerade förderlich ist. Daher möchte ich das grund-
sätzliche Problem, das wir in dem Antrag anreißen, 
an einem fiktiven Beispiel deutlich machen, bevor 
ich auf die einzelnen Punkte des Antrages ein-
gehe.  

 

Stellen Sie sich auf einem Marktplatz irgendwo im 
Land zwei Caféhäuser vor, ein Caféhaus gehört 
einer internationalen Caféhauskette, das andere 
Caféhaus, nennen wir es Caféhaus Müller, ist ein 
alteingesessener Familienbetrieb. Beide Unter-
nehmen machen an dem Standort aus ihrem ope-
rativen Geschäft Gewinn. Man könnte annehmen, 
dass sich dies auch in der Steuerlast entsprechend 
niederschlagen wird.  
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Bei der Caféhauskette kommt aber folgender Um-
stand hinzu: Die Kette muss dafür, dass sie einen 
bestimmten Namen führt, eine Lizenzgebühr be-
zahlen. Diese Lizenzgebühr wird nicht innerhalb 
Deutschlands bezahlt, sondern sie wird ins Aus-
land gezahlt, beispielsweise an die Niederlande. 
Die Lizenzgebühr ist leider so hoch, dass die Ca-
féhauskette in Deutschland ungünstigerweise Ver-
lust macht, was sich entsprechend negativ auf die 
Steuer auswirkt. In den Niederlanden werden 
- man möchte meinen, nach Glückes Geschick - 
die Gewinne aus Lizenzen allerdings niedrig be-
steuert, sodass das Unternehmen erheblich Steu-
ern spart.  

 

Nun schauen wir wieder auf den Markplatz. Der 
Marktplatz wird gepflastert, er wird beleuchtet, er 
wird regelmäßig gereinigt, der öffentliche Perso-
nennahverkehr bringt Kunden hin und holt Kunden 
ab, die Polizei schaut nach dem Rechten, die Kun-
den des Cafés nutzen auch Kultureinrichtungen 
der Stadt, die sich in der Umgebung befinden, 
wenn es Streit gibt, muss die Justiz schlichten. All 
das sind Dinge, die von grundlegender Bedeutung 
sind und eine grundlegende Voraussetzung dafür 
sind, dass man an dem Standort wirtschaftlich ak-
tiv sein kann und Gewinne generieren kann. Diese 
Voraussetzungen, die vereinfacht an diesem Bei-
spiel dargestellt sind, finanziert allein das Café-
haus Müller. Das ist nicht fair.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN, von Frau 
Niestädt, SPD, und von Herrn Czeke, DIE 
LINKE) 

 

Das hat auch einen wirtschaftspolitischen Ein-
schlag. Die beiden Häuser in dem Beispiel stehen 
in einem Wettbewerb miteinander und setzen sich 
in diesem Punkt auseinander. Es ist klar, wer in 
diesem Fall einen Wettbewerbsvorteil hat und wer 
den Wettbewerbsnachteil hat. - So weit zu dem 
Beispiel. 

 

Natürlich sind die Steuergestaltungsmodelle im 
wahren Leben vielfältiger. Auch stellt sich das 
Problem nicht nur im Gastronomiebereich, sondern 
es betrifft alle Bereiche, wie Industrie, Gewerbe, 
Handel, Dienstleistung, Logistik, nämlich immer 
dann, wenn international agierende Unternehmen 
auf nationale oder gar nur auf regional tätige Fir-
men treffen.  

 

Verlierer sind wir alle in zweierlei Hinsicht. Zum ei-
nen verlieren unsere öffentlichen Haushalte an 
Gestaltungskraft bzw. sichern diese Gestaltungs-
kraft durch einen stärkeren Rückgriff auf die ver-
bleibenden Steuerzahler. Zum anderen werden 
kleine und mittelständische Unternehmen benach-
teiligt. Dass in Sachsen-Anhalt nicht so immens 
viele internationale Großkonzerne ihren Sitz ha-
ben, dürfte bekannt sein. Dementsprechend sind 
gerade unser Land und unsere Wirtschaft Verlierer 
dieser Entwicklung.  

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE, und von Frau Niestädt, SPD) 

 

Auf europäischer Ebene ist die Situation im Zu-
ge der Luxleaks-Affäre deutlich geworden. Als 
Luxleaks wird die Veröffentlichung vertraulicher 
Unterlagen der Unternehmensberatungsgesell-
schaft PwC aus einer undichten Stelle - diese 
nennt man Leak - im Herbst des vergangenen Jah-
res bezeichnet. Diese Dokumente beweisen, wie 
sich große Unternehmen durch die Gründung von 
Tochtergesellschaften in Luxemburg um die Ver-
pflichtung, im Land ihres Firmensitzes, also im 
Land der eigentlichen Wertschöpfung, Steuern zu 
zahlen, herummogeln konnten.  

 

Dabei entscheidend waren Steuervereinbarungen 
Luxemburgs mit den Unternehmen, die dadurch 
teilweise nur 1 % Steuern zahlen mussten. Dass 
das für die Unternehmen attraktiv ist, ist klar. Aber 
Verlierer sind wir alle, weil damit Steuern und da-
mit Möglichkeiten der öffentlichen Aufgabenwahr-
nehmung verloren gehen. 

 

(Unruhe) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Die schwierige Kost wird durch die Unruhe noch 
schwieriger. Also versuchen Sie, noch ein biss-
chen Ruhe zu bewahren.  

 

(Herr Knöchel, DIE LINKE: Ist doch ein auf-
regendes Thema!) 

 
 

Herr Meister (GRÜNE):  

 

Auf jeden Fall. - Luxemburg ist dabei nur ein Bei-
spiel. Viele Steuervermeidungsstrategien funktio-
nieren gerade in Europa besonders gut, weil wir 
den Unternehmen bewusst und auch sinnvoller-
weise umfassende Freiheiten im gemeinsamen eu-
ropäischen Markt gewähren, die dazu gehörende 
Steuerpolitik aber immer noch national organisiert 
ist. Die Globalisierung und die zunehmende Mobili-
tät der Steuerpflichtigen erschwert der Steuerver-
waltung eine angemessene Bewertung der Steu-
erbemessungsgrundlagen. 

 

Der nun zutage tretende aggressive Steuerwett-
bewerb der EU-Mitgliedstaaten, also eben nicht 
der irgendwelcher exotischen Inselgruppen in der 
Karibik, hat dramatische fiskalische Auswirkungen. 
Die Steuermindereinnahmen für alle EU-Mitglied-
staaten werden pro Jahr auf etwa 1 Billion € ge-
schätzt.  

 

Es kann nicht mehr toleriert werden, dass sich 
große grenzüberschreitend tätige Unternehmen ih-
rer lokalen Steuerverantwortung teilweise in extre-
men Ausmaßen entziehen, indem sie die nicht auf-
einander abgestimmten nationalen Steuerrechts-
ordnungen ausnutzen. Es ist ebenso nicht mehr 
tolerierbar, dass einzelne Staaten dieses Handeln 
auch unterstützen, indem sie mit ihrem nationalen 
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Steuerrecht Ansiedlungspolitik betreiben, indem 
sie besonders günstige steuerliche Konditionen für 
Unternehmen anbieten. 

 

Der internationale Steuerwettbewerb verzerrt die 
Wettbewerbsbedingungen in einer globalisierten 
Wirtschaft.  

 

Wir sind der Meinung, dass Unternehmen unab-
hängig von ihrem Standort und von ihrer Größe 
gleiche Wettbewerbsbedingungen haben sollten. 
Die Unternehmen sollen mit Produkten und Ideen 
konkurrieren und nicht mit der Fähigkeit, sich ihren 
Steuerzahlungen zu entziehen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN, von Frau Prof. 
Dr. Dalbert, GRÜNE, und von Frau Niestädt, 
SPD) 

 

Kleine und mittlere Unternehmen dürfen nicht län-
ger die Verlierer sein, die in Relation deutlich mehr 
Steuern zahlen müssen als ihre multinationalen 
Wettbewerber. Alle Unternehmen sollten die Ver-
antwortung für das Gemeinwesen wahrnehmen 
und deshalb ihren steuerlichen Beitrag leisten. 

 

Wir brauchen daher einen Paradigmenwechsel in 
Europa hin zu mehr Steuerharmonisierung. Das 
heißt nicht, alles gleichzumachen, aber das heißt, 
Mindeststandards für die Unternehmensbesteue-
rung festzusetzen, um das Funktionieren des euro-
päischen Binnenmarktes im Sinne eines fairen 
Wettbewerbs sicherzustellen.  

 

Die Eindämmung von Steuergestaltung wird nur in 
einem abgestuften Prozess funktionieren. Die Si-
cherstellung von Transparenz wird ein erster 
Schritt sein, um Steuergestaltung einzudämmen. 
Die Punkte 4 bis 6 unseres Antrages sehen solche 
Schritte vor.  

 

Aktuell müssen Konzerne nur das Endergebnis 
sämtlicher Konzerngesellschaften, die über die 
ganze Welt verteilt sein können, veröffentlichen. 
Eine Verpflichtung zur Offenlegung länderbezoge-
ner Angaben gibt es nicht. Man kann daher nicht 
erkennen, ob ein Konzern seine Gewinne in Nied-
rigsteuerländer schleust und wie er dabei vorgeht. 
Wir wollen, dass große und multinationale Unter-
nehmen verpflichtet werden, ihre Gewinne, Umsät-
ze, Beschäftigtenzahlen und Kapitalbestände so-
wie Steuerzahlungen länderbezogen offenzulegen. 
Eine so weitreichende Pflicht zur Offenlegung gibt 
es bereits in den USA - es ist also keine revolutio-
näre Forderung - und auch im europäischen Be-
reich, nämlich in Finnland.  

 

Die länderbezogene Offenlegung soll in einem 
ersten Schritt - darauf zielt Punkt 4 unseres An-
trages ab - national umgesetzt werden. Wir sind 
davon überzeugt, dass andere Länder diesem Bei-
spiel rasch folgen werden, was die Voraussetzung 
für Transparenz in Europa und international 
schafft. 

Multinationale Unternehmen haben mithilfe von 
großen Unternehmensberatungen in den letzten 
Jahren ihre legalen Steuerplanungen mit immer 
ausgefeilteren Strategien dahingehend weiterent-
wickelt, dass zu versteuernde Gewinne in Staaten 
mit günstigen Steuerregelungen verlagert werden 
können. Lizenzgebühren sind eines der wesent-
lichen Gestaltungsmittel multinationaler Unterneh-
men, um Steuern zu vermeiden. Ich hatte das in 
meinem Beispiel bereits angedeutet. 

 

Man nennt es Lizenzbox, wenn es im Steuerrecht 
eine eigene Rubrik dafür gibt, wie man Steuern auf 
Lizenzen und ähnliche Rechte zu zahlen hat. Mitt-
lerweile bieten zehn EU-Mitgliedstaaten dieses 
Steuersparmodell an. Nach Presseberichten wer-
den auch im Bundesfinanzministerium von Wolf-
gang Schäuble Vorbereitungen und Überlegung 
angestellt für eine nationale Lizenz- und Patent-
box, sozusagen in Antwort auf das, was von ande-
rer Seite kommt.  

 

Ich meine, das wäre der falsche Weg und würde 
den ruinösen Steuerwettbewerb in Europa noch 
weiter befeuern, anstatt ihn zu bekämpfen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 

Lizenz- und Patentboxen sind zudem ein Schlag 
ins Gesicht des Mittelstandes, der Know-how im 
eigenen Haus entwickelt und umsetzt und oft aus 
gutem Grund keine Patente anmeldet. Denn der 
Mittelstand will im eigenen Unternehmen und mög-
lichst auch in Deutschland bzw. in Sachsen-Anhalt 
produzieren und Arbeitsplätze sichern.  

 

Wir wollen, dass Lizenzgebühren an verbundene 
Unternehmen künftig in Deutschland nur dann ab-
satzfähig sein sollen, wenn die Gebühren im Aus-
land mit mindestens 15 % besteuert werden; an-
dernfalls wird der Abzug als Betriebsausgabe ver-
wehrt. Das ist eine sogenannte Lizenzschranke, 
die wir unter Punkt 3 unseres Antrages benannt 
haben.  

 

Die Punkte 1 und 2 des Antrages zielen auf die 
Einführung von Mindeststandards ab. Ein weiterer 
Schritt bei der Harmonisierung von Steuervor-
schriften in Europa muss nämlich die Einführung 
eines europäischen Mindeststeuersatzes auf Un-
ternehmensgewinne sein. 

 

Im Zusammenhang mit einer Angleichung der Vor-
schriften für die Ermittlung der Steuerbemessungs-
grundlage wird ein Mindeststeuersatz den Steuer-
wettbewerb zwischen den Ländern vermindern, 
Steuerdumping verhindern und den Wettbewerb 
auf Innovationskraft und Produkte ausrichten. Län-
der, in denen ein deutlich geringerer Mindest-
steuersatz gilt, werden eine angemessene Anpas-
sungszeit brauchen, die man ihnen auch gewähren 
sollte.  

 

Für die Harmonisierung der Unternehmenssteuer 
kann die Mehrwertsteuer als Vorbild dienen. In 
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diesem Bereich ist es auf europäischer Ebene be-
reits heute so, dass ein Mindeststeuersatz festge-
legt wurde. Es existiert somit ein europäischer 
Rahmen, in dem sich die Mitgliedstaaten bewegen 
müssen.  

 

Ein Mindeststeuersatz für die Unternehmens-
besteuerung in Europa kann nur Wirkung entfaltet, 
wenn es keine Ausnahmen davon gibt. Wenn die 
steuerlichen Sonderregelungen abgeschafft sind 
und der Mindeststeuersatz eingeführt ist, wäre 
eine Lizenzschranke in Deutschland überflüssig. 
Das, was wir mit der Lizenzschranke fordern, ist 
lediglich ein Zwischenschritt. Langfristig müssen 
Steuersondervorschriften wie Patent- und Lizenz-
boxen auf der EU-Ebene abgeschafft werden.  

 

Das gilt auch für Sonderabsprachen, wie wir sie in 
Luxemburg erlebt haben - ich habe die Besteue-
rung von 1 % erwähnt -, die zwischen einzelnen 
Ländern und Konzernen bestehen. Das kann nicht 
der Weg sein.  

 

Wir wollen mit Punkt 5 unseres Antrages errei-
chen, dass zukünftig Steuergestaltungsmodelle bei 
der Finanzverwaltung angezeigt werden müssen. 
Das Bundeszentralamt für Steuern soll verpflichtet 
werden, diese Modelle zu bewerten und diese Be-
wertung zu veröffentlichen.  

 

Ende Februar 2015 hat im Europaparlament der 
Sonderausschuss zu Steuervermeidung und ge-
gen Steuerdumping in Europa erstmalig getagt. 
Auch die EU-Kommission bemüht sich mit Aktions-
plänen, die Nationalstaaten zu mehr Kooperation 
und Harmonisierung im Bereich der Besteuerung 
zu bewegen. Es ist gut, dass das Problem-
bewusstsein bezüglich der Steuervermeidung in-
ternationaler Konzerne endlich auf höchster Ebene 
angekommen ist.  

 

In Anbetracht der Tatsache, dass der aktuelle EU-
Kommissionspräsident fast zwei Jahrzehnte lang 
Finanzminister und Regierungschef in Luxemburg 
war, befürchte ich, dass man hinsichtlich der Lö-
sungsvorschläge allerdings nicht allzu optimistisch 
sein darf.  

 

Gleichwohl hat der öffentliche Druck im Zusam-
menhang mit der „Luxleaks“-Affäre die EU-Kom-
mission dazu bewegt, ein Maßnahmenpaket vor-
zulegen. Im Mittelpunkt steht der automatische und 
systematische Austausch von Informationen über 
Steuervorabbescheide. Dieser Vorschlag liegt der 
Landesregierung seit dem 19. März 2015 vor. Die-
sen Vorschlag bewerten wir als einen ersten 
Schritt in die richtige Richtung. Aber notwendig 
sind sehr viele weitergehende Maßnahmen. Ich 
habe hierzu bereits etwas ausgeführt. Wir halten 
es für dringend erforderlich, dass sich Deutschland 
und auch Sachsen-Anhalt im Rahmen einer Bun-
desratsinitiative für eine weitestgehende Harmoni-
sierung der Steuervorschriften in Europa einset-
zen.  

Nun noch ein Wort zu dem Alternativantrag der re-
gierungstragenden Fraktionen. Im Prinzip sehen 
sie das Problem des verzerrenden Steuerwett-
bewerbs in Europa so wie wir. Also ich sehe, wir 
sind dabei dicht beieinander. Allerdings wollen sie 
nicht Mittel und Wege benennen, wie das Problem 
gelöst werden könnte, sondern wollen - das ist 
mein Eindruck - abwarten, bis das Problem im in-
ternationalen Maßstab gelöst wird. Ich halte Ab-
warten für die falsche Strategie. Wegwünschen 
hilft nicht. In Teilen sind auch nationale Lösungs-
wege möglich; ich hatte es angesprochen; wir soll-
ten sie gehen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr für die Einbringung, Kollege Meister. 
- Für die Landesregierung spricht in Vertretung des 
Finanzministers Frau Ministerin Dr. Kolb. Die Rei-
henfolge der Redebeiträge der Fraktionen haben 
wir geändert; darüber sind Sie informiert worden. 
Ich rufe sie dann auf. - Frau Ministerin, bitte schön. 

 
 

Frau Prof. Dr. Kolb, Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung: 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Ich darf heute in Vertretung 
des Finanzministers über ein Thema sprechen, bei 
dem es aus meiner Sicht auch um Gerechtigkeit 
geht, nämlich um Steuergerechtigkeit.  

 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN greift ein im Bereich steuerpolitischer Diskus-
sionen in Europa zentrales Thema auf. Es geht um 
grenzübergreifende Steuergestaltung. Es geht da-
rum, dass die Steuerbemessungsgrundlagen nicht 
weiter ausgehöhlt werden dürfen. Es geht darum, 
dass Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuergebie-
te vermieden werden, und es geht um Transpa-
renz zwischen den Staaten, beispielsweise über 
Absprachen zu Steuersätzen und Verrechnungs-
preisen.  

 

In den Medien und auch in Fachkreisen lautet 
das dazugehörige Schlagwort: BEPS. BEPS steht 
für Base Erosion and Profit Shifting, also die ge-
plante Verminderung steuerrechtlicher Bemes-
sungsgrundlagen und das grenzüberschreitende 
Verschieben von Gewinnen.  

 

Initiiert von 20 G20-Staaten mit starker Einfluss-
nahme Deutschlands hat die OECD einen Aktions-
plan mit 15 Maßnahmen gegen BEPS aufgestellt. 
Zu sieben Punkten dieses Aktionsplans wurden 
bereits im Jahr 2014 von der OECD Berichte vor-
gelegt, die von den G20-Staaten gebilligt wurden. 
Zu den übrigen acht Punkten werden in den 
nächsten Monaten Berichte folgen. Bis zum Ende 
des Jahres 2015 sollen die Maßnahmen konkreti-
siert werden, dann soll deren Umsetzung begin-
nen.  
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Auch die Europäische Kommission entfaltet ent-
sprechende Aktivitäten und begleitet den Aktions-
plan der OECD konstruktiv. Angestrebt werden 
wegen der im Antrag angesprochenen Luxemburg-
Leaks gesonderte EU-weite Regelungen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
neten! Die Steuervermeidung durch grenzüber-
schreitende Steuergestaltung muss erschwert wer-
den. Darüber sind wir uns in diesem Hohen Hause, 
denke ich, alle einig. Aus der Sicht des Finanz-
ministeriums geht aber der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht weit genug; er ist 
kein effektiver Beitrag, um dieses Ziel zu errei-
chen.  

 

Erstens. Der Antrag ist inhaltlich ungenau und die 
einzelnen Punkte hinken der Zeit hinterher. Der 
Antrag zielt auf eine europaweite Aktivität. Ich bin 
geneigt zu sagen: nur auf eine europaweite Aktivi-
tät. Die in der Begründung des Antrages genann-
ten Unternehmen wie Starbucks und Google ha-
ben ihren Sitz eben gerade nicht in Europa, son-
dern in Übersee. Deshalb macht die Gewinnver-
schiebung mittlerweile eben nicht mehr an der 
Grenze Europas halt.  

 

(Zustimmung) 

 

Liest man die Begründung, wird deutlich, dass mit 
dem Antrag vermutlich nicht einmal europaweit, 
sondern EU-weit gemeint ist. Hierzu rege ich an, 
bei der Formulierung von Anträgen künftig genauer 
zu differenzieren.  

 

Im Folgenden möchte ich kurz auf einzelne Punkte 
des Antrages eingehen. Zu Punkt 1. Es gibt bereits 
einen Mindeststandard für Doppelbesteuerungs-
abkommen, nämlich das OECD-Musterabkommen 
und den dazugehörigen Musterkommentar. Die 
EU-Mitgliedstaaten sind entweder Mitglied der 
OECD oder in Beitrittsverhandlungen.  

 

Etwas, das es hingegen nicht gibt, ist eine einheit-
liche Definition, was denn eigentlich eine Steuer-
oase ist. Nach deutschem Verständnis wird da-
rauf abgestellt, ob ein Staat zum Informations-
austausch nach OECD-Grundsätzen bereit ist. 
Nach der entsprechenden Rechtsverordnung, der 
Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung - ein 
schönes Wort -, gibt es derzeit aus deutscher 
Sicht keine nicht kooperierenden Staaten und Ge-
biete.  

 

Im Übrigen zielt die aktuelle deutsche Abkommen-
spolitik darauf ab, gerade mit den vermeintlichen 
Steueroasen Abkommen zu schließen, um nämlich 
einen Auskunftsaustausch zu ermöglichen. 

 

Zu Punkt 2. Der Bundesrat hat bereits im Jahr 2011 
beschlossen, dass er die Bestrebungen der Kom-
mission zur Schaffung einer einheitlichen und kon-
solidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrund-
lage unterstützt. In dem Beschluss hat der Bun-
desrat betont, dass die Harmonisierung der Be-

messungsgrundlage zwingend von einer Harmoni-
sierung der Steuersätze, zumindest der Schaffung 
eines Mindeststeuersatzes, begleitet werden muss. 

 

Zu Punkt 3. Die Thematik der Lizenz- und Patent-
boxen wurden als Punkt 5 des Aktionsplanes der 
OECD bereits intensiv erörtert; der Bericht liegt 
vor. Es zeichnet sich hierzu eine Kompromiss-
lösung ab. Ich weise darauf hin, dass allein zehn 
EU-Mitgliedstaaten über Lizenz- bzw. Patentboxen 
verfügen. Ein Verbot dieser Regelung ohne Über-
gangszeiten erscheint also unrealistisch. Einen Al-
leingang plant die Bundesregierung derzeit wohl 
nicht. Bei allen Forderungen ist hierbei auch die 
Wirkung auf unsere inländischen Unternehmen 
nicht zu vergessen. Insofern ist es sinnvoll, auf das 
endgültige Ergebnis der OECD-Beratung im Herbst 
2015 zu warten und dann die Umsetzung zu pla-
nen. 

 

Zu Punkt 4. Das Country-by-Country-Reporting ist 
unter Punkt 13 des OECD-Aktionsplanes bereits 
festgelegt worden. Es ist im Übrigen bereits als 
Ziel im Koalitionsvertrag der Bundesregierung an-
gedeutet worden. Interessant wird die konkrete 
Umsetzung, weil mit einer nicht beherrschbaren 
Datenflut niemandem geholfen ist.  

 

Zu Punkt 5, zur Einführung eines öffentlichen Re-
gisters über Einzelabsprachen zwischen Unter-
nehmen und Steuerbehörden eines Landes, so-
genannte Tax Rulings, durch Änderung der EU-
Rechnungslegungsrichtlinie und zur Einführung ei-
ner Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle in 
Deutschland. Hierzu verweise ich auf den aktuel-
len Vorschlag der EU-Kommission vom 18. März 
2015. Dieser Vorschlag enthält eine entsprechen-
de Regelung für Tax Rulings oder Steuervor-
bescheide innerhalb der EU und wird demnächst 
im Bundesrat erörtert. 

 

Herr Minister Bullerjahn steht diesem Vorschlag im 
Übrigen kritisch gegenüber. Ein Informationsaus-
tausch der Finanzbehörden über Tax Rulings ist 
das eine. Das andere ist jedoch, dass ein öffent-
liches Register jenseits des Steuergeheimnisses, 
auf das auch unbeteiligte Mitgliedstaaten Zugriff 
hätten, die außersteuerlichen Interessen von Un-
ternehmen berührt. Ich verweise außerdem auf 
Punkt 12 des Aktionsplanes der OECD, der sich 
mit einer Anzeigepflicht für Steuergestaltungs-
modelle befasst; die Pläne für deren Umsetzung 
laufen bereits.  

 

Zu Punkt 6. Damit wird der Vorschlag am Thema 
vorbei gemacht. Der Kampf gegen die Steuerver-
meidung durch eine grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung ist nicht mit der Geldwäschebekämp-
fung gleichzusetzen. Für steuerliche Zwecke sind 
die wesentlichen Informationen durch die bereits 
vorhandenen Doppelbesteuerungsabkommen und 
im Übrigen durch andere Punkte des Aktionsplans 
der OECD bereits erhältlich.  
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Zweitens. Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN ist nicht nur ungenau bzw. überholt, 
er ist in Bezug auf das Ziel einer Bundesratsinitia-
tive auch überflüssig. Ich hatte bereits zu einigen 
Punkten des Antrages den Aktionsplan der OECD 
angesprochen. Für die Umsetzung dieses Aktions-
plans ist bereits eine Arbeitsgruppe der Steuer-
abteilungsleiter des Bundes und der Länder aktiv. 
Auch hierüber nimmt Sachsen-Anhalt bereits heute 
Einfluss. Die Themen werden im April 2015 auch 
im Rahmen der Finanzministerkonferenz vorge-
stellt. Letztlich laufen die Maßnahmen gegen die 
Vermeidung der Besteuerung durch grenzüber-
schreitende Gestaltung auch auf den Bundesrat 
zu, sodass es im Moment einer zusätzlichen Initia-
tive durch Sachsen-Anhalt nicht bedarf.  

 

Dass die Landesregierung die laufenden Arbeiten 
zur Bekämpfung von BEPS weiterhin aktiv unter-
stützt, lässt sich besser auf einem anderen Weg 
erreichen. Die Koalitionsfraktionen haben deshalb 
einen eigenen Antrag eingebracht; denn - damit 
wiederhole ich mich - die Steuervermeidung durch 
grenzüberschreitende Steuergestaltung muss er-
schwert werden; darin sind wir uns alle einig. - Vie-
len Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Frau Ministerin. - Wir treten jetzt in 
eine Fünfminutendebatte ein. Die Fraktionen spre-
chen in der Reihenfolge: SPD, LINKE, GRÜNE 
und zum Abschluss CDU. - Frau Niestädt, Sie ha-
ben für die SPD-Fraktion das Wort. 

 

 

Frau Niestädt (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen Abgeordnete! Herr Meister, ich bin Ihnen für 
diesen Antrag aufrichtig dankbar. Ich muss Ihnen 
sagen, ich habe mich gefragt: Warum habe ich den 
nicht selbst gebracht? - Sie haben es mit einem 
wunderbaren Beispiel dargestellt: Man stolpert per-
manent über solche Ungerechtigkeiten, so sage 
ich es einmal, ohne daraus hier einen Antrag zu 
machen. Von daher, wie gesagt, mein aufrichtiger 
Dank.  

 

Die Steuervermeidungsstrategien von Konzernen 
wie Apple, Amazon, Google, Ikea und anderen in-
ternational agierenden Konzernen möchte ich ein-
gangs - wenn Sie gestatten, Frau Präsidentin - mit 
dem kurzen Zitat kommentieren: Dieses Verhalten 
ist asozial. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Das hat der amtierende Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel dazu im Herbst 2014 gesagt. Ich 
kann das nur vollständig und uneingeschränkt tei-
len. 

Es kann nicht angehen, dass Globalisierung - von 
der profitiert Deutschland ganz besonders; das 
gehört einfach zur Wahrheit dazu - für weltweit 
agierende Unternehmen bedeutet, sich durch nicht 
mehr wirtschaftlich zu begründende Konstrukte 
aus der Steuerzahlung zu verabschieden. Globali-
sierung der Unternehmen sollte allein der Er-
schließung neuer Märkte dienen, nicht der Suche 
nach immer neuen Möglichkeiten, um im Heimat-
land oder im Land der wirtschaftlichen Aktivitäten 
Steuern zu sparen. So viel Ethos erwarte ich von 
jedem Unternehmer.  

 

Zugleich erwarte ich aber auch auf der Ebene der 
Staaten eine gewisse Charakterhaltung bei der 
Besteuerung der Unternehmen. Steuerdumping-
wettbewerbe zwischen den Staaten darf es welt-
weit und gerade in Europa nicht geben. 

 

Aber warum schauen wir nach Europa? Selbst in 
Deutschland gibt es Bestrebungen, mit Steuersen-
kungen Anreize für Unternehmensansiedlungen zu 
schaffen. In Bayern fordert die CSU individuelle 
Steuersätze bei Einkommens- und Körperschafts-
teuer. Auch in Baden-Württemberg fordert der am-
tierende Ministerpräsident - er ist in der gleichen 
Partei wie die Antragsteller, Herr Meister - ein ei-
genes Heberecht für sein Bundesland im Rahmen 
der Neugestaltung des Länderfinanzausgleiches. 
Das sind solche Diskussionen, die wir derzeit füh-
ren. Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, wovon 
ich rede. Es muss also gar nicht so weit geschaut 
werden. Schädlicher Steuerwettbewerb oder über-
haupt Wettbewerb findet auch in unserer Nähe 
statt.  

 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 
nun kurz auf den Antrag und auf unseren Alterna-
tivantrag zu sprechen kommen. Wir haben es von 
Frau Professor Dr. Kolb gehört: Es gibt eine Initia-
tive der G20-Staaten - Sie kennen sie auch, Herr 
Meister - auf der Ebene der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eine 
Initiative, die darauf abzielt, Steuervermeidung und 
grenzüberschreitende Gewinnverlagerung zu er-
schweren.  

 

Unser Alternativantrag ist eine Aufforderung an 
den Bund, die bei der OECD eingerichtete Arbeits-
gruppe aktiv zu unterstützen. Kernpunkte müssen 
nach unserer Auffassung sein: die Verknüpfung 
und Vereinheitlichung der Steuerrechtssysteme, 
die Besteuerung von Erträgen am Ort der Wert-
schöpfung - ein Dauerthema - und nicht zuletzt 
mehr Transparenz bei der Besteuerung interna-
tional agierender Unternehmen, selbstverständlich 
immer unter Beachtung des entsprechenden 
Schutzes. 

 

Allein die Forderung nach einem Verbot von Pa-
tent- und Lizenzboxen, wie im Antrag gefordert 
wird, greift für uns einfach zu kurz, Herr Meister. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/87  27.03.2015 7227 

 

Daher plädiere ich für die Zustimmung zu unserem 
Alternativantrag.  

 

Ich sage einmal, ein Abwarten in dem Sinne ist 
das nicht, Herr Meister. Ich glaube, es ist manch-
mal gut und schadet nicht, wenn man sich Ergeb-
nisse wie die, die derzeit zu dem Maßnahmenplan 
erarbeitet werden, anschaut und daraus seine 
Schlussfolgerungen zieht. Was wir erreichen wol-
len, ist, dass auch unser Land die Initiative unter-
stützt. Ich glaube, dabei gehen wir alle in eine 
Richtung. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD und von Herrn 
Barthel, CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Frau Kollegin Niestädt. - Für die Frak-
tion DIE LINKE spricht der Abgeordnete Herr Knö-
chel.  

 
 

Herr Knöchel (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen, meine Herren! 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt befasst sich heu-
te dank eines Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN mit der großen Weltpolitik, mit der 
auf der neoliberalen Ideologie beruhenden Idee, 
dass Staaten über Steuersätze in Konkurrenz zu-
einander treten sollten. 

 

Die antragstellende Fraktion hat erkannt, dass 
Deutschland einen solchen Wettbewerb nicht ge-
winnen kann. Herzlichen Glückwunsch, liebe GRÜ-
NE, Sie nähern sich der LINKEN an.  

 

Es sei mir gestattet, daran zu erinnern, dass dieser 
Steuerwettbewerb hier in Europa, den Sie mit Ih-
rem Antrag bekämpfen wollen, von einer Bundes-
regierung aus SPD und GRÜNEN, sekundiert von 
der CDU, im Jahr 2001 losgetreten wurde.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Damals glaubten Sie, aus dem Wettbewerb um die 
niedrigsten Steuern, verbunden mit dem Abbau 
von Sozialstandards und der Etablierung eines 
Niedriglohnsektors, Vorteile für Deutschland zie-
hen zu können - ein Trugschluss.  

 

Der Vorteil des Standorts Deutschland waren im-
mer seine gut ausgebildeten Arbeitskräfte, seine 
Infrastruktur und seine rechtlichen und sozialen 
Standards. Der Preis für Ihren Trugschluss war 
hoch: Die Entreicherung der öffentlichen Hand 
durch großzügige Steuergeschenke an Unterneh-
men minderte die Fähigkeiten unseres Landes, in 
seine traditionellen Standortvorteile investieren zu 
können, was ein Blick auf die zurückgegangene 
Investitionsquote in allen Bundesländern beispiel-
haft belegt.  

 

Der Steuerwettbewerb war und ist für Deutschland 
nicht zu gewinnen. Schön, dass sich diese Er-
kenntnis durchsetzt. Auch hier gilt wie immer: 

Frühzeitig auf DIE LINKE hören erspart das spä-
tere Gejammer über die Folgen der eigenen Poli-
tik.  

 

(Oh! bei der CDU) 

 

- Wollen wir uns noch einmal die Diskussion aus 
dem Jahr 2001 anschauen, Herr Borgwardt? 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Da waren Sie nicht 
dabei!) 

 

Den Wettbewerb um die Steuertarife können wir 
bei der Körperschaftsteuer gut erkennen. Das ist 
an dem Kampf um Unternehmenssitze, und sei es 
auch nur in Form eines Briefkastens, gut erkenn-
bar. 

 

Was sagen Sie aber zum Wettbewerb um die Spit-
zensteuersätze bei der Einkommensteuer? Der 
Durchschnitt in der Eurozone liegt bei 50 %, der 
deutsche Spitzensteuersatz mit allen Zuschlägen 
bei 47,5 %.  

 

Die Büchse der Pandora haben SPD und GRÜNE 
im Jahr 2001 geöffnet. Die Versuche, sie zu 
schließen, empfinden wir als löblich. 

 

(Zustimmung von Herrn Wagner, DIE LIN-
KE) 

 

Schön, dass Ihr Anliegen im März 2015 hier in 
Sachsen-Anhalt ankommt. Ultimativ fordern Sie die 
Landesregierung auf, sich mit Bundesratsinitiativen 
für eine europäische Harmonisierung von Besteue-
rungsgrundlagen und für Mindeststeuersätze ein-
zusetzen. Sie fordern, die Steuervermeidung durch 
Patent- und Lizenzboxen europaweit zu verbieten, 
sowie ein nationales und europäisches Register für 
Steuergestaltung nach britischem Vorbild. All das 
unterstützen wir, liebe Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Was erwarten Sie von einer solchen 
Bundesratsinitiative unserer Landesregierung? 

 

(Herr Meister, GRÜNE, lacht) 

 

Wollen Sie den Ministerpräsidenten vorführen?  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Nein!) 

 

Sie wissen doch, dass die von einem Grünen ge-
führte baden-württembergische Landesregierung 
hierzu eine Bundesratsinitiative gestartet hat, die 
dort bereits am 23. Mai 2014 eine Mehrheit fand. 
Was, liebe Grüne, finden Sie an einer Wieder-
holungsinitiative unserer Landesregierung wirk-
mächtiger als an der von einer von Grünen geführ-
ten Landesregierung? Was erwarten Sie von Herrn 
Haseloff? 

 

Neu ist die Forderung nach der Zerlegung von 
Konzernbilanzen in nationale Einzelreporte. Diese 
grüne Forderung aus einem Antrag Ihrer Bundes-
tagsfraktion vom September 2014 erreichte uns 
heute. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen, 
aber anzumerken wäre, dass das Festhalten am 
deutschen Maßgeblichkeitsgrundsatz das größte 
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Problem bei der Umsetzung der Forderung sein 
könnte.  

 

Nicht verstanden habe ich Ihre Forderung nach 
Doppelbesteuerungsabkommen. Das klingt zumin-
dest interessant. Den Rest erklären Sie mir bitte 
bei Gelegenheit.  

 

Kurz und gut: Wir unterstützen Ihre erhobenen 
Forderungen substanziell, wissen aber nicht, was 
Sie von einer erneuten Bundesratsinitiative erwar-
ten. Aus diesem Grund würden wir uns zu Ihrem 
Antrag der Stimme enthalten.  

 

Jetzt sage ich, dass wir uns dem Koalitionsantrag 
anschließen. Auch er enthält viele richtige Forde-
rungen, die in der Art ihrer Aufmachung so un-
schädlich sind, dass sogar wir zustimmen können. 

 

(Frau Niestädt, SPD: Oh!) 

 

Darin steht letztlich viel Richtiges. Es wird zwar 
schwierig werden, sie auf diese Art und Weise um-
zusetzen, die Unterstützung dafür sollte aber das 
gesamte Haus geben. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Herr Kollege Meister für die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. 

 

(Herr Meister, GRÜNE, stolpert auf dem Weg 
zum Rednerpult - Oh! bei der CDU - Herr 
Gallert, DIE LINKE: Er ist doch geschubst 
worden!) 

 
 

Herr Meister (GRÜNE): 

 

Ja, ja, das ist die schwarz-grüne Ecke da. - Ei-
gentlich wollte ich nichts mehr sagen, aber es ka-
men jetzt doch ein paar Punkte, bei denen ich 
nicht an mich halten kann. Dass Rot-Grün schuld 
ist an der Globalisierung und dass Rot-Grün 
schuld ist daran, dass wir einen internationalen 
Steuerwettbewerb haben - ich bitte Sie, das ist 
doch nicht ihr Ernst. Das ist natürlich nicht der 
Punkt.  

 

(Herr Hövelmann, SPD: Punkt!) 

 

Was erwarten wir uns davon? - Wir haben natür-
lich die Problematik, dass in öffentlichen Berichten 
zu lesen war, Deutschland erwägt ernsthaft, Li-
zenzboxen einzuführen. Ich meine, das wäre ein 
Schritt in die andere Richtung, eine Drehung um 
180 Grad. Das ist kein Ergebnis, das Jahre zurück-
liegt, sondern diese Berichte konnte man in den 
letzten zwei, drei Monaten lesen.  

 

Insofern meine ich tatsächlich, dass es Sinn 
macht, sich als Land jetzt zu positionieren und das 
zu tun. Insofern hilft uns auch ein Antrag aus dem 
Jahr 2014 im Bundesrat nicht weiter, sondern man 
muss etwas zu Lizenzboxen sagen. Und man kann 
das Wort „Lizenzboxen“ auch nicht einfach in den 

Raum werfen, sondern man muss das schon in 
den Gesamtkontext einordnen. Das meinen wir mit 
den anderen Punkten auch, indem wir die Trans-
parenz und dergleichen in den Antrag hineinge-
nommen haben. 

 

Wenn DIE LINKE sagt, der Alternativantrag ist so-
gar so unschädlich, dass sie ihm zustimmen kann 
- wir werden uns beim Alternativantrag der Stimme 
enthalten, weil er unserer Meinung nach zu un-
schädlich ist. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr. - Für die CDU-Fraktion spricht der 
Abgeordnete Herr Kollege Barthel.  

 
 

Herr Barthel (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Inhaltlich kann ich mich wie so oft in der Vergan-
genheit den Ausführungen meiner Kollegin Nie-
städt anschließen. Ich würde, mit Ihrem Einver-
ständnis, Frau Präsidentin, gern noch einige per-
sönliche Worte an Sie richten, weil das vermutlich 
für längere Zeit die letzte Gelegenheit sein wird, 
hier vor dem Hohen Haus zu sprechen.  

 

Ich gebe zu, ich stehe noch immer unter dem Ein-
druck der gestrigen Wahl. Das mag vielleicht auch 
daran liegen, dass das Ereignis für mich so beein-
druckend war, weil mir die Hürde der Zweidrittel-
mehrheit von Anfang an sehr präsent war und der 
Gesetzgeber diese Hürde nicht ohne Grund bei 
Ereignissen mit besonderer Tragweite eingezogen 
hat. Insofern war es für mich nicht selbstverständ-
lich, dass das mit einem solchen Ergebnis voll-
zogen wird.  

 

Es ist das eine, dass einem alle ihre Unterstützung 
zusichern, aber es ist etwas anderes, dass diese 
Vereinbarung dann in der geheimen Wahl auch 
tatsächlich umgesetzt wird. Eine Kollegin hat mir 
gestern gesagt, die geheime Wahl sei die Stunde 
der U-Boote. Es gibt viele prominente Beispiele, 
bei denen man dies in der Vergangenheit be-
obachten konnte. 

 

Insofern ist die Geschlossenheit, mit der gestern 
die Vereinbarung, die zwischen den drei Fraktio-
nen getroffen wurde, vollzogen wurde, etwas, das 
mich wahrscheinlich lange verfolgen wird. Denn 
ich weiß sehr wohl, dass sich daraus ein großer 
Auftrag und eine große Erwartungshaltung er-
geben und dass Sie mit diesem Vertrauensvor-
schuss, den Sie geleistet haben, natürlich die Er-
wartung verbinden, dass ich das Amt so wahr-
nehmen werde, dass es überparteilich und unab-
hängig ausgeübt wird.  

 

Ich habe mich bemüht, bei den Vorstellungsrunden 
bei Ihnen diesen Eindruck zu hinterlassen. Ich ha-
be in allen Fraktionen ähnliche Worte gefunden 
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und habe offen über meine Ambitionen und Pläne 
gesprochen. Es ist bemerkenswert, wie unter-
schiedlich die Wertung ausfällt, wenn man sich die 
Zeitungen anschaut. Während die drei Fraktionen, 
denen ich gestern die Wahl zu verdanken habe, of-
fenbar davon überzeugt sind, dass es gelingen 
kann, gab es auch eine Reaktion, die mich ein 
Stück weit auch betroffen gemacht hat - das gebe 
ich zu -, weil ich nicht weiß, was ich an meiner 
Wortwahl falsch gemacht habe, dass man mit ei-
ner relativ harten Rhetorik die Kommentierung 
über die Medien gewählt hat, was meine Person 
angeht.  

 

Das finde ich auch insofern etwas problematisch: 
Wenn man Unabhängigkeit und Fairness fordert, 
dann, meine ich, kann ich auch als Person erwar-
ten, dass man mir zumindest die Chance gibt, über 
die Ausübung des Amts und über die Wahrneh-
mung den Beweis anzutreten, dass all diese Be-
denken möglicherweise falsch sind. Das will ich 
gern tun. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD) 

 

Ich möchte ausdrücklich Frau Professor Dalbert 
und ihrer Fraktion und Frau Budde und ihrer Frak-
tion sowie natürlich in besonderem Maße André 
Schröder, meinem Fraktionsvorsitzenden, und 
meinen Fraktionskolleginnen und -kollegen dafür 
danken, dass sie den Mut hatten, mich vorzu-
schlagen, dass sie auch gestern geschlossen an 
meiner Seite standen und dass sie mir ihre Zu-
stimmung gegeben haben. 

 

Ich darf Ihnen versichern: Ich werde keinen 
Persönlichkeitswandel durchmachen. Der Herr 
Barthel, den Sie hier im Landtag erlebt haben als 
Person, mit all den Schwächen und Stärken, 
wird auch im Rechnungshof eine neue Heimat fin-
den.  

 

Ich weiß sehr wohl - das habe ich auch den Me-
dien gesagt und das werde ich auch in meiner täg-
lichen Arbeit beweisen -, dass es einen großen 
Unterschied macht, ob man das Rollenverhalten 
eines Landtagsabgeordneten hier im Landtag 
wahrnimmt oder ob man der Präsident eines Lan-
desrechnungshofes sein wird. Ich bin kein Narr. 
Ich bin auch nicht leichtfertig und werde das Amt 
und die Tragweite des Amtes nicht unterschätzen. 
Ich werde mit der gebotenen Vorsicht und mit der 
gebotenen Sorgfalt agieren.  

 

Ich darf Ihnen hier noch einmal ganz klar danke 
sagen. Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen. 
Dass die Zweidrittelmehrheit deutlich übertroffen 
wurde, ist ein starkes Signal. Das zeugt aus mei-
ner Sicht auch von der Handlungsfähigkeit dieser 
Koalition und auch von der Handlungsfähigkeit ei-
nes Dreierbündnisses. Es ist eine Vereinbarung 
geschlossen worden. Dazu würde ich gern noch 
zwei Sätze sagen.  

Das ist eine Vereinbarung, die zum parlamentari-
schen Geschäft gehört. Es ist eine ureigene Auf-
gabe der Parlamentarier, Mehrheiten zu organisie-
ren und gerade bei Entscheidungen mit Verfas-
sungsrang Pakete zu schnüren und sich vorher 
zusammenzusetzen und zu verabreden, wie man 
das machen kann. Das ist keine Kungelei. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD und 
von Herrn Striegel, GRÜNE) 

 

Das ist Teil der parlamentarischen Arbeit. Kungelei 
bedeutet, dass man im Geheimen unredliche Ab-
sprachen trifft. Ich glaube, im Oktober 2014 stand 
das zum ersten Mal in der Zeitung, insofern kann 
von geheim schon keine Rede sein. Und dass es 
unredlich ist, kann ich auch nicht erkennen.  

 

Ich unterstelle jedem hier und jeder Fraktion, dass 
man sich ernsthaft und sehr lange Gedanken dar-
über gemacht hat, wem man tatsächlich das Ver-
trauen schenkt, damit er im Rechnungshof ent-
weder als Lebenszeitbeamter als Senator oder als 
Präsident agiert, und dass das nicht leichtfertig aus 
niederen Beweggründen geschehen ist. Insofern 
fand ich auch die Begleitmusik wenig hilfreich.  

 

Das trifft auch auf die Diskussion zu, dass dort 
künftig die Ingenieurkammer eine neue Heimat fin-
det. Ich glaube, das ist ein stark überzeichnetes 
Bild. Wenn man sich die Biografie aller Bewerber 
anschaut, dann kann man sagen: Sie haben si-
cherlich eine technische Ausbildung genossen, die 
im Übrigen nach meiner Überzeugung zu den bes-
ten gehört, die man in der Welt bekommen kann. 
Eine akademische Hochschulausbildung in einem 
technischen Bereich qualifiziert einen, glaube ich, 
auch zu deutlich mehr als zum Konstruieren von 
Maschinen. Wenn man in dieser Wissensgesell-
schaft eine Berufsbiografie hat, dann ist es ohne 
weiteres möglich, auch als Ingenieur oder als 
Techniker Manager, Geschäftsführer oder sogar 
Senator in einem Rechnungshof zu werden.  

 

Ich glaube, das ist ein Signal, das wir angesichts 
der viel zu wenigen Studienanfänger in techni-
schen Studienrichtungen aussenden sollten, dass 
es keine Behinderung ist, dass es nicht stigmati-
sierend ist, wenn man einen technischen Hinter-
grund hat,  

 

(Herr Weigelt, CDU: Im Gegenteil!) 

 

sondern dass einem dann Berufskarrieren in der 
gesamten Breite offenstehen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Ich möchte auf die Formulierung zurückkommen, 
dass ich der neoliberale CDU-Mann aus dem Ma-
schinenraum der CDU bin und das finanzpolitische 
Gesicht der CDU-Fraktion. 

 

Ich fange einmal mit Letzterem an. Ich habe mich 
eher als das finanzpolitische Sprachrohr der CDU-
Fraktion verstanden. Ein Organismus funktioniert 
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nicht nur mit einem Gesicht und auch nicht nur mit 
einer Stimme, sondern dies war das Ergebnis der 
Arbeit meiner Arbeitsgruppe, die mich in den vier 
Jahren extrem gut unterstützt hat.  

 

Das ist ein Gesamtwerk aus der Zusammenarbeit 
mit meinen Kollegen, vor allen Dingen mit meiner 
Kollegin, die die Regierung getragen hat. Ich bin 
nur deswegen mit dieser Aufgabe gewachsen, weil 
ich die Unterstützung meiner Fraktion und meiner 
Arbeitsgruppe hatte. Ich finde, wir haben in den 
vier Jahren einen tollen Job gemacht. Dafür herz-
lichen Dank.  

 

Das finanzpolitische Bild, das wir gezeichnet ha-
ben, kann man als neoliberal bezeichnen. Aber 
wenn ich meinen Kindern irgendwann einmal sa-
gen darf, dass in den vier Jahren, in denen ich 
als Abgeordneter Verantwortung hatte, keine 
Schulden gemacht wurden, dass Schulden abge-
baut worden sind und sie, wenn sie einmal in die 
Politik gehen, mehr Möglichkeiten und Spielraum 
haben, dann ist dies, so glaube ich, ein gutes Sig-
nal.  

 

Das ist im Übrigen auch ein Bild, das der Rech-
nungshof weiter teilen wird. Ich habe so den Ver-
dacht, dass das so sein kann. Ich halte es auch 
persönlich aus Überzeugung für richtig. Damit 
stehe ich auch nicht allein; denn dies ist das Werk 
der CDU und der SPD, das wir hinbekommen ha-
ben.  

 

(Frau Bull, DIE LINKE: Sie bestätigen im 
Nachhinein alle Vorurteile! Das ist Ihnen 
bewusst?) 

 

- Ja, das ist mir bewusst. Ich werde jetzt auch 
nicht, um Ihnen zu gefallen, ein anderes Bild 
zeichnen, sondern ich werde genau die Dinge, die 
ich ehrlich angesprochen habe, weiterhin ehrlich 
ansprechen.  

 

Ich kann nur dafür werben und ich hoffe, dass Sie 
mir, dass Sie dem Rechnungshof gewogen blei-
ben. Der Rechnungshof wird gern weiter an Ihrer 
Seite stehen.  

 

Ich glaube, den Rechnungshof und Sie eint auch 
das gemeinsame Ziel, mit den Ressourcen, die wir 
haben, gemeinsam und verantwortungsvoll umzu-
gehen. Dass es einen Unterschied zwischen dem 
gibt, was man politisch entscheidet, und dem, was 
ein Rechnungshof als Auftrag hat, ist völlig normal. 
Das wird auch weiter so bleiben. Gestalten Sie 
weiter!  

 

Ich bin stolz, einer von Ihnen gewesen sein zu dür-
fen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe 
es immer als Privileg betrachtet, hier mit Ihnen ar-
beiten zu dürfen. Ich glaube, dass ich diesen Ein-
druck mit Ihnen teile. - Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung. Bleiben Sie mir gewogen. 

 

(Lebhafter Beifall bei der CDU - Beifall bei 
der SPD und bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Kollege Barthel, wir wünschen Ihnen, dass Sie die 
großen Herausforderungen, die mit diesem hohen 
Amt verbunden sind, erfüllen werden, und für Ihr 
persönliches Leben weiterhin Freude und Glück.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Wir kehren nun zu dem Tagesordnungspunkt 13 
- Steuervermeidung durch Harmonisierung der 
Steuervorschriften in Europa offensiv begegnen - 
zurück.  

 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren. Eine 
Überweisung der Anträge ist nicht beantragt wor-
den, weshalb wir jetzt über die Anträge direkt ab-
stimmen.  

 

Wir stimmen zuerst über den Ursprungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 
6/3889 ab. Wer stimmt diesem Antrag zu? - Das ist 
die Antragstellerin, also die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? - Das sind 
die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der Stim-
me? - Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser An-
trag abgelehnt worden. 

 

Nun stimmen wir über den Alternativantrag der 
Koalitionsfraktionen in der Drs. 6/3916 ab. Wer 
stimmt diesem Antrag zu? - Das sind alle Fraktio-
nen. Damit ist der Antrag angenommen worden. 
Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 13.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

(Herr Striegel, GRÜNE, meldet sich zu Wort) 

 

- Herr Striegel.  

 

 

Herr Striegel (GRÜNE): 

 

In unserer Fraktion gab es Verwirrung, und die 
Präsidentin hat auch nicht gesehen, dass es bei 
der Abstimmung über den Alternativantrag der Ko-
alitionsfraktionen zu Tagesordnungspunkt 13 auch 
Enthaltungen gab. Die sind nicht registriert wor-
den.  

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

In das Protokoll muss dann aufgenommen werden, 
dass es bei dem Alternativantrag, der eine Mehr-
heit gefunden hat, Enthaltungen bei der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegeben hat. - Ist das 
so in Ordnung? - Wunderbar.  

 
 

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 14 auf:  

 
 
 

Erste Beratung 

 

Genehmigungsverfahren zum Dickstoffversatz-
verfahren in Staßfurt transparent gestalten 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/3902  
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Der Kollege Lüderitz hat jetzt Gelegenheit, den An-
trag einzubringen. Während er zum Pult kommt, 
begrüßen wir gemeinsam ganz herzlich Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarschule „Maxim 
Gorki“ in Schönebeck. Herzlich willkommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

Herr Kollege, Sie haben das Wort.  

 

 

Herr Lüderitz (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Dieser Antrag mit dem etwas sperrigen Titel hat 
eine längere und eine kürzere Vorgeschichte. 

 

Die kürzere Geschichte zuerst. Die vorliegende 
Problematik des Zulassungsverfahrens für den 
Dickstoffversatz in die Salzkavernen Staßfurt sollte 
eigentlich im Rahmen der Selbstbefassung im 
Umweltausschuss am 18. März 2015 behandelt 
werden. Dazu gab es eine Abstimmung aller um-
weltpolitischen Sprecher. Das Landesamt für Geo-
logie und Bergwesen hatte sich bereits auf eine 
Berichterstattung vorbereitet. Leider war man in 
der CDU der Auffassung, das geht so nicht, wir 
schieben das auf die etwas längere Bank. Vor Ort 
lässt dies - das konnten wir der Presse entneh-
men - natürlich Raum für Spekulationen. Dies 
möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. 

 

Die längere Vorgeschichte beginnt bereits in der 
letzten Legislaturperiode und hat etwas mit dem 
Elften Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss, dem sogenannten Müllausschuss, zu tun. 
Diese macht mich richtig ärgerlich, vor allem je in-
tensiver ich mich mit dem Vorgang Dickstoffversatz 
in Staßfurt befassen musste. 

 

Wenn man sich das Agieren des Bergamtes seit 
Beginn des Probebetriebes im Jahr 2008 anschaut, 
dann muss man leider feststellen, dass Abfallrecht 
nach wie vor offensichtlich ein Fremdwort im Berg-
amt war und ist.  

 

Eigentlich hätte die Verbringung von gefährlichen 
Abfällen im sogenannten Probebetrieb im damali-
gen Untersuchungsausschuss thematisiert werden 
müssen, so wie sich dieser Sachverhalt heute dar-
stellt. Mich macht es sehr ärgerlich, dass die Lan-
desregierung entgegen der Ankündigung im Par-
lamentarischen Untersuchungsausschuss kein ver-
ändertes Agieren erkennen lässt und man weiter 
versucht, die Verbringung von Abfällen nur nach 
Bergrecht zu genehmigen. Was das das Land kos-
ten kann, kann jeder in Möckern und Vehlitz ver-
folgen. Bis jetzt mussten ca. 15 Millionen € für die 
Sicherung aufgebracht werden, ganz zu schwei-
gen von den erheblichen Gerichts- und Anwalts-
kosten.  

 

Ich weiß, dass dies übertägige Anlagen sind, die 
mit den Salzkavernen in Staßfurt nicht zu ver-
gleichen sind. Aber eine Parallele gibt es sehr 

wohl: Beide Verfahren wurden nur nach Bergrecht 
behandelt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Nun komme ich zu unserem Antrag. Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! In der Begründung zu 
unserem Antrag haben wir bereits auf einige Unge-
reimtheiten aufmerksam gemacht.  

 

Ich beginne mit dem Probebetrieb, der bekannter-
maßen im Jahr 2008 begonnen hat. Dies ist für in-
novative Verfahren ein durchaus übliches Pro-
zedere. Über die Innovativität dieses Verfahrens 
kann man natürlich trefflich streiten, aber das 
möchte ich an dieser Stelle nicht weiter tun.  

 

Ich verstehe nicht, warum das Bergamt mit der 
Anmeldung des Probebetriebes und vor Genehmi-
gung des Probebetriebes keinen Langzeitsicher-
heitsnachweis gefordert hat. Egal, ob das Berg-
recht oder die Immissionsschutzordnung zur An-
wendung kommt - dieser Nachweis ist stets vorher 
zu erbringen. Dies musste das Land bereits sehr 
unschön in Angersdorf erleben.  

 

Noch anfechtbarer ist aber die Aussage in der 
Antwort auf meine Anfrage, dass selbst zum jetzi-
gen Zeitpunkt des Genehmigungsverfahrens eine 
abschließende Prüfung des Langzeitsicherheits-
nachweises durch den Behördengutachter immer 
noch nicht vorliegt. Wie kann man vor diesem Hin-
tergrund überhaupt ein rechtssicheres Verfahren 
durchführen? Es müsste eigentlich sofort ausge-
setzt werden. 

 

Die nächste Frage ergibt sich aus der Versatz-
pflicht. Um es zu erklären: Müssen die Kavernen 
verfüllt werden, um sie zu stabilisieren oder Gefah-
ren abzuwehren, oder will der Betreiber durch die 
Verbringung von Abfällen Geld verdienen? Versatz 
war unter anderem in Teutschenthal erforderlich, 
um weitere Gebirgsschläge zu vermeiden. Dies 
wird auch in Morsleben mit Salzbeton praktiziert, 
um die Standfestigkeit zu sichern.  

 

Die Kavernen in Staßfurt sind teilweise mit Sole 
gefüllt - man konnte sich das heute in der „Volks-
stimme“ anschauen; dort war es sehr gut bildlich 
dargestellt -, damit eine stabile Drucksituation ent-
steht. So ist das übliche Verfahren in fast 200 
Salzkavernen bundesweit.  

 

Die Auffassung des Betreibers als auch des Berg-
amtes, dass eine Versatznotwendigkeit besteht, ist 
bisher nicht gutachterlich nachgewiesen. Ich kann 
die Auffassung, dass das nicht erforderlich ist, 
nicht teilen.  

 

Natürlich weiß ich sehr wohl, dass eine Verbrin-
gung von gefährlichen Abfällen in Salzkavernen 
ein technisch sehr sicheres Verfahren ist. Aber alle 
mir bekannten Verbringungen sind nicht nach 
Bergrecht, sondern nach Abfallrecht bzw. Deponie-
recht genehmigt worden. Für Staßfurt würde eine 
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Versagung der Versatzpflicht zwangsläufig eine 
Aufhebung des laufenden Verfahrens bedeuten 
und es müsste ein Planfeststellungsverfahren be-
antragt werden.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dies ist übrigens in Zielitz vor vielen Jahren so er-
folgt.  

 

Wenn die Versatznotwendigkeit doch nachgewie-
sen werden kann, dann müsste das Verfahren 
nach BImSchG und Bergrecht fortgeführt werden. 
Aber zuerst - darauf habe ich bereits hingewiesen - 
muss ein geprüfter Langzeitsicherheitsnachweis 
vorliegen.  

 

Auf die Umweltverträglichkeitsprüfung möchte ich 
nun näher eingehen. In der Antwort auf meine 
Kleine Anfrage hat man es sich bezüglich der Um-
weltverträglichkeitsprüfung sehr einfach gemacht. 
Die Landesregierung hat in § 1 der Verordnung 
einfach nur die Nrn. 1 bis 8 zur Kenntnis genom-
men. § 1 Nr. 9 hat man einfach unterschlagen. Die 
Rede ist von der Verordnung über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben. In 
dieser Verordnung geht es um die Umweltverträg-
lichkeitspflicht. In der angeführten Nr. 9 finden wir 
die Aussage, dass alle betriebsplanpflichtigen 
Maßnahmen insbesondere nach Anlage 1 UVP-
pflichtig sind.  

 

Wenn wir in die Liste schauen, dann finden wir un-

ter Punkt 8.5 die Worte „Errichtung und Betrieb ei-
ner Anlage zur chemischen Behandlung von ge-

fährlichen Abfällen“. Dies wird in Staßfurt obertägig 
gemacht. Unter Punkt 9.3 geht es um die Einlage-

rung von bergfremden Stoffen. Dass dies auch in 
diesem Fall zutrifft, dürfte allen einleuchten. Beides 

trifft zu. Es stellt sich also die Frage, warum keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wur-

de?  

 

Man könnte dann noch Nr. 12 heranziehen; diese 
bezieht sich aber eher auf das Kreislaufwirtschafts-
gesetz und damit wäre man wieder im Bereich des 
Abfallrechtes. Damit steht das Bergamt aber etwas 
auf Kriegsfuß.  

 

Die Feststellung des Bergamtes, die Umweltver-
träglichkeitsprüfung sei rechtlich nicht erforderlich, 
steht zumindest, um es vorsichtig zu formulieren, 
auf sehr tönernen Füßen. 

 

Zu Punkt 3 unseres Antrages habe ich bereits 
mehrmals etwas gesagt. Auch diesbezüglich gilt 
es, die Rechtslage umzusetzen. Der Langzeit-
sicherheitsnachweis ist behördlich zu prüfen und 
vorzulegen und in das Verfahren einzubeziehen. 

 

Auch dies durfte das Bergamt bekanntermaßen 
schon einmal üben, nämlich im Fall Angersdorf, 
bei dem wir voraussichtlich bis zum Jahr 2016 da-
rauf warten dürfen, dass ein neuer Antrag des Be-

treibers gestellt werden kann, wenn dieser Nach-
weis geprüft ist. 

 

Punkt 4 unseres Antrages ist eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit. Aber leider bestehen im vorlie-
genden Verfahren erhebliche Defizite. Noch immer 
fehlt es an Vertrauen, vor Ort fehlen teilweise Un-
terlagen und es werden nur die zwingend notwen-
digen Mindestanforderungen erfüllt, und diese oft-
mals nur auf Nachfrage. Transparenz sieht anders 
aus.  

 

Genau dies war aber ein wesentlicher Bestandteil 
des des Auftrags des Elften Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses, den ich eingangs be-
reits erwähnte. Der damalige Wirtschaftsminister 
und heutige Ministerpräsident hatte dies mehrmals 
als Motto seines zukünftigen Agierens in mehre-
ren Runden vor, während und nach dem Unter-
suchungsausschuss, als wesentliche Schlussfolge-
rung benannt. Er hat von maximaler Transparenz 
gesprochen. Das war und ist in Staßfurt wieder 
einmal nicht der Fall. Eigentlich setzt sich damit 
Vehlitz, Möckern, Angersdorf und anderes mehr 
hier fort.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Die Landesregierung sollte endlich beginnen, die 
Menschen vor Ort mitzunehmen, ihnen zuzutrau-
en, sich auch mit fachlich schwierigen Themen 
auseinanderzusetzen und fachlichen Rat anzu-
nehmen.  

 

Es muss vor allem darum gehen, nicht nur recht-
liche Mindestanforderungen zu erfüllen, sondern 
auch relevante Themen mit in Betracht zu ziehen. 
Diese müssen in die Entscheidungsfindung ein-
bezogen werden. In Staßfurt betrifft dies unter an-
derem die verkehrliche Betrachtung. Das hat zwar 
nichts mit den unmittelbaren Verfahren zu tun, 
aber das wird auch nicht ausdrücklich rechtlich 
ausgeschlossen. Da es sich bei den Filteraschen 
und Kalkstoffen nicht um kleine Mengen handelt 
und von bis zu 50 Lkw täglich gesprochen wird, 
sollte dies unbedingt Bestandteil der Betrachtung 
sein, um vielleicht auch zu erreichen, möglichst 
viele Mengen auf die Schiene zu lenken.  

 

Auch dies haben wir in unserem Land bereits 
mehrfach praktiziert. In meinem Wahlkreis betrifft 
das unter anderem die Fels-Werke. Allerdings wa-
ren das Ministerium für Wissenschaft und Wirt-
schaft sowie das Landesamt für Geologie und 
Bergwesen dabei nicht immer auf der aktiven Sei-
te, sondern eher auf der passiven Seite bzw. auf 
der Bremserseite.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, stimmen Sie un-
serem Antrag zu! Zeigen Sie, dass Sie den Staß-
furtern ihre Sorgen nehmen wollen und sie ernst 
nehmen! 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank für die Einbringung, Herr Kollege Lü-
deritz. - Für die Landesregierung spricht jetzt Herr 
Dr. Aeikens in Vertretung für den Bergbauminister 
Herrn Möllring. Bitte schön, Herr Dr. Aeikens. 

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! In Vertretung meines Kollegen Herrn Wirt-
schaftsminister Möllring nehme ich zum Antrag der 
Fraktion DIE LINKE wie folgt Stellung.  

 

Es geht um den Versatz von zwei Kavernen in 
Staßfurt mit Dickstoff. Die betroffenen Kavernen 
tragen die Bezeichnung S2 und S4. Die Versatz-
notwendigkeit ist gutachterlich nachgewiesen. Die 
Kavernen S2 und S4 wurden mittels gebirgs-
mechanischen Berechnungen durch die Techni-
sche Universität Clausthal untersucht.  

 

Das Landesamt für Geologie und Bergwesen hat 
weitere eigene Untersuchungen durchgeführt. Da-
bei wurde insgesamt erkannt, dass die Unver-
sehrtheit der Steinsalzbarriere oberhalb der Kaver-
nen und zum benachbarten abgesoffenen Alt-
bergbau der Kali- und Steinsalzgruben Agathe-
Hammacher und Berlepsch-Maybach langfristig 
verloren geht und dass es nach einem Verschluss 
der lösungsverfüllten Kavernen zu druckgetriebe-
nen Durchströmungen des Salzgebirges mit 
Durchschlag zum Deckgebirge kommen könnte. 

 

Grund hierfür sind die spezifischen kavernentech-
nischen Besonderheiten, geologische Besonder-
heiten und geotechnische Besonderheiten am 
Standort der Kavernen S2 und S4, die bei der Ge-
nehmigung der Sohlung in den Jahren 1968 bis 
1971 noch nicht bekannt waren. 

 

Aus alledem ergibt sich die Notwendigkeit des Ver-
satzes, um Durchströmungsvorgänge zu verhin-
dern, die die Standsicherheit des Kavernenfeldes 
und des benachbarten Altbergbaus gefährden. 
Dieses Ziel wird durch den erprobten Dickstoffver-
satz nachweislich erfüllt. Zum einen stützt er die 
Kavernen ausreichend gegen den Gebirgsdruck. 
Zum anderen minimiert er die freie, zur Auspres-
sung vorhandene Salzlösungsmenge. Dies bestä-
tigt auch der mit den Antragsunterlagen für den 
Dauerbetrieb der Dickstoffversatzanlage einge-
reichte aktuelle Langzeitsicherheitsnachweis.  

 

Im förmlichen Genehmigungsverfahren nach Bun-
desimmissionsschutzgesetz werden Umweltauswir-
kungen geprüft, die sich aus dem Betrieb der Dick-
stoffversatzlage ergeben können. Die Betriebs-
kavernen, in welche das Dickstoffversatzmaterial 
im bisherigen Probebetrieb eingebracht wurde und 
die im zukünftigen Dauerbetrieb vollständig verfüllt 
werden sollen, unterliegen dem sachlichen Gel-
tungsbereich des Bundesberggesetzes.  

Die derzeitige Versuchsanlage, für welche nun-
mehr ein Antrag auf Dauerbetrieb nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz gestellt wurde, ist 
deshalb eine dem Bergbau dienende Anlage. Dies 
hat zur Folge, dass sich die Pflicht zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach der Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vor-
haben bestimmt.  

 

Eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
nach der Verordnung über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bergbaulicher Vorhaben für den vor-
liegenden Fall nicht gegeben. Da keine gesetzliche 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung für das beantragte Vorhaben 
besteht, kann die Landesregierung von der An-
tragstellerin auch nicht die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung verlangen und die-
se durchsetzen. 

 

Für den untertägigen Einsatz des Dickstoffes in die 
Kavernen bedarf es des Nachweises des vollstän-
digen und dauerhaften Abschlusses von der Bio-
sphäre. Dazu ist gemäß der Verordnung über den 
Versatz von Abfällen unter Tage ein sogenannter 
standortbezogener Langzeitsicherheitsnachweis zu 
führen, wie er auch für Untertagedeponien gemäß 
Deponieverordnung erforderlich ist. 

 

Mit Schreiben vom 26. November 2013 wurde 
durch die Antragstellerin der Langzeitsicherheits-
nachweis für das Vorhaben „Verwertung nicht 
bergbaulicher Abfälle zur Erhöhung der Stabilität 
im Solefeld Neu Staßfurt, Betriebskavernen S2 
und S4“ vorgelegt. Diesem Langzeitsicherheits-
nachweis liegen die Ergebnisse des Probebetriebs 
von 2008 bis 2013 sowie des damaligen Sicher-
heitsnachweises zugrunde. 

 

Der Langzeitsicherheitsnachweis wurde von einem 
Gutachterteam, bestehend aus der Kali Umwelt-
technik AG Salt Technologies, der Technischen 
Universität Clausthal, Lehrstuhl für Deponietechnik 
und Geomechanik, der Technischen Universität 
Bergakademie Freiberg, Institute für Bergbau und 
Spezialtiefbau sowie anorganische Chemie, sowie 
dem Ingenieurbüro IHU Geologie und Analytik, 
Stendal, erstellt. Er wurde zusammen mit den An-
tragsunterlagen für den Dauerbetrieb der Versatz-
anlage vom Landesamt für Geologie und Berg-
wesen für die Öffentlichkeit ausgelegt.  

 

Das Landesamt für Geologie und Bergwesen prüft 
gegenwärtig den Langzeitsicherheitsnachweis ge-
meinsam mit seinem Behördengutachter, dem 
Institut für Gebirgsmechanik GmbH, Leipzig. Das 
Ergebnis dieser Prüfung wird als wesentliche 
Grundlage bei der Entscheidung des Landesamts 
für Geologie und Bergwesen berücksichtigt. 

 

Bei dem Genehmigungsverfahren, das für den 
Dauerbetrieb der Dickstoffversatzanlage vom Lan-
desamt für Geologie und Bergwesen durchgeführt 
wird, handelt es sich um ein förmliches Verfahren 
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mit Öffentlichkeitsbeteiligung nach Bundesimmis-
sionsschutzgesetz.  

 

Der Antrag auf Genehmigung des Dauerbetriebs 
der Dickstoffversatzanlage wurde zunächst mit al-
len dazugehörigen Unterlagen vom Landesamt für 
Geologie und Bergwesen zur Stellungnahme an 
die zu beteiligenden Behörden Stadt Staßfurt, 
Landkreis Salzlandkreis, Landesverwaltungsamt 
und Landesamt für Umweltschutz weitergeleitet. 
Außerdem wurde das Vorhaben im Amtsblatt des 
Landesverwaltungsamtes, im Amtsblatt der Stadt 
Staßfurt, in der „Staßfurter Volksstimme“ sowie auf 
der Homepage des Landesamts für Geologie und 
Bergwesen bekannt gemacht. 

 

Die Auslegung der Antragsunterlagen sowie der 
von der Antragstellerin dazu vorgelegten Unter-
lagen inklusive des Langzeitsicherheitsnachweises 
und des Ausgangszustandsberichts erfolgte in der 
Zeit vom 26. November 2014 bis zum 29. Dezem-
ber 2014 im Dienstgebäude des Landesamts für 
Geologie und Bergwesen in Halle sowie bei der 
Stadtverwaltung Staßfurt. Zusätzlich wurden die 
vorgenannten Unterlagen auch auf der Homepage 
des Landesamts für Geologie und Bergwesen be-
kannt gemacht. Damit erhielt neben den Behörden 
auch die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich 
mit dem Vorhaben auseinanderzusetzen und Be-
denken zu äußern. 

 

Innerhalb der Einwendungsfrist gingen zwölf Ein-
wendungen beim Landesamt für Geologie und 
Bergwesen und der Stadt Staßfurt ein. Es ist be-
absichtigt, diese Einwendungen am 31. März 2015 
mit der Antragstellerin und den Einwendern zu er-
örtern. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt zwei Nachfra-
gen. Zunächst möchte Frau Görke Sie etwas fra-
gen. - Bitte, Frau Kollegin. 

 
 

Frau Görke (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister, ge-
statten Sie mir eine Nachfrage. Sie wiederholten 
eigentlich die Antwort auf die Kleine Anfrage, die 
ich dahingehend anzweifele, dass die UVP nicht 
notwendig ist. Ich möchte meine Zweifel begrün-
den.  

 

Ihnen ist sicherlich bekannt, dass das Oberverwal-
tungsgericht Magdeburg bereits festgestellt hat, 
dass eine stoffliche Veränderung, die durchaus 
beim Herstellen des Dickstoffes vorliegt - - Diese 
Abfälle werden mit Sole vermischt, dadurch wird 
schon Übertage ein chemischer Prozess in Gang 
gebracht. Dies führte das Oberlandesgericht zu ei-
nem Beschluss, der besagt, dass eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung zwingend notwendig ist. Das-
selbe Verfahren wird in Staßfurt angewandt. Also 
könnte man doch davon ausgehen, dass auch in 

diesem Fall die Umweltverträglichkeitsprüfung un-
abdingbar ist.  

 

Darüber hinaus sagten Sie, die Steinsalzkavernen 
hätten eine ganz besondere Eigenschaft. Darin 
gebe ich Ihnen Recht. Als Bewohner der Stadt 
Staßfurt kennen wir uns alle ein wenig mit Bergbau 
aus. Insbesondere die Steinsalzkavernen galten 
immer als standsicher. Es ist auch kein großes 
Geheimnis, dass die Firma Minex als ihren Ge-
schäftszweck die Beseitigung von Abfällen angibt. 
Das habe ich der Homepage entnommen. Zufälli-
gerweise wird in diesem Jahr die Versatznotwen-
digkeit festgestellt.  

 

Entweder hat das Bergamt bis dahin grob fahrläs-
sig gehandelt, indem es uns Staßfurter mit ein-
sturzgefährdeten Kavernen hat leben lassen, ob-
wohl gerade dieses Gebiet aus der latenten Bruch-
gefahr wieder herausgenommen wurde. oder aber 
es wurde nachträglich irgendetwas geändert. Mir 
ist die Versatznotwendigkeit nach wie vor sehr 
schleierhaft. Sie konnten mich dahingehend auch 
nicht erhellen.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Minister.  

 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 

 

Vielen Dank. Obwohl ich nicht dafür zuständig bin, 
will ich gern versuchen, darauf zu antworten. Ers-
tens. Ich habe nicht den Eindruck, dass die von 
Ihnen herangezogene Urteilsage mit der Situation 
in Staßfurt vergleichbar ist. Für mich erscheint die 
Begründung einer nicht gegebenen UVP-Pflicht in 
diesem Fall voll und ganz nachvollziehbar.  

 

Zweitens. Ich glaube nicht, dass man dem Berg-
amt den Vorwurf machen kann - damit sollte man 
wirklich etwas vorsichtig sein -, fahrlässig gehan-
delt zu haben. Es gibt neuere Erkenntnisse, die zu 
Vorzeiten nicht vorhanden waren. Dazu habe ich 
Stellung genommen. Aus den neueren Erkenntnis-
sen ergibt sich eine Versatznotwendigkeit, um die 
gebotene Sicherheit herzustellen. Dies ist eindeu-
tig gutachterlich belegt. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Die Kollegin hat eine Nachfrage. Bitte schön.  

 
 

Frau Görke (DIE LINKE): 

 

Ist Ihnen bekannt, warum die Einwender dieses 
Gutachten niemals zu sehen bekommen? - Ich bin 
eine der Einwenderinnen. Ich habe auch nach 
mehrmaligem Nachfragen dieses Gutachten nicht 
sehen dürfen. Alles, was sich auf stoffliche Ver-
änderungen bezieht, ist in den ausgelegten Unter-
lagen geschwärzt und als Geschäfts- und Betriebs-
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geheimnis gekennzeichnet worden. Das ist also 
eine Offenlegung ganz besonderer Art.  

 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 

 

Mir ist nicht bekannt, warum dieser Schritt gegan-
gen worden ist. Ich werde aber das Wirtschafts-
ministerium dazu befragen. Es wird sicherlich 
Gründe für diese Vorgehensweise geben. Ich wer-
de das mit dem Wirtschaftsministerium erörtern.  

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Jetzt kann der Kollege Lüderitz fragen. Bitte schön, 
Herr Kollege. 

 

 

Herr Lüderitz (DIE LINKE): 

 

Herr Minister Dr. Aeikens, ich werde Sie jetzt nicht 
mit bergbaurechtlichen Fragen quälen.  

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 

 

Das empfinde ich nicht als Qual. Das ist auch eine 
interessante Materie.  

 

 

Herr Lüderitz (DIE LINKE): 

 

Was die verwaltungsrechtliche Verfahrensweise 
betrifft, so weiß ich, dass Sie mit Ihrem Haus, unter 
anderem die Problematik Angersdorf betreffend, 
intensiv eingebunden sind. Sie haben richtig dar-
gestellt, dass der Langzeitsicherheitsnachweis ge-
genwärtig behördlich geprüft wird. In Angersdorf 
war die fehlende Vorlage des Langzeitsicherheits-
nachweises innerhalb des damaligen Genehmi-
gungsverfahrens der Grund dafür, dass das Ver-
fahren ausgesetzt wurde.  

 

Warum raten Sie dann nicht Ihren Kollegen, hier 
ebenfalls das Verfahren auszusetzen, wenn es da-
zu - auch das hat heute schon mehrmals eine Rol-
le gespielt und Frau Görke hat es eben auch an-
gesprochen - ein rechtskräftiges Urteil des Ober-
verwaltungsgerichts Magdeburg gibt?  

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Zur der Urteilslage, Herr Abgeordneter Lüderitz, 
habe ich mich geäußert. Ich bitte, auch hierbei 
nicht der Versuchung zu erliegen, eine Parallele 
zwischen Angersdorf und Staßfurt zu ziehen; das 
sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir treten jetzt in die 
vereinbarte Fünfminutendebatte ein, die von dem 
Kollegen Bergmann für die SPD-Fraktion eröffnet 
wird. Bitte schön, Herr Kollege Bergmann. 

Herr Bergmann (SPD):  

 

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich glaube, das 
Thema, das hier ansteht, bzw. die damit verbun-
denen Widersprüche sind in einer Landtagsdebatte 
schwer aufzulösen. Zugegebenermaßen war das 
auch der Versuch der Fraktion DIE LINKE, das in 
den Umweltausschuss einzuspeisen. Nun hat es 
nicht ganz so geklappt, Kollege Lüderitz, wie Sie 
sich das vorgestellt haben.  

 

Ich bin trotzdem der Meinung - das sage ich hier 
ganz offen -, dass das kein Versuch der Fraktion 
der CDU war, dieses Thema zu verschleppen oder 
hinauszuzögern. Ich denke, gerade weil wir in der 
Vergangenheit immer eine sehr gute Zusammen-
arbeit hatten, lag diesbezüglich lediglich das Miss-
verständnis vor, dass es nicht so hineingekommen 
ist, wie Sie sich das vorgestellt haben. - Frau Hun-
ger, Sie können ruhig den Kopf schütteln. Ich sehe 
das so. Ich finde es schade, dass Sie dieses Miss-
trauen hier hereinbringen. Das ist überhaupt nicht 
nötig. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Sie sehen das auch an der Diskussion, wie sie ge-
rade gelaufen ist. Ich kann mich hier hinstellen und 
kann voll und ganz die Fragen nachvollziehen, die 
Sie stellen, die aus dem Raum Staßfurt gestellt 
werden und berechtigterweise gestellt werden. Ich 
kann mich auch hundertprozentig auf die Seite des 
Herrn Ministers stellen, der in Vertretung des zu-
ständigen Ministers hier Antworten gegeben hat, 
die sehr plausibel klingen. 

 

Ich kann Ihnen nichts anderes sagen, als dass ich 
es für notwendig erachte, im Ausschuss den Leu-
ten, die dazu geladen werden, entsprechende Fra-
gen zu stellen, um einfach mehr zu erfahren. Es ist 
nun einmal der Gang der Dinge, dass die Leute 
vor Ort dazu wesentlich besser informiert sind oder 
auch das eine oder andere Fragezeichen hinter 
einer Aussage machen können.  

 

Schon allein der Streit um die Notwendigkeit der 
UVP zeigt, dass es hierbei unterschiedliche Auf-
fassungen gibt. Ich kann mir durchaus vorstellen, 
dass sie gegebenenfalls notwendig ist oder auch 
vorgeschrieben sein wird. Wie gesagt, dazu gibt es 
unterschiedliche Auffassungen und dazu muss 
man Dinge erfragen.  

 

Ich gehe einmal davon aus, Kollege Lüderitz, dass 
der Selbstbefassungsantrag, der eingebracht wor-
den ist, nicht erledigt ist und damit automatisch 
Gegenstand der nächsten Sitzung des Umweltaus-
schusses ist, sodass das dann zusammen mit dem 
Antrag aus dem Landtag dort behandelt werden 
kann. Allerdings gehe ich davon aus, dass für das 
Ganze der Wirtschaftsausschuss federführend ist 
und der Umweltausschuss mitberatend sein wird. 
Daher muss man schauen, zu welcher Terminlage 
es kommt.  
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Vor diesem Hintergrund kann ich kurz zusammen-
fassen: Ich brauche dazu mehr Informationen, wie 
viele andere auch. Natürlich sind wir uns in vielen 
grundsätzlichen Fragen, wie einer größtmöglichen 
Transparenz und einer entsprechenden Bergsicher-
heit usw., alle einig. Aber es müssen eben auch 
die Fragen gestellt werden, die gestellt werden 
müssen. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Kollege Bergmann. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht jetzt der Kolle-
ge Weihrich. Bitte, Herr Abgeordneter. 

 

 

Herr Weihrich (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Zunächst möchte ich der Fraktion DIE LIN-
KE ausdrücklich danken, dass sie dieses Thema 
heute im Hohen Hause zur Diskussion stellt. Der 
Antrag verfolgt das Ziel, das Genehmigungsverfah-
ren zur Dickstoffaufbereitungsanlage und letztlich 
auch zum Versatzverfahren in Staßfurt transparent 
zu gestalten. Ich denke, hierbei sind in der Tat ei-
nige entscheidende Fragen offen, die es zu klären 
gilt. Deswegen werden wir - das sei vorab gleich 
gesagt - dem Antrag auch zustimmen.  

 

Doch bevor ich zum Antrag selbst komme noch ei-
ne Vorbemerkung zum Kern des eigentlichen Pro-
blems. Es geht hierbei nämlich letztlich um die Ent-
sorgung gefährlicher Abfälle, vor allem um Filter-
stäube aus Müllverbrennungsanlagen, die - das 
wissen wir alle - wegen des Gehalts an Dioxinen 
und Furanen hochproblematisch sind. Gerade bei 
diesem Thema müssten doch vor dem Hintergrund 
des Müllskandals in Sachsen-Anhalt alle Alarm-
glocken schrillen. Deswegen, finde ich, muss hier 
ganz genau hingeschaut werden. 

 

Meine Damen und Herren! Ich habe Anfang 2015 
eine Kleine Anfrage zur Verwertung gefährlicher 
Abfälle in Sachsen-Anhalt gestellt. Aus der Antwort 
der Landesregierung geht hervor, dass im Jahr 
2013  1,9 Millionen t gefährliche Abfälle in Sach-
sen-Anhalt entsorgt wurden. Davon kamen 51 % 
aus anderen Bundesländern und etwa 8,5 % aus 
anderen Staaten. 

 

Im Jahr 2014 wurden zwar weniger gefährliche 
Abfälle in Sachsen-Anhalt entsorgt, aber der An-
teil der Abfälle aus dem Ausland ist bereits auf 
11,5 % gestiegen. Insgesamt kommen 60 % der 
gefährlichen Abfälle, die in Sachsen-Anhalt ent-
sorgt werden, eben nicht aus Sachsen-Anhalt, 
sondern werden nach Sachsen-Anhalt importiert. 
Das heißt, dass in Sachsen-Anhalt riesige Kapa-
zitäten zur Entsorgung gefährlicher Abfälle be-
stehen, die ganz deutlich über das Maß dessen 
hinausgehen, was in Sachsen-Anhalt selbst produ-

ziert wird. Durch das neue Vorhaben sollen noch 
einmal 350 000 t neue Kapazitäten hinzukommen.  

 

Ich sage hier deutlich: Ich habe große Sorge, dass 
wir uns durch diese Vorgehensweise in Sachsen-
Anhalt die Altlasten von morgen schaffen, meine 
Damen und Herren. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Beifall bei 
der LINKEN) 

 

Deswegen sieht meine Fraktion jede neue Entsor-
gungskapazität in Sachsen-Anhalt sehr kritisch, 
weil hierfür in Sachsen-Anhalt schlicht kein Bedarf 
besteht. Deswegen ist Transparenz bei diesen 
Verfahren oberstes Gebot. Wir fordern, dass ge-
nau offengelegt werden muss, welche Mengen in 
Staßfurt ankommen, woher sie kommen und wel-
che Inhaltstoffe sie genau haben. 

 

Außerdem ist davon auszugehen, dass die zu be-
handelnden gefährlichen Abfälle ein erhebliches 
Verkehrsaufkommen generieren werden - darauf 
hat Kollege Lüderitz schon hingewiesen -, was na-
türlich auch zu Problemen im Umfeld führt, die 
ernst zu nehmen sind.  

 

Auch die oberirdische Anlage an sich ist hoch risi-
koreich, weil nämlich durch das Mischen der ge-
fährlichen Abfälle in dem Behälter Wasserstoff 
entsteht. Wir wissen alle, was das für Folgen ha-
ben kann: dass eben eine latente Explosions-
gefahr besteht. Wenn dadurch Filterstäube in der 
Luft verteilt werden können, kann das ganz drama-
tische Auswirkungen für die Umgebung haben. 
Deswegen ist Transparenz - ich sage das noch 
einmal - so wichtig bei diesen Verfahren, damit die 
Bürgerinnen und Bürger auch mitgenommen wer-
den. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Darüber hinaus fordert der Antrag der LINKEN 
einen Langzeitsicherheitsnachweis. Das ist klar; 
das ist ohnehin eine Genehmigungsvorausset-
zung. Aber wichtig - das möchte hier hervor-
heben - ist die Forderung, dass die Ergebnisse des 
Behördengutachters offengelegt werden.  

 

Eine abschließende Prüfung durch den Gutachter 
der Behörden ist laut der Antwort auf die Kleine 
Anfrage der LINKEN, die bereits erwähnt wurde, 
bislang nicht erfolgt. Die Landesregierung geht 
aber trotzdem davon aus, dass der Langzeitsicher-
heitsnachweis nicht zu beanstanden ist. Herr Möll-
ring hat sogar der Presse gegenüber geäußert, er 
räume dieser Anlage gute Chancen ein. Ich frage 
mich, wie er zu einer solchen Wertung kommt, 
wenn die entsprechenden Ergebnisse nicht offen-
gelegt werden? 

 

Schließlich fordert der Antrag - darauf möchte ich 
noch kurz eingehen -, dass die Versatzpflicht 
nachgewiesen ist. Hierauf ist Frau Görke schon 
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eingegangen. Das ist eine ganz, ganz zentrale 
Forderung; denn die Notwendigkeit der Versatz-
maßnahme setzt überhaupt die Zulässigkeit der 
Abfallverwertung voraus. Es muss nämlich geprüft 
werden, ob durch die Abfälle andere Materialien 
ersetzt werden, die für diese Aufgabe hätten ver-
wendet werden müssen. Herr Aeikens hat das vor-
ausgesetzt. Aber wir kennen die Gutachten und 
Dokumente nicht, auf die er sich bezieht. Des-
wegen fordere ich noch einmal: Es müssen alle 
Gutachten, Dokumente und Ergebnisse des Be-
hördengutachters offengelegt werden, meine Da-
men und Herren. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Und deswegen ist es auch so wichtig, dass eine 
UVP durchgeführt wird, auch wenn sie nicht ver-
pflichtend ist. Es wäre möglich gewesen, dass der 
Betreiber das freiwillig veranlasst, damit die unge-
klärten Fragen und offenen Punkte aus der Welt 
geschafft werden und damit auch die Bevölkerung 
informiert ist. So wie er jetzt vorgeht, kann er keine 
Akzeptanz in der Region erwarten, meine Damen 
und Herren. 

 

Ich fasse zusammen: Wir sehen die große Menge 
gefährlicher Abfälle in Sachsen-Anhalt sehr kritisch 
und dementsprechend auch das Versatzverfahren. 
Es sind viele Fragen offen. Ich sehe die Landes-
regierung in der Pflicht, die notwendigen Antworten 
zu liefern. Deswegen stimmt meine Fraktion die-
sem Antrag zu, meine Damen und Herren. - Vielen 
Dank. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Beifall bei 
den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Herr Kollege Weihrich. - Für die Frak-
tion der CDU spricht jetzt der Kollege Thomas. Bit-
te, Herr Abgeordneter. 

 
 

Herr Thomas (CDU):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sach-
sen-Anhalt ist ein schönes Land. Aber wenn wir 
unterirdisch unterwegs sind, dann sehen wir viele 
Hohlräume. Die Verfüllung dieser Hohlräume hat 
uns schon oft beschäftigt. Heute sind wir nun in 
Staßfurt angelangt. Hierbei geht es um die Ver-
füllung der dort vorhandenen Hohlräume über ein 
Dickstoffversatzverfahren.  

 

Ich möchte meiner Rede vorausschicken - Minister 
Aeikens hat das auch schon gesagt -: Die Geneh-
migungen für das Verfahren, das momentan dort 
durchgeführt wird, liegen vor. Die Behörden waren 
beteiligt.  

 

Nun leben wir in Sachsen-Anhalt oder in Deutsch-
land nicht in einer Bananenrepublik, sondern wir 
haben ein Grundvertrauen in die Behörden. Jeder, 
der einen Bauantrag stellt, weiß, wie dabei geprüft 

wird. Also können wir, denke ich, auch den Behör-
den zutrauen, hier entsprechend geprüft zu haben. 

 

(Zurufe - Unruhe) 

 

Die CDU-Fraktion bekennt sich auch zu diesem 
Verfahren. 

 

(Zuruf von den GRÜNEN: Ein einfacher Bau-
antrag! - Unruhe) 

 

- Lassen Sie mich doch erst einmal ausreden, be-
vor Sie wieder ganz unruhig werden.  

 

Aber natürlich nehmen wir als CDU-Fraktion auch 
die Sorgen vor Ort ernst. Natürlich sorgt sich jeder, 
der dort lebt und wohnt und auch mit Vermutungen 
konfrontiert wird. Auch Sie lassen sich in der Zei-
tung mit Vermutungen zitieren; Sie wissen es 
selbst nicht genau. Die Vermutung, es könnte eine 
Abfallbeseitigung sein, es könnte etwas nicht ganz 
legal gelaufen sein, sorgt natürlich für Verunsiche-
rung, die wir ernst nehmen müssen, auch wenn ich 
etwas missbillige, wie sie erzeugt wird. 

 

Vor diesem Hintergrund sind wir durchaus bereit, 
mit Ihnen darüber in den Ausschüssen zu reden, 
wie die Genehmigungsverfahren zustande gekom-
men sind und welche Parameter hierbei Einfluss 
genommen haben.  

 

Nichtsdestotrotz erschließt sich mir der Kreis nicht 
ganz, wenn ich Ihren Antrag lese, in dem steht, 
dass man bestimmte Dinge, die schon von ande-
ren Behörden geprüft worden sind, noch einmal 
gutachterlich nachweisen soll. Nicht alles, was 
man machen kann, muss man machen. Wir alle 
wissen um diverse Baumaßnahmen, die immer 
wieder durch neue bürokratische Hürden behindert 
werden.  

 

Ich möchte für die CDU-Fraktion noch einmal ganz 
deutlich sagen: Auch wir sind hierbei um Transpa-
renz bemüht. Deswegen möchten wir gern - ohne 
jetzt tiefer in die technischen Details zu gehen; Sie 
haben hier keine fachlichen, sondern viele Verfah-
rensfragen angesprochen - durchaus mit Ihnen 
darüber im Ausschuss diskutieren und gemeinsam 
vielleicht dann für mehr Klarheit sorgen. Ich denke, 
das ist das gute Recht der Öffentlichkeit.  

 

Natürlich - auch das sage ich für die CDU-Fraktion 
ganz deutlich - sind alle Beteiligten aufgefordert, 
bei der Schaffung der Transparenz mitzuwirken. 
Das heißt, von der Firma, die das dort betreibt mit 
Blick auf die Inhaltsstoffe bis hin zu den beteiligten 
Behörden. Ich bin mir relativ sicher, dass uns auf-
grund der vielen Parteien, die an dem Prozess der 
Genehmigung beteiligt waren, Klarheit geboten 
wird, dass wir zu einem Ergebnis kommen, mit 
dem das, was gerade passiert, nicht infrage ge-
stellt wird.  

 

Deswegen, Herr Präsident, beantragen wir die 
Überweisung zur federführenden Beratung in den 
Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft und 
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zur Mitberatung in den Umweltausschuss. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Herr Kollege Thomas. Die Kollegin 
Görke würde Sie gern etwas fragen. - Bitte schön. 

 
 

Frau Görke (DIE LINKE):  

 

Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass die 
Genehmigung vorliegt. Am Dienstag ist der Erörte-
rungstermin. Dabei geht es genau um die Erteilung 
der Genehmigung. - Das vorweg.  

 

Ich frage Sie: Würden Sie mir darin Recht geben, 
dass Intransparenz nur dazu dienen kann, genau 
solche Vermutungen anzustellen? - Denn wenn mir 
keine Unterlagen vorliegen, kann ich nur Vermutun-

gen anstellen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. 

 
 

Herr Thomas (CDU):  

 

Bevor wir diese Fragen beantworten, sollten wir 
einmal generell diskutieren. Sie haben maximale 
Transparenz gefordert. Dann erklären Sie mir doch 
bitte einmal, was Sie unter maximaler Transparenz 
verstehen? 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Diese Form des Dialogs ist hier nicht möglich. 

 
 

Herr Thomas (CDU): 

 

Ja. - Denn maximale Transparenz ist ein Begriff, 
der dehnbar ist. Darunter versteht jeder etwas an-
deres. Dem einen reicht es; dem anderen reicht es 
nicht. Deswegen ist das natürlich eine Forderung, 
die sehr schwer zu erfüllen ist; denn wenn man ei-
ne Kleinigkeit vergisst, ist das schon nicht mehr 
maximale Transparenz. Ich sage Ihnen, wir sollten 
für eine Transparenz vor Ort sorgen, die zu Akzep-
tanz beiträgt. Lassen Sie uns doch darüber im 
Ausschuss beraten. Gerade das wollen wir doch 
mit Ihnen tun. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Sie schauen so, als würden Sie noch eine Frage 
beantworten. Ist das richtig? 

 
 

Herr Thomas (CDU): 

 

Ja. Das tue ich gern. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Bitte, dann können Sie sie stellen, Frau Görke. 

 
 

Frau Görke (LINKE): 

 

Ich wollte ihm eigentlich antworten, was ich unter 
maximaler Transparenz verstehe: Offenlegung der 
Unterlagen. 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Solche Dialoge sind hier nicht möglich. 

 

 

Herr Thomas (CDU):  

 

Wie gesagt, wir wollen darüber im Ausschuss be-
raten. Ich glaube, dass wir dort genügend Zeit und 
Möglichkeiten haben, um das tiefgründig zu er-
örtern. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Gut. - Jetzt hat für die Fraktion DIE LINKE der Kol-
lege Lüderitz das letzte Wort. 

 

 

Herr Lüderitz (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Ja, das ist so eine Sache mit der maximalen 
Transparenz. Aber diesen Begriff, Herr Thomas, 
hat keiner von der Opposition geprägt, den hat der 
Ministerpräsident geprägt. Den können Sie - Sie 
wissen das sehr wohl - auch im Abschlussbericht 
des Elften Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses nachlesen.  

 

(Herr Thomas, CDU: Wir reden doch aber 
über Staßfurt!) 

 

Ich habe eingangs gesagt, wie viele Zusammen-
hänge es gibt zwischen den Dingen, über die wir 
dort verhandelt haben, und den Dingen, die wir 
jetzt hier behandeln müssen.  

 

Ich sage es noch einmal deutlich - der Minister hat 
zu Recht darauf hingewiesen -: Am 31. März findet 
der Erörterungstermin statt. Dieser Erörterungs-
termin erfolgt - das wissen alle, die sich mit der 
Angelegenheit Angersdorf befasst haben - mit vor-
her ausgelegten Unterlagen, die nicht ganz voll-
ständig waren. Ich möchte mich hier ganz vorsich-
tig aus dem Fenster lehnen. Wir haben schon ein-
mal vor dem Oberverwaltungsgericht in Naumburg 
damit Schiffbruch erlitten. 

 

(Herr Leimbach, CDU: In Magdeburg!) 

 

- Ja, wir haben vor dem Oberverwaltungsgericht in 
Magdeburg Schiffbruch erlitten, insbesondere in 
der Angelegenheit Angersdorf. Wir haben auch 
mächtig Schiffbruch in der Angelegenheit Vehlitz 
erlitten, weil wir im Vorgang und im Nachgang die 
gleichen Fehler gemacht haben. 

 

Deshalb bitte ich die Landesregierung noch einmal 
nachdrücklich darum, dass man dieses Verfahren 
erst einmal aussetzt, bis alle diese Rahmenbedin-
gungen geklärt sind, die vom Minister hier auch zu 
Recht angesprochen wurden. Es geht um die Pro-
blematik der behördlichen Prüfung des Langzeit-
sicherheitsnachweises und um die öffentliche Aus-
legung. Das gehört nämlich zusammen. Über die 
Frage, ob das nun eine maximale Transparenz 
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oder die rechtlich erforderliche Transparenz ist, 
können wir uns gern trefflich in den Ausschüssen 
streiten. 

 

Ich möchte noch einmal deutlich machen, wie die 
Situation ist. Ich habe eine Kleine Anfrage zu der 
Anlage in Staßfurt gestellt. An die Antwort ist eine 
Anlage angefügt worden. Wenn Sie erfahren, dass 
es allein im Jahr 2014 drei Vorfälle mit Austritten 
von Wasserstoff gegeben hat, dann wird, glaube 
ich, jeder zu der Erkenntnis gelangen, wie wichtig 
es für die Region wäre, dass diese Dinge durch 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung und durch ei-
ne vernünftige immissionsschutzrechtliche Prüfung 
zukünftig ausgeschlossen werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir reden doch hier nicht über Pillepalle. Das sind 
Dinge, die Ihre Landesregierung in die Antwort hin-
eingeschrieben hat. Diese Erkenntnisse habe ich 
also nicht durch Vermutungen oder ähnliche Dinge 
gewonnen. 

 

Eigentlich sollte über diesen Antrag eine Direkt-
abstimmung erfolgen. Sie wollen ihn in die Aus-
schüsse überweisen. Dem werden wir uns nicht 
verschließen. Allerdings werbe ich sehr dafür, dass 
dem Umweltausschuss die Federführung übertra-
gen wird und dass der Wirtschaftsausschuss der 
mitberatende Ausschuss wird, weil die Dinge, die 
wir hierzu zu bereden haben, nicht in erster Linie in 
das Portfolio des Ausschusses für Wissenschaft 
und Wirtschaft passen, sondern eher in den Um-
weltausschuss. 

 

Ich habe einen Nebensatz vergessen. Er betrifft 
die gefährlichen Abfälle. 80 % der gefährlichen Ab-
fälle, die in Staßfurt verbracht werden, kommen 
aus Nordrhein-Westfalen. - Danke.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Lüderitz. - Damit ist die 
Debatte abgeschlossen und wir kommen zum Ab-
stimmungsverfahren über die Drs. 6/3902. - Herr 
Dr. Köck hat sich zu Wort gemeldet. 

 

 

Herr Dr. Köck (DIE LINKE): 

 

Ich möchte beantragen, dass der Antrag auch in 
den Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-
kehr überwiesen wird; denn es ist unterirdische 
Raumordnung. Dann können wir das gleich erst-
mals testen. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr. 
Diesen Ausschuss haben Sie beantragt? - Ja, 
okay. 

 

Zur Debatte steht also, dass dem Ausschuss für 
Wissenschaft und Wirtschaft die Federführung 

übertragen werden soll. Ich glaube, dass das klar 
ist.  

 

(Zuruf von der LINKEN: Umwelt!)  

 

Der Ausschuss für Umwelt soll mitberatend sein. 
Der Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-
kehrt soll auch ein mitberatender Ausschuss sein. 
- Herr Striegel. 

 

 

Herr Striegel (GRÜNE): 

 

Ich habe den Kollegen Lüderitz so verstanden, 
dass es strittig ist, wo die Federführung liegt. In-
sofern müssten Sie aus meiner Sicht darüber ab-
stimmen lassen. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Dann habe ich bei Ihnen das Wort „federführend“ 
nicht verstanden. Sie haben beantragt: federfüh-
rend in den Ausschuss für Landesentwicklung und 
Verkehr zu überweisen. Okay.  

 

(Unruhe)  

 

- Wir versuchen einmal, ganz ruhig zu bleiben. Ich 
nenne zuerst die drei Ausschüsse, in die überwie-
sen werden soll, und Sie signalisieren mir ganz 
heftig, wenn jemand gegen eine Ausschussüber-
weisung ist. Ausschuss für Wissenschaft und Wirt-
schaft? - Ja. Ausschuss für Umwelt? - Ja. Aus-
schuss für Landesentwicklung und Verkehr? - Ja. 

 

(Unruhe)  

 

Dann lasse ich darüber einzeln abstimmen. An-
sonsten hätte ich darüber jetzt insgesamt beschlie-
ßen lassen. Dann machen wir es einzeln. Wer da-
für ist, dass der Antrag in den Ausschuss für Wis-
senschaft und Wirtschaft überwiesen wird, den bit-
te ich jetzt um das Kartenzeichen. - Das ist das 
ganze Haus. Ist jemand dagegen oder enthält sich 
jemand der Stimme? - Nein. Das ist somit be-
schlossen.  

 

Wer ist für eine Überweisung in den Umweltaus-
schuss? - Das ist das ganze Haus. Ist jemand da-
gegen? - Nein. Enthält sich jemand der Stimme? 
- Nein. Das ist somit beschlossen. 

 

Wer ist für eine Überweisung in den Ausschuss für 
Landesentwicklung und Verkehr? - Das ist die 
Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Das sind 
die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der Stim-
me? - Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Damit ist die Überweisung in den Ausschuss 
für Landesentwicklung und Verkehr nicht erfolgt. 

 

Wir stimmen jetzt über die Federführung ab. Ich 
habe anfänglich gehört, dass der Ausschuss für 
Wissenschaft und Wirtschaft federführend sein 
soll. Das ist der Bergbauausschuss, um es einmal 
so zu sagen. - Gut. Dann frage ich jetzt, wer dafür 
ist, dass der Ausschuss für Wissenschaft und Wirt-
schaft federführend ist. - Das sind die Koalitions-
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fraktionen. Wer ist dagegen? - Das sind die Frak-
tion DIE LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Dann hat die Federführung trotzdem ei-
ne Mehrheit gefunden. Vielen Dank. Wir haben 
Tagesordnungspunkt 14 abgearbeitet. 

 

Bevor wir zum Tagesordnungspunkt 5 kommen, 
begrüßen wir ganz herzlich auf der Gästetribüne 
Damen und Herren der Freiwilligen Feuerwehr in 
Wanzleben. Herzlich willkommen im Landtag von 
Sachsen-Anhalt! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf: 

 

 
 

Beratung 

 

Konzept und Maßnahmenplan zur Bekämpfung 
des Eichenprozessionsspinners erarbeiten 

 

Antrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 6/3899 

 

 

 

Der Einbringer ist der Kollege Bergmann. Bitte 
schön, Herr Kollege Bergmann. 

 

 

Herr Bergmann (SPD): 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Sehr geehrter 
Herr Präsident! Der Eichenprozessionsspinner 
kommt als Nachtisch heute Mittag und als letzter 
Antrag. Wir haben in der Koalition seit einigen 
Wochen und Monaten über das Thema diskutiert 
und bringen es heute ein. Nach meinem Gefühl 
kommt der Antrag ein wenig zu spät - ich werde 
das nachher begründen -, aber nicht zu spät. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wir müssen immer wieder feststellen, dass der 
Eichenprozessionsspinner in der Natur, aber eben 
nicht nur dort, sondern auch auf Wegen, Plätzen 
und Feldern, die auch von Menschen stark fre-
quentiert sind, sein Unwesen treibt und letztlich 
dazu führt, dass es zu allergieähnlichen Auswir-
kungen auf der Haut kommt, unter denen einige 
Menschen enorm leiden. Ich habe so etwas selbst 
schon in der Altmark bei Reitveranstaltungen usw. 
erleben dürfen. Die Leute standen unter Eichen 
und sofort oder abends brannten die Arme und die 
Haut war gerötet.  

 

Wir müssen also konstatieren, dass dieses Tier-
chen für die menschliche Gesundheit durchaus ge-
fährlich ist. Wir haben uns deswegen dazu durch-
gerungen zu sagen: Dann müssen wir eine konzer-
tierte Aktion vornehmen. Wir müssen den zustän-
digen Kreisen bei der Koordinierung bestimmter 
Abwehrmaßnahmen helfen und das Ganze durch 
das Land flankieren. 

 

Problematisch sehe ich das natürlich - das werden 
Sie nachvollziehen können - als umweltpolitischer 

Sprecher, weil es auch zu Schäden in der übrigen 
Natur kommen kann, je nachdem mit welchem Mit-
tel gearbeitet wird. Deswegen wird man beim 
Nachlesen auf der einen oder anderen Seite im In-
ternet feststellen, dass zum Beispiel der Naturbund 
gegen den Einsatz bestimmter Insektizide ist und 
das Ganze eher anders oder gar nicht bekämpft 
sehen möchte. Ich glaube trotzdem, auch nach-
dem ich solche Bilder live gesehen habe, dass es 
notwendig ist.  

 

Jetzt möchte ich auch kurz erklären, warum ich 
vorhin gesagt habe, dass der Antrag ein bisschen 
zu spät kommt. Wenn wir dann auch in Natur-
schutzgebiete, insbesondere in Natura-2000-Gebie-

te, hineingehen und eventuell Gifte verwenden 
müssen, die auch auf andere Tierarten schädigend 
wirken, dann ist damit der Projektbegriff im Sinne 
der Rechtsprechung erfüllt. Das heißt, dass dann 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen 
ist. Das bleibt dann nicht aus. Das kostet natürlich 
noch einmal Zeit und ist durch das Land entspre-
chend vorzubereiten. Natürlich würden mich dann 
auch die Berichterstattungen dazu interessieren; 
denn, wie gesagt, wir wollen nicht Tabula rasa in 
unseren Wäldern machen. 

 

Gleichzeitig möchten wir, dass es für die Bevölke-
rung Beratungsangebote gibt. Wir möchten also, 
dass man sich über die Krankheitsauswirkungen 
und darüber informieren kann, wie man eventuell 
schon von vornherein Kontakt mit den Tieren ver-
meiden kann. Wir möchten auch, dass man sich 
auf der Bundesebene dafür einsetzt, dass dieser 
Schutz weiterentwickelt und effektiver gestaltet 
wird. Vielleicht sollte auch an der Entwicklung von 
Giften gearbeitet werden, die wesentlich selektiver 
und nur gegen den Eichenprozessionsspinner wir-
ken, um das in den Griff zu bekommen. 

 

Wir haben vor Jahren in Brandenburg festgestellt, 
dass man dort durch eine große Aktion eine wei-
testgehende Eichenprozessionsspinnerfreiheit er-
reicht hat. In den Grenzbereichen zwischen Sach-
sen-Anhalt und Brandenburg wird dann immer ge-
sagt: Jetzt tut ihr endlich auch einmal etwas, an-
sonsten schwappt das bald wieder herüber. Auch 
aus diesem Grund halten wir es eben für vernünf-
tig, einmal eine große Aktion zu machen. Diese 
soll aber auch mit all den Vorsichtsmaßnahmen 
geschehen, auf die ich hingewiesen habe. Ich hof-
fe, dass Sie uns dabei folgen können. 

 

Natürlich möchten wir, dass in den Ausschüssen 
für Umwelt, für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten, für Arbeit und Soziales sowie für Inneres und 
Sport im zweiten oder dritten Quartal über die 
Punkte 1 bis 3 des vorliegenden Antrages berichtet 
wird. Ich hoffe bei diesem Thema auf maximale 
Unterstützung. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank für die Einbringung des Antrages, Kol-
lege Bergmann. - Für die Landesregierung spricht 
jetzt Herr Minister Dr. Aeikens. Bitte schön, Herr 
Minister. 

 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich glaube, es ist zielführend, dass ich Ich-
nen zunächst den Eichenprozessionsspinner vor-
stelle.  

 

(Heiterkeit)  

 

Ich unterstelle nicht bei allen Mitgliedern des Land-
tages so detaillierte Kenntnisse über Forstschäd-
linge, wie sie der Abgeordnete Herr Bergmann mit 
seiner Einbringungsrede an den Tag gelegt hat. 

 

Es handelt sich um einen Schmetterling, der vor-
wiegend in Eichenwäldern, aber auch an einzelnen 
Eichen lebt und dessen Raupen nach dem Schlupf 
Eichenlaub fressen. Der Eichenprozessionsspinner 
ist vor 20 Jahren in Sachsen-Anhalt spürbar ge-
worden. Ein erstes massives Auftreten gab es 
im Raum Genthin. In den letzten zehn Jahren hat 
er sich massiv ausgeweitet. Mittlerweile sind die 
Eichen in einem breiten Gürtel von der Annaburger 
Heide bis über die gesamte Altmark stark befallen. 
Stark betroffen sind auch Brandenburg und Nie-
dersachsen. 

 

Je nach Befallstärke können Wälder kahlgefressen 
werden. Bei mehrjährigem Kahlfraß können Wäl-
der absterben. Das ist besonders dann der Fall, 
wenn der Eichenprozessionsspinner in Vergesell-
schaftung mit anderen Schmetterlingsarten, der 
sogenannten Eichenfraßgesellschaft, auftritt.  

 

Der Eichenprozessionsspinner ist nicht nur eine 
Gefahr für den Bestand von Eichenwäldern und 
einzelnen Alteichen. Die giftigen Haare der Rau-
pen werden bei den Häutungen abgestoßen und 
verbleiben bis zu fünf Jahre toxisch im biologi-
schen System. Diese Haare können beim Men-
schen zu gesundheitlichen Problemen führen, an-
gefangen bei Hautreizungen über Hautausschläge 
bis hin zu Atemnot und anderen schweren allergi-
schen Reaktionen. Diese Situation ist gerade in 
besiedelten Bereichen sehr ernst. Wir haben Fälle, 
in denen nicht nur die heimische Bevölkerung 
schwer leidet, sondern auch Auswirkungen auf den 
Tourismus festzustellen sind. 

 

Aus den genannten Gründen ist es nachvollzieh-
bar und verständlich, dass sich die Regierungs-
fraktionen mit dem Thema Eichenprozessionsspin-
ner befassen. Mit dem vorliegenden Antrag wird 
die Landesregierung aufgefordert, in einer inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe ein Konzept zur Be-
kämpfung des Eichenprozessionsspinners zu er-
arbeiten und auch die Bekämpfung in Natura-2000- 

und Naturschutzgebieten zu berücksichtigen, zu 
prüfen, wie Information und Beratung der Bevölke-
rung verbessert werden können, auf der Bundes-
ebene dafür zu sorgen, dass Mittel für die Be-
kämpfung bereitstehen und die Forschung in die-
sem Bereich gestärkt wird, und bis Ende des zwei-
ten Quartals über die Umsetzung in den Aus-
schüssen zu berichten.  

 

Gern werden wir uns unter der Federführung des 
Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt mit 
dem Ministerium für Arbeit und Soziales und dem 
Ministerium für Inneres und Sport unter Beteiligung 
der betroffenen Landkreise Wittenberg, Anhalt-Bit-
terfeld, Jerichower Land, Stendal, Altmarkkreis und 
Börde der Frage einer Bekämpfungsstrategie wid-
men. 

 

Es hat zu diesem Problem bereits in der Vergan-
genheit zahlreiche Besprechungen zur Unterstüt-
zung der Kommunen gegeben. Die Landesregie-
rung hat zu dem Thema ein entsprechendes Merk-
blatt erarbeitet und zur Verfügung gestellt, das ich 
hier noch einmal zeigen darf. Aber wir werden prü-
fen, wie Information und Beratung der Bevölkerung 
weiter verbessert werden können. 

 

Zu Fragen des Mitteleinsatzes: Im Forst kommt nur 
eine Bekämpfung mit Luftfahrzeugen infrage. Hier-
bei konnten wir erreichen, dass die Bundesbehör-
den die beide infrage kommenden Mittel bis 2018 
bzw. 2021 mit vertretbaren Auflagen grundsätzlich 
zugelassen haben. Die Zulassung erstreckt sich 
nach sorgsamer Prüfung auch auf Schutzgebiete. 
Damit sind wir zunächst handlungsfähig. Gleich-
wohl ist die nachhaltige Bereitstellung geeigneter 
und möglichst schonender Mittel ein dauerhaftes 
Problem. Hierzu sind wir mit Bundesministerien 
und Bundesbehörden im Gespräch und werden die 
chemische Industrie einbeziehen. 

 

Mit einer gleichzeitigen Zulassung als Biozid könn-
te die Attraktivität für die Industrie steigen. Aller-
dings gibt es sehr lange und aufwendige Entwick-
lungszeiträume bei geringem Umsatz. Daher for-
dern die Fraktionen zu Recht Forschungsförderung 
in diesem Bereich. 

 

Lassen Sie mich noch etwas Grundsätzliches aus-
führen. Wenn der Verlust von Wäldern droht, 
können wir den Eichenprozessionsspinner auf der 
Grundlage des Pflanzenschutzrechtes in Wäldern 
bekämpfen. Dies geschieht mit Hubschraubern. 
Die Forstverwaltung musste in den Jahren 2009 
bis 2013 zum Schutz von Eichenwäldern tätig wer-
den, im Jahr 2012 auf 3 500 ha.  

 

Im besiedelten Bereich dürfte aber ein mechani-
sches Absaugen der Raupennester mit den dort 
akkumulierten Nesselhaaren die einzige Möglich-
keit sein. Aber dieses Problem berührt einen völlig 
anderen Rechtskreis, nämlich das Biozidrecht. Für 
die Bekämpfung zum Schutz der Gesundheit sind 
die Kommunen zuständig. Die Landkreise treten 
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als Koordinierungsstelle auf. Das Innenministerium 
hat einen diesbezüglichen Zuständigkeitserlass be-

reits im Dezember 2012 herausgegeben.  

 

Es scheint naheliegend, die Anstrengungen zur Be-

kämpfung des Eichenprozessionsspinners in den 
Bereichen Waldschutz und Schutz der Gesundheit 
zu bündeln. Allerdings sind die rechtlichen Rah-
menbedingungen, aber auch die tatsächlichen 
technischen Möglichkeiten - Luftfahrzeugeinsatz 
im Forst, Absaugen in den Orten - sehr unter-
schiedlich. Die technische Durchführung einer Be-
kämpfung kann koordiniert werden, wenn beide 
Bereiche betroffen sind und die Bekämpfung mit 
Hubschraubern erfolgt. Das haben wir auch in der 
Vergangenheit so praktiziert. 

 

Eine gute Nachricht möchte ich Ihnen nicht vorent-
halten: In den Jahren 2014 und 2015 hat sich die 
Waldschutzsituation infolge des Rückgangs ande-
rer Eichenschädlinge entspannt. Auch wenn der 
Eichenprozessionsspinner nach wie vor in spür-
barer Dichte da ist, droht derzeit erfreulicherweise 
kein Absterben von Wald. Eine Bekämpfung aus 
Waldschutzgründen ist daher derzeit nicht zu 
rechtfertigen. 

 

Wir dürfen nicht vergessen, dass der Chemie-
einsatz im Wald auch andere Organismen treffen 
kann und daher nur das letzte Mittel ist, wenn 
schwere Schäden drohen. Das heißt, das Haupt-
augenmerk der Bekämpfung wird auf den besie-
delten Gebieten liegen müssen.  

 

Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
wird mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales 
und dem Ministerium für Inneres und Sport unter 
Einbeziehung der kommunalen Vertreter beraten, 
was in diesem Jahr erforderlich ist und was ver-
bessert werden kann. Dabei werden uns die ge-
sammelten Erfahrungen nützen. Wir wollen dem 
Wald helfen, aber wir wollen auch den Menschen 
helfen. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Herr Minister, Herr Kollege Weihrich würde Sie 
gern etwas fragen. 

 

 

Herr Weihrich (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Minister, ich habe zu der Frage 
der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 
im Forst schon einige Kleine Anfragen gestellt und 
dabei immer auch die Frage gestellt: Wie schätzen 
Sie die Ergebnisse dieser Bekämpfungsmaßnah-
men ein? - Dazu war die Antwort auf meine Kleine 
Anfrage nicht ganz deutlich. Deswegen würde ich 
die Frage an dieser Stelle gern wiederholen. Wie 
schätzen Sie die Ergebnisse der Bekämpfungs-
maßnahmen des Eichenprozessionsspinners in der 
Vergangenheit ein? 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Herr Abgeordneter Weihrich, ob solche Bekämp-
fungsmaßnahmen Erfolg zeitigen oder nicht, ist 
von vielerlei Faktoren abhängig. Vielleicht habe ich 
Ihnen auch aus diesen Gründen eine Antwort ge-
geben, die Sie nicht ganz zufriedenstellt. Mir liegt 
sie jetzt nicht vor; ich habe Sie auch nicht in Erin-
nerung.  

 

Wie wir beide mit unserer Ingenieurvorbildung wis-
sen - Sie in einem anderen Bereich als ich -, hängt 
es von vielerlei Faktoren ab, ob derartige Bekämp-
fungsmaßnahmen wirksam sind. Das hängt von 
der Ausbreitung der Schädlinge ab, es hängt von 
den Witterungsbedingungen ab, vorher und nach-
her. Das heißt, eine Prognose dazu, wie solche 
Maßnahmen wirken, ist schwierig. Aber Sie kön-
nen sicher sein: Wir bekämpfen dann, wenn wir 
der Überzeugung sind, dass wir damit etwas Sinn-
volles erreichen. Das ist uns in der Vergangenheit 
grundsätzlich auch gelungen.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Die Antwort war ausreichend? - Gut. Dann vielen 
Dank, Herr Minister. - Die vereinbarte Fünfminu-
tendebatte eröffnet jetzt der Kollege Czeke von der 
Fraktion DIE LINKE aus Genthin. 

 
 

Herr Czeke (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Ja, mit den Eichen ist das so eine 
Sache. Ich gebe dem Kollegen Bergmann Recht, 
bei mir steht: „Na endlich!“, nicht, dass es zu spät 
ist.  

 

(Zuruf von der CDU) 

 

- Ja, Herr Kollege, wenn wir als Opposition mit so 
etwas kommen, dann hätte das Hohe Haus mit 
seiner Mehrheit gesagt: Das hätten wir doch mit 
einer Selbstbefassung im Ausschuss klären kön-
nen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das hören Sie von mir natürlich nicht; denn die 
Menschen wollen zu Recht vor diesen kleinen, 
sehr aggressiven Raupen geschützt werden.  

 

In einem Protokoll aus dem Jahr 2011 haben die 
Vertreter von der CDU und der SPD ihre Besorgnis 
zum Ausdruck gebracht. Der Berg kreißte und tat-
sächlich kam dann nach vier Jahren doch noch ein 
Antrag heraus. 

 

Herr Minister, es ist natürlich ein Abwägungspro-
zess, den wir wollen. Wir haben in einem Ortsteil 
als Stadt Genthin auch einen Kindergarten, der 
nennt sich „Unter den Eichen“. Den haben wir tat-
sächlich schon schließen müssen, weil es nicht 
möglich war, den Biestern Einhalt zu gebieten.  

 

Fakt ist auch: Wir, die Region Genthin, sind eine 
Zelle dessen. Aber das hängt auch damit zusam-
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men, dass Friedrich Adolph von Alemann als Ei-
chenvater den Eichenforst in meiner Region über-
haupt erst begründet hat. Er hat nämlich im Jahr 
1829 die Oberförsterei Altenplathow im damaligen 
Landkreis Jerichow II, heute ein Ortsteil von Gent-
hin, übernommen, mit immerhin 4 375 ha. Ich habe 
gleich gedacht: Donnerwetter, das ist eine Revier-
größe, wie sie auch Sachsen-Anhalt anstrebt. Es 
schien ja zu funktionieren. Von Alemann hat die 
Eichen dort tatsächlich angebaut.  

 

Ich bin in der Region aufgewachsen. Wer auf-
merksam an der B 197 unterwegs ist, von Genthin 
kommend in Richtung Havelberg, der kann sich 
das zwischen Redekin und Jerichow einmal an-
schauen. Dort gab es einen Forst, der hieß „Der 
Eichengrund“ - ich betone: gab es. Denn mit dem 
hat der Eichenprozessionsspinner relativ kurzen 
Prozess gemacht. Man kann sich das anschauen. 
Wenn der Johannistrieb kam, kamen natürlich 
auch noch andere Schädlinge. Das ist das Pro-
blem, das wir dort haben. Es gibt dort nur noch 
vereinzelte Eichenbestände.  

 

Und wir haben ein Mikroklima in Genthin. Wir ha-
ben bei einer Begehung im städtischen Wald mit 
dem Agrarausschuss, als wir die Eichen an der 
B 107 in Höhe Hüttermühle beschaut haben, fest-
gestellt, dass wir, konkret auf Genthin bezogen, 
ein Mikroklima haben, das mit Weinanbaugebieten 
in Baden-Württemberg vergleichbar ist, sehr, sehr 
trocken und sehr warm für unsere Region. Das tut 
wahrscheinlich dem Eichenprozessionsspinner in 
seiner Entwicklung sehr gut. 

 

Herr Minister, für aufmerksame Leser der „Mittel-
deutschen Zeitung“ von heute hätte es Ihrer Ein-
führung nicht bedurft. Darin ist alles sehr gut er-
klärt. Herr Barth sagte zum Beispiel im Jahr 2011 
- hört, hört! -: Ein Problem bei der Bekämpfung im 
Forstbereich ist die Personalfrage. Es ist nicht im-
mer ein Problem der tatsächlichen Erkennung; 
denn das sieht man durchaus. 

 

Wir werden dem vorliegenden Antrag zustimmen. 
Als problematisch sehe ich allerdings an: Wir sind 
schon am Ende des ersten Quartals und wollen 
jetzt noch die Kommunen einbeziehen. Das stelle 
ich mir schwierig vor. Die Geschichten, die Mag-
deburg mit den Staubsaugern praktiziert hat, ha-
ben nur zu einem mäßigen Erfolg geführt; denn 
man stellte dabei fest, dass man nicht in die Re-
gionen kommt, in die man tatsächlich kommen 
muss. 

 

Auch Frau Keding hat in der besagten Sitzung im 
Jahr 2011 darauf hingewiesen, dass die Haus-
haltslage so ist, wie sie ist. Für mich sind aber die 
Aussagen von Herrn Dr. Habermann auf Seite 22 
des Protokolls und von dem viel zu früh verstorbe-
nen Kollegen Wenzel auf Seite 23 wesentlich, 
dass es um eine Behandlung für das gesamte Ge-
biet gehen muss. Ich gebe meinem Vorredner dar-

in Recht, dass unsere Nachbarn natürlich sagen 
können: Jetzt tut auch ihr bitte etwas, damit das 
Problem bei uns nicht wieder aufkommt.  

 

Ich erinnere auch daran, dass der Waldbesitzer-
verband eine Veranstaltung zu Pflanzenschutzmit-
teln und Insektiziden überhaupt durchgeführt hat 
und dazu, welche Rolle Naturschutzverbände da-
bei spielen. Das muss hinterfragt werden. Wenn 
der Mensch geschützt werden muss, muss ich 
abwägen, ob ich die böse Raupe in erheblicher 
Größenordnung tatsächlich eliminieren will oder ob 
ich anderen den Vorzug lasse und damit zugleich 
in Kauf nehme, dass der Eichenwald oder der 
Eichenbestand tatsächlich zum Sterben verurteilt 
ist; denn die Eichenprozessionsspinner lassen 
nicht viel übrig. Ich freue mich auf die Bericht-
erstattung im dritten Quartal. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Herr Kollege Czeke. - Für die Frak-
tion der CDU spricht jetzt der Kollege Herr Leim-
bach. Bitte, Herr Abgeordneter. 

 

 

Herr Leimbach (CDU):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Initiative unseres Koalitionspartners 
zur Einbringung einer gemeinsamen Entschlie-
ßung ist wichtig und unterstützenswert. Und Han-
deln tut not, allerdings auch die Warnung vor Über-
treibung und Hektik. Eine Gefahr für Tabula-rasa-
Maßnahmen, von denen vorhin gesprochen wurde, 
sehe ich persönlich nicht. Auch in dem Handeln 
der Landesregierung in den letzten Jahren waren 
eher Augenmaß und Entschlossenheit zu erken-
nen. 

 

Ich bin dankbar, dass Herr Czeke hier nicht nur 
das Mikroklima, sondern die Mikroproblematik von 
Genthin präsentiert hat. Aber das ist bei Weitem 
eine Untertreibung, was die Problemlage und den 
Problemdruck angeht. Der Eichenprozessionsspin-
ner hat zwar zuerst in der Altmark als Schädling 
Schäden produziert, tritt aber nunmehr bis zum 
Saalekreis auf. Das ist also wahrlich kein Gen-
thiner Problem. 

 

Die Raupen sind nach unserer Definition Schädlin-
ge. Das erinnert mich an meinen gestrigen Rede-
beitrag zu Tierschutzfragen. Wir bekämpfen sie 
deswegen, insbesondere im Falle des Übermaßes 
und wenn Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung drohen, insbesondere Gesundheits-
gefahren. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Solche 
Gefahren drohen und sollten nicht unterschätzt 
werden. Allein im Jahr 2012 sind in Deutschland 
7 000 Menschen wegen einer Kontamination durch 
Berührung mit den Brennhaaren der Eichenpro-
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zessionsspinner medizinisch behandelt worden, so 
konnte man lesen. Dass diese auch nicht nur lokal 
problematisch sind, ergibt sich allein daraus, dass 
sie zum Beispiel durch Wind über Kilometer hin-
weg verfrachtet werden können. Sie verursachen 
schwerwiegende Hautirritationen, Augenreizungen 
und Atembeschwerden und man darf sie auf kei-
nen Fall mit Brennnessel oder Ähnlichem ver-
wechseln, was man schon hören konnte. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kinder, 
aber nicht nur Kinder - wir haben in Osterburg 
bei der Besichtigung mit unserer Arbeitsgruppe 
auch Eichenprozessionsspinnernester an Sport-
plätzen und vielen anderen öffentlichen Anlagen 
gesehen -, müssen besonders geschützt werden. 
Es ist keineswegs zufällig, dass wir Beispiele dafür 
kennen, dass die Außenanlagen von Kindertages-
stätten nicht mehr benutzt werden konnten, insbe-
sondere in der aktiven Zeit. Dabei reichen meiner 
Meinung nach auch nicht das Aufstellen von 
Warnhinweisen oder ergänzende Informationen in 
den lokalen Medien, sondern wir müssen insge-
samt stärker an der Aufklärung und Information der 
Öffentlichkeit arbeiten. 

 

Dass wir mit der SPD zusammen eine interministe-
rielle Arbeitsgruppe für notwendig und für gerade-
zu unverzichtbar halten, das hat etwas mit den ge-
streuten Kompetenzen zu tun. Es geht sehr wohl 
um das Thema Forst. Hierbei ist das Land sehr 
stark beteiligt. Aber es geht genauso um das The-
ma Gesundheit und um die Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Damit 
sind alle Ebenen der kommunalen Kompetenzen 
betroffen, sowohl die gemeindliche als auch die 
kreisliche Ebene, und natürlich auch Aufgaben des 
Landes.  

 

Ich freue mich, dass der Minister angekündigt hat, 
dass er unverzüglich mit seinen Kollegen in den 
Ministerien und mit den kommunalen Spitzenver-
bänden an einem Konzept zur Bekämpfung arbei-
ten wird. 

 

Nur am Rande - weil das nicht meine originäre 
Kompetenz ist - sei noch einmal auf die Folgen für 
den von uns auch beim Waldumbau sehr unter-
stützten Eichenwald eingegangen. Die Eichen sind 
sehr viel stärker betroffen als alle anderen Baum-
arten. Auch die Absterberate ist bei Eichen nach 
einem derartigen Befall ungleich höher als bei an-
deren Baumarten.  

 

(Herr Czeke, DIE LINKE: Deshalb heißt er ja 
auch Eichenprozessionsspinner!) 

 

Wenn wir den Eichenwald in Sachsen-Anhalt schüt-
zen wollen, dann müssen wir mehr tun, als ledig-
lich Mittel in Höhe von 1,3 Millionen € einzusetzen, 
die wir allein für die Bekämpfung von Eichenfraß-
gesellschaften und für die Befliegung einer Fläche 
von 700 ha in den letzten vier Jahren ausgegeben 
haben. Das Konzept muss mehr Lösungen und 

mehr Ideen anbieten, als nur Kollegen von der 
Feuerwehr zu bitten, mit Staubsaugern die Nester 
in der Nähe von Siedlungsgebieten abzusaugen. 

 

Auf die hierzu stattfindenden Beratungen in den 
Ausschüssen, die damit befasst sein werden, freu-
en wir uns. Wir hoffen auf eine entschlossene und 
mit Augenmaß durchgeführte Bekämpfung des 
Eichenprozessionsspinners in Sachsen-Anhalt.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Czeke hat eine Frage. Wollen Sie diese be-
antworten? 

 
 

Herr Leimbach (CDU): 

 

Ich freue mich geradezu darauf.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Czeke. 

 
 

Herr Czeke (DIE LINKE): 

 

Herr Kollege Leimbach, Sie sprachen von Augen-
maß. Warum musste es dann vier Jahre dauern, 
bis der Antrag vorgelegt wurde, zumal seit dem 
Jahr 2012 die eben von Ihnen beschriebenen Zu-
stände zu beklagen sind? 

 
 

Herr Leimbach (CDU): 

 

Herr Czeke, entweder haben Sie nicht richtig zu-
gehört oder Sie haben das, was in den vergange-
nen Jahren passiert ist, einfach ignoriert. Beides ist 
gleichermaßen unangenehm. Das Land Sachsen-
Anhalt bekämpft den Eichenprozessionsspinner 
seit vielen Jahren und gibt dafür auch erhebliche 
Beträge aus, ob für das Befliegen der Forsten oder 
für kommunale Gefahrenabwehrmaßnahmen. Aber 
um den Erfolg zu erreichen, den wir anstreben, er-
schien es uns notwendig, dass alle Kompetenzen, 
die notwendig sind, gebündelt werden. Das scheint 
mir mit dem vorliegenden Antrag gewollt zu sein. 
Das setzt die Arbeit fort, soll sie aber effektiver und 
für die Menschen in Sachsen-Anhalt erfolgreicher 
gestalten.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat nun Kollege Weih-
rich das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

 
 

Herr Weihrich (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Es ist richtig und wichtig, heu-
te im Hohen Hause über den Eichenprozessions-
spinner zu diskutieren. Denn letztlich ist die Dis-
kussion ein wichtiger Baustein für das, was in 
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Sachsen-Anhalt zum Thema Eichenprozessions-
spinner fehlt, nämlich mehr Information und Aufklä-
rung zu diesem Thema. 

 

Zwar hat die Presse oft über das Thema berichtet, 
aber ich glaube, dass die spezielle Problemstel-
lung in der breiten Öffentlichkeit noch nicht wirklich 
angekommen ist. Das ist in dem vorliegenden An-
trag leider nicht hinreichend klar ausgedrückt wor-
den. Wir brauchen nämlich keine Prüfung der Be-
ratungs- und Informationsangebote, sondern wir 
sollten auch deutlich feststellen, dass wir mehr In-
formations- und Beratungsangebote brauchen, wie 
es Kollege Leimbach auch mündlich ausgeführt 
hat. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Noch eine Anmerkung vorab. Bereits seit 250 Jah-
ren gibt es Nachweise und Berichte zu dieser Tier-
art; dennoch fehlt an vielen Stellen gesichertes 
Wissen. Dieser Aspekt muss in die Diskussion ein-
gebracht werden. Aber eines ist sicher - ich möch-
te das nicht weiter ausführen -: Die Brennhaare 
der Raupe des Eichenprozessionsspinners stellen 
eine akute Beeinträchtigung für die menschliche 
Gesundheit dar. Deswegen ist das Problem ernst-
zunehmen und auch wir nehmen das Problem 
ernst.  

 

Dennoch können wir dem Antrag in der vorgeleg-
ten Fassung nicht zustimmen, weil er einseitig auf 
die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 
setzt und andere, nicht minder wichtige Aspekte 
ausblendet. Denn das Absterben der Eichen kann 
nicht nur auf die Fraßschäden durch den Eichen-
prozessionsspinner zurückgeführt werden, son-
dern beruht auf einem komplexen Wirkungs-
prozess. Dabei spielen Luftschadstoffe, Boden-
versauerung, Wasserstress und natürlich auch die 
Eichenfraßgesellschaft, allen voran der Eichen-
prachtkäfer, eine Rolle. Insofern stellt der Eichen-
prozessionsspinner nur einen kleinen Teil des Pro-
blems des Eichensterbens dar. Wirkliche Lösungs-
ansätze müssten wesentlich übergreifender ange-
gangen werden.  

 

Allein die Bekämpfungsmaßnahmen in den Fokus 
zu nehmen, ist nicht ausreichend, 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

zumal - das sage ich ganz deutlich - die Wirksam-
keit der Maßnahmen infrage steht; denn es kann 
nie die gesamte Population der jeweiligen Art ver-
nichtet werden. Außerdem sind die Bekämpfungs-
maßnahmen an sehr enge Bedingungen geknüpft; 
Herr Dr. Aeikens hat das angedeutet. Dabei spie-
len die Witterung und auch der Zeitpunkt der Aus-
bringung des Bekämpfungsmittels eine Rolle. Nur 
wenn alle Komponenten passen, hat es überhaupt 
eine Wirkung. Das Mittel Dipel, das den Wirkstoff 
Bacillus thuringiensis enthält, ist nur in einem 

engen Zeitfenster anzuwenden. Das Mittel wirkt 
nur in einem kurzen Zeitraum überhaupt auf die 
Raupen des Eichenprozessionsspinners.  

 

Außerdem werden durch alle Bekämpfungsmittel 
auch Nützlinge geschädigt, meine Damen und 
Herren. Das trifft ganz besonders auf die chemi-
schen Mittel zu, die hierfür infrage kommen, aber 
auch auf das Mittel Dipel mit dem Wirkstoff Bacillus 
thuringiensis. Hierzu ein Zitat aus einer Studie des 
BfN - ich zitiere -: 

 

„Die Auswirkungen auf Nichtzielorganismen 
bei Insektizidanwendungen auf Eichen sind 
deutlich dramatischer als angenommen. Die 
Argumentation, dass bei der Bekämpfung 
des Eichenprozessionsspinners mit selekti-
ven Insektiziden, die nur für Schmetterlings-
arten wirksam sind, wenige Arten betroffen 
sind, lässt sich nicht aufrechterhalten.“ 

 

Deshalb, Herr Czeke, sehen die Naturschutzver-
bände und auch meine Fraktion die Anwendung 
dieser Mittel so kritisch.  

 

Viel wichtiger wäre es, die vielen Unsicherheiten 
und Wissenslücken, die insbesondere zur Vermeh-
rung des Eichenprozessionsspinners allgemein 
und auch zum Einfluss von Parasiten auf die Po-
pulationen des Eichenprozessionsspinners beste-
hen, durch intensive Forschung zu beseitigen.  

 

Auch der Einfluss von Vögeln ist ganz wichtig und 
sehr interessant. Hierfür gibt es ein Beispiel in 
Brandenburg. Dort war eine Allee befallen, außer-
orts war der Befall viel stärker als innerorts, weil 
innerorts mehr Singvögel vorhanden waren und 
die Population des Eichenprozessionsspinners 
vernichtet haben. Gleiches gilt für Fledermäuse. 
Außerdem gibt es neue Methoden, mit denen Ne-
matoden eingesetzt werden gegen den Eichenpro-
zessionsspinner; auch das muss näher untersucht 
werden.  

 

Zum Abschluss noch ein Wort zur Bekämpfung in 
Schutzgebieten. Hierzu nochmals ein kurzes Zitat 
aus der Studie des BfN: 

 

„Ein Einsatz von Insektiziden gegen den 
Eichenprozessionsspinner ist aus gegen-
wärtiger Sicht nicht mit Naturschutzinteres-
sen in Übereinstimmung zu bringen. Sollte 
punktuell ein solcher Einfluss angenommen 
werden, sollte mechanischen Maßnahmen 
der Vorzug gegeben werden.“ 

 

Meine Fraktion sieht das ebenso, meine Damen 
und Herren.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Außerdem brauchen wir klare Handlungsanwei-
sungen für den Fall, dass der Eichenprozessions-
spinner in der Nähe von Siedlungen auftritt und 
zu einem Gesundheitsproblem wird. Hier ist das 
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Mittel der Wahl tatsächlich, die Raupen und die 
Gespinstnester mechanisch zu entfernen. Nur 
dadurch werden auch die Brennhaare entfernt, die 
zu den allergischen Reaktionen bei Menschen füh-
ren.  

 

Wenn der Eichenprozessionsspinner großflächig 
im Wald auftritt, empfehle ich das abgestufte Ver-
fahren, das auch in den Niederlanden angewendet 
wird. Danach ist bei einem geringen Befall und bei 
einer geringen Nutzung des Gebietes von einer 
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ab-
zusehen. Darüber hinaus gibt es ein weiteres ab-
gestuftes Konzept, das ich jetzt aus Zeitgründen 
nicht vorstellen kann. 

 

Meine Damen und Herren! All diese Aspekte wer-
den in dem vorliegenden Antrag nicht ausreichend 
deutlich. Aber bei einer Überweisung des Antrages 
haben wir im Ausschuss ausreichend Gelegenheit, 
zu den offenen Fragen zu diskutieren.  

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Jetzt geht es dem Ende zu. 

 

 

Herr Weihrich (GRÜNE):  

 

Deswegen freue ich mich auf die Ausschussbera-
tungen. - Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Nun hat der Kollege Bergmann das letzte Wort. 
- Er will es nicht. Gut.  

Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich habe von der Fraktion DIE LINKE 
gehört: Wir werden zustimmen. Von den Fraktio-
nen der CDU und der SPD habe ich diesbezüglich 
nichts gehört. Ich gehe davon aus, dass sie zu-
stimmen.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Es ist unser Antrag!) 

 

Von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe 
ich gehört, dass sie darüber gern im Ausschuss 
beraten möchte, aber das bezog sich wohl eher 
auf den Inhalt des Antrages. Ich stelle jetzt also 
den Antrag zur Abstimmung, nicht die Überwei-
sung. - Ich sehe keinen Widerspruch. Wer stimmt 
dem Antrag in der Drs. 6/3899 zu? - Das sind die 
Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE LINKE. 
Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich 
der Stimme? - Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. Damit ist der Antrag angenommen worden. 
Vielen Dank.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! In unserer Kultur 
ist die Osterzeit und die Zeit davor die Zeit, in der 
wir uns darauf besinnen, dass unser Leben ge-
fährdet und endlich ist und dass es doch so etwas 
wie Hoffnung gibt. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein hoffnungsvolles Ostern. 

 

(Zustimmung bei allen Fraktionen)  

 

Wir sind damit am Ende der 87. Sitzung des Land-
tages angelangt. Ich berufe den Landtag zu seiner 
43. Sitzungsperiode für den 23. und. 24. April 2015 
ein. Kommen Sie gut nach Hause. Die Sitzung ist 
beendet.  

 

Schluss der Sitzung: 13.55 Uhr. 
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